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Der aktuelle Jahresbericht über das Arbeitsjahr 2018 

der Ärztekammer für Tirol soll wieder Überblick und 

Rechenschaft über das abgelaufene Jahr sowie einen 

kleinen Einblick in die Aufgabenvielfalt der Tiroler 

Landesärztekammer bieten.

Als Körperschaft öffentlichen Rechts hat die Ärztekam-

mer für Tirol viele behördliche Aufgaben zu erfüllen. 

Zudem ist sie die direkte Anlauf- und Servicestelle für 

alle Ärztinnen und Ärzte, die in unserem Landesgebiet 

ihren Beruf ausüben. Nicht zuletzt entfaltet die Ärzte-

kammer auch Außenwirkung im Interesse ihrer Mit-

glieder. In Verhandlungen mit Sozialversicherungen 

und Arbeitgebern ebenso wie in ihren Stellungnahmen 

an Gemeinden oder Land. Aber auch Informationen 

an die interessierte Öffentlichkeit über unser Gesund-

heitssystem und über die Leistungen der Ärztinnen 

und Ärzte für die Bevölkerung gehören zu diesem 

Aufgabenbereich.

Neben den überregionalen Aufgaben, die eine Landes-

ärztekammer etwa im Rahmen der Eintragung und 

der Austragung für die von der Österreichischen 

Ärztekammer geführte Ärzteliste oder weiteren län-

derübergreifenden Kooperationen mit der Österrei-

chischen Ärztekammer oder anderen Landesärztekam-

mern erbringt, gilt es ein breites Service- und Unter-

stützungsangebot für Tirols Ärztinnen und Ärzte zur 

Verfügung zu stellen. Großen Raum nimmt dabei der 

Wohlfahrtsfonds, das Versorgungswerk der Ärztekam-

mer, in dem auch die Tiroler Zahnärztinnen und 

Zahnärzte Mitglieder sind, ein. 

In allen Einrichtungen der Ärztekammer für Tirol 

bemühen sich die gewählten Funktionäre und die 

Mitarbeiter im Kammeramt, die zentralen, gemeinsa-

men Anliegen der Ärzteschaft effi zient und nachhaltig 

zu vertreten. Neben den Ärztevertretern in den Orga-

nen der Ärztekammer, wie Präsidium, Vorstand, Voll-

versammlung, Kurienversammlung und Verwaltungs-

ausschuss des Wohlfahrtsfonds, sind viele unserer 

Mitglieder bereit, in Referaten, Fachgruppen, Kommis-

sionen oder als Bezirksärztevertreter einen persönli-

chen Beitrag zur kollegialen Organisation unserer 

Kammer beizutragen. Ihnen allen sei dafür herzlich 

gedankt. Ein Dankeschön aber auch an alle unsere 

Kammermitglieder, die mit ihren Pfl ichtbeiträgen die 

Aktivitäten der Ärztekammer erst ermöglichen. Nur 

so kann die Selbstverwaltung eines freien Berufsstan-

des aktiv und erfolgreich gelebt werden.

Zu guter Letzt dürfen die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des Kammeramtes nicht vergessen werden. 

Sie erbringen ausgezeichnete Arbeit im Sinne der 

Tiroler Ärzteschaft. Mit ihrer Sachkompetenz und 

ihrem loyalen Einsatz garantieren sie neben der kor-

rekten Abwicklung ihrer Aufgaben auch Kontinuität 

im Wirken der Ärztekammer.

Mit kollegialer Hochachtung

Der Präsident

Dr. Artur WECHSELBERGER

Sehr geehrte Frau Kollegin, 
  sehr geehrter Herr Kollege!

VORWORT



6 Ärztekammer für Tirol | Jahresbericht 2018

DIE FUNKTIONÄRE DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL

Präsident

Dr. Artur WECHSELBERGER

Vizepräsident

Dr. Klaus KAPELARI

Vizepräsident (Kurienobmann)

MR Dr. Ludwig GRUBER

Vizepräsident (Kurienobmann)

MR Dr. Momen RADI 

Finanzreferent

Dr. Franz GRÖSSWANG 

Stv. Finanzreferent

Prof. Dr. Christoph BREZINKA

Kurie der niedergelassenen Ärzte

Obmann: VP MR Dr. Momen RADI

1. Stv.: MR Dr. Doris SCHÖPF

2. Stv.: Dr. Edgar WUTSCHER

Kurie der angestellten Ärzte

Obmann: VP MR Dr. Ludwig GRUBER 

1. Stv.: Dr. Daniel VON LANGEN,  B.Sc.

2. Stv.: Doz. Prim. Dr. Rudolf KNAPP

Referat für Amtsärzte

Referentin: Dr. Anita LUCKNER-HORNISCHER

Co-Referent: Dr. Hans-Peter RAMMER 

Referat für Arbeitsmedizin

Referentin: Dr. Susanne ZITTERL-MAIR

Co-Referentin: Dr. Sabine HAUPT-WUTSCHER

Referat für Ärztinnen

Referentin: Dr. Susanne ZITTERL-MAIR 

Co-Referentin: Dr. Renate LARNDORFER

Referat für Belegärzte

Referent: Dr. Richard BILGERI

Co-Referent: Dr. Stefan KASTNER 

Co-Referent: VP MR Dr. Momen RADI 

Referat für den Bereitschaftsdienst  

Ibk.-Stadt

Referentin: Dr. Caroline BRAUNHOFER

Referat für Berufsberatung

Referentin: Dr. Juliane Elisabeth KEILER

Co-Referent: Dr. Gregor NAWRATIL

Referat für EDV und Telemedizin
Referent: Dr. Edgar WUTSCHER

Co-Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER 

Fortbildungsreferat
Referent: Dr. Edgar WUTSCHER 

Co-Referentin: Dr. Sabine HAUPT-WUTSCHER 

Referat für Gender Mainstreaming
Referentin: Dr. Doris PECIVAL 

Referat für Geriatrie
Referent: VP MR Dr. Ludwig GRUBER

Co-Referent: MR Doz. Prim. Dr. Klaus BEREK 

Co-Referentin: Prof. Prim. Dir. Dr. Monika LECHLEITNER

Referat für Gutachterärzte
Referent: Prof. Dr. Christoph BREZINKA

Co-Referentin: Dr. Regina PRUNNLECHNER 

Co-Referent: Mag. Dr. Peter GAMPER 

Referat für Hausapotheken führende Ärzte
Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER

Referat für extramurale Heim- und  
Hauskrankenpflege
Referent: MR Dr. Christian REITAN

Co-Referentin: MR Dr. Doris SCHÖPF 

Hochschulreferat
Referent: Prof. Dr. Gerhard LUEF 

Co-Referent: Prof. Dr. Christoph BREZINKA

Co-Referent: Dr. Bernhard NILICA

Co-Referent: Prof. Dr. Thomas LUGER

Impfreferat
Referentin: Dr. Claudia MÜLLER-ULLHOFEN 

Co-Referent: Dr. Christian HILKENMEIER

Referat Kinder- und Opferschutz
Referent: Dr. Klaus KAPELARI

Referat für klinische Prüfungen
Co-Referent: Prof. Dr. Gerhard LUEF

Referat für Komplementärmedizin
Referentin: MR Dr. Doris SCHÖPF

Co-Referent: Dr. Werner KNOFLACH 

Co-Referent: Prof. Ing. Dr. Andreas SCHLAGER, M.Sc., M.Sc.

Referat für Konsiliarärzte
Referent: MR Dr. Hannes PICKER

Co-Referent: Doz. Dr. Michael HUBALEK

Die Funktionäre  
der Ärztekammer für Tirol
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Referat für Kurärzte
Referent: MR Dr. Markus HUBER 

Landärztereferat
Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER
Co-Referent: Dr. Bruno BLETZACHER 

Referat für Lehre in der Allgemeinmedizin
Referent: Hon.-Prof. MR Dr. Peter KUFNER

Referat für Lehrpraxen
Referent: MR Dr. Reinhold MITTEREGGER, M.Sc.
Co-Referentin: MR Dr. Doris SCHÖPF

Referat für Medizingeschichte
Referent: Mag. Dr. Christian LECHNER
Co-Referent: Prof. Dr. Christoph BREZINKA

Referat für Militärärzte
Referent: ObstltA Dr. Andreas MAYR
Co-Referentin: Dr. Doris PECIVAL

Referat für Notfall- und Rettungsdienste  
sowie Katastrophenmedizin
Referent: Dr. Edgar WUTSCHER
Co-Referent: Dr. Andreas WOLF
Co-Referent: Prof. Dr. Thomas LUGER

Pressereferat
Referent: Präs. Dr. Artur WECHSELBERGER 
Co-Referent: VP MR Dr. Momen RADI
Co-Referent: VP MR Dr. Ludwig GRUBER
Co-Referent: VP Dr. Klaus KAPELARI

Referat für Palliativmedizin
Referent: VP MR Dr. Ludwig GRUBER
Co-Referent: MR Dr. Reinhold MITTEREGGER, M.Sc. 
Co-Referent: Prim. Doz. Dr. August ZABERNIGG
Co-Referent: Prof. Dr. Reinhard STAUDER, M.Sc.
Co-Referent: Prof. Ing. Dr. Andreas Schlager, M.Sc., M.Sc.

Referat für pensionierte Ärzte
Referent: OMR Dr. Friedrich MEHNERT
Co-Referent: MR Dr. Werner MOLL 
Co-Referent: OMR Dr. Erwin ZANIER 

Referat für Präventivmedizin
Referent: VP MR Dr. Ludwig GRUBER
Co-Referent: VP Dr. Klaus KAPELARI 

Referat für Primarärzte
Referent: Doz. Prim. Dr. Peter SANDBICHLER

Referat für Private Krankenanstalten
Referent: Dr. Franz GRÖSSWANG
Co-Referentin: Dr. Doris PECIVAL

Referat für Psychosoziale, -somatische  
und -therapeutische Medizin
Referent: MR Dr. Joachim STRAUSS
Co-Referentin: Dr. Brunhilde WURM
Co-Referent: Dr. Harald OBERBAUER

Co-Referent: Dr. Thomas POST

Co-Referent: Dr. Manfred MÜLLER, M.Sc.

Referat für Qualitätssicherung
Referent: Präs. Dr. Artur WECHSELBERGER 

Co-Referent: VP MR Dr. Momen RADI 

Referat für Erkrankungen des  
rheumatischen Formenkreises
Referent: Prof. DDr. Manfred HEROLD

Co-Referent: Dr. Wolfgang HALDER

Referat für Schmerzmedizin
Referent: Prof. Ing. Dr. Andreas SCHLAGER, M.Sc., M.Sc.

Co-Referent: Dr. Wilhelm KANTNER-RUMPLMAIR

Co-Referentin: Dr. Elisabeth MEDICUS

Referat für Schulärzte
Referentin: Dr. Claudia MARK

Co-Referentin: Dr. Doris PECIVAL

Referat für Sexualmedizin
Referentin: Dr. Doris PECIVAL

Co-Referent: Dr. Dieter KÖLLE, M.Sc.

Referat für Sportmedizin
Referent: OMR Dr. Erwin ZANIER

Co-Referent: Dr. Andreas EGGER

Co-Referent: Dr. Clemens BURGSTALLER

Referat für Sprengelärzte
Referent: MR Dr. Klaus SCHWEITZER

Co-Referent: Dr. Edgar WUTSCHER

Referat für Stationsärzte
Referent: Dr. Wilhelm HOFER

Referat für Steuerangelegenheiten
Referent: Dr. Peter HUBER

Referat für Suchtmedizin
Referentin: Dr. Adelheid BISCHOF

Co-Referent: Dr. Ekkehard MADLUNG-KRATZER

Co-Referent: Doz. Prim. Dir. Dr. Carl Hermann MILLER

Co-Referent: Dr. Agnes Fabjan-Lerch 

Co-Referent: Dr. Raphael Linser

Referat für Umweltschutz
Referent: Dr. Heinz FUCHSIG

Referat für Verkehrsmedizin
Referentin: Prof. Dr. Ilse KURZTHALER-LEHNER

Co-Referent: LSDir. Dr. Franz KATZGRABER

Referat für Versorgungsnetzwerke
Referentin: MR Dr. Doris SCHÖPF

Wahlärztereferat
Referent: VP MR Dr. Momen RADI

Referat für Wohnsitzärzte
Referentin: MR Dr. Barbara BRAUNSPERGER

DIE FUNKTIONÄRE DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL
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GREMIEN DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL

Vorstand

Gremien der  
Ärztekammer für Tirol

Prof. Dr. Christoph Brezinka

FA für Frauenheilkunde u. 
Geburtshilfe

MR Dr. Christian Dengg

Arzt für Allgemeinmedizin

Dr. Franz Größwang

Arzt für Allgemeinmedizin

MR Dr. Ludwig Franz Gruber

FA für Innere Medizin

Dr. Gregor Henkel

FA für Urologie

Dr. Peter Huber

Arzt für Allgemeinmedizin

Dr. Stefan Kastner

FA für Allgemeinchirurgie und 
Viszeralchirurgie

Doz. Prim. Dr. Rudolf Knapp

FA für Radiologie

Prof. Dr. Gerhard Luef

FA für Neurologie u. Psychiatrie

MR Dr. Momen Radi

FA für Innere Medizin

MR Dr. Doris Schöpf

Ärztin für Allgemeinmedizin

MR Dr. Klaus Schweitzer

Arzt für Allgemeinmedizin

Prof. Dr.  Martin Tiefenthaler

FA für Innere Medizin

MR Dr. Andrea Waitz-Penz

FÄ für Frauenheilkunde u. 
Geburtshilfe

Dr. Artur Wechselberger

Arzt für Allgemeinmedizin

MR Dr. Edgar Wutscher

Arzt für Allgemeinmedizin

Dr. Juliane Elisabeth Keiler

Ärztin für Allgemeinmedizin und 
Turnusärztin

 F
o

to
s:

 in
n

fo
to

Dr. Daniel von Langen, B.Sc.

FA für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin

Dr. Klaus Kapelari

FA für Kinder- u. Jugendheilkunde

Dr. Renate Larndorfer

FÄ für Unfallchirurgie

Dr. Volker Steindl

FA für Unfallchirurgie, FA für 
Orthopädie und Traumatologie und 

Arzt für Allgemeinmedizin
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Kassen- und Honorarausschuss
Dr. Bruno BLETZACHER, MR Dr. Petra LUGGER, M.Sc., 

Dr. Matthias NIESCHER, VP MR Dr. Momen RADI, MR 

Dr. Doris SCHÖPF, MR Dr. Klaus SCHWEITZER, MR Dr. 

Andrea WAITZ-PENZ, Präs. Dr. Artur WECHSELBERGER, 

Dr. Erich WIMMER, Dr. Edgar WUTSCHER

Niederlassungsausschuss
MR Dr. Christian DENGG, VP MR Dr. Ludwig GRUBER, 

Dr. Stefan KASTNER, Dr. Othmar LUDWICZEK, Prof. Dr. 

Gerhard LUEF, MR Dr. Petra LUGGER, M.Sc., Dr. Hannes 

NEUWIRT, Dr. Matthias NIESCHER, Dr. Harald OBER-

BAUER, Dr. Peter OBRIST, Dr. Stefan PELLEGRINI, Dr. 

Birgit POLASCHEK, VP MR Dr. Momen RADI, Dr. Ange-

lika SENN, Präs. Dr. Artur WECHSELBERGER, OMR Dr. 

Erwin ZANIER, Dr. Johann THURNER, Dr. Daniel VON 

LANGEN, B.Sc.

Ausschuss für ärztliche Ausbildung
Vorsitzender: Dr. Georg HAIM, Stellvertreterin: Dr. 

Juliane Elisabeth KEILER, MR Doz. Prim. Dr. Klaus BE-

REK, Dr. Clemens BURGSTALLER, Dr. Katharina CIMA, 

Dr. Gabriele GAMERITH, VP MR Dr. Ludwig GRUBER, 

Dr. Bernhard HOLZKNECHT, Dr. Stefan KASTNER, Dr. 

Klaus KELLER, Dr. Maria Magdalena KRISMER, Mag. Dr. 

Christian LECHNER, Prof. Dr. Judith Maria LÖFF-

LER-RAGG, Prof. Dr. Gerhard LUEF,  Dr. Bernhard NILI-

CA, Dr. Volker STEINDL, Präs. Dr. Artur WECHSEL-

BERGER, MR Dr. Reinhold Franz MITTEREGGER, M.Sc.

Verwaltungsausschuss
MR Dr. Barbara BRAUNSPERGER, Dr. Clemens 

BURGSTALLER, Dr. Franz GRÖSSWANG, Dr. Georg 

HAIM, Dr. Gregor HENKEL (Vorsitzender), OMR DDr. 

Paul HOUGNON (Zahnärzte vertreter), Dr. Maria Mag-

dalena KRISMER (Stv. Vorsitzende), Prof. Dr. Thomas 

Josef LUGER, VP MR Dr. Momen RADI, Präs. Dr. Artur 

WECHSELBERGER, OMR Dr. Erwin ZANIER (kooptierter 

Pensionistenvertreter), MR Dr. Elvis Gugg (Zahnärzte-

vertreter)

Schlichtungsausschuss
OMR Dr. Friedrich MEHNERT (Vorsitzender), OMR Dr. 

Erwin ZANIER (Stellvertreter), Dr. Renate LARNDORFER 

(Beisitzerin), MR Dr. Petra Alice LUGGER, M.Sc. (Beisit-

zerin), MR Dr. Ernst ZANGERL (Beisitzer), Dr. Herta 

ZELLNER (Beisitzerin)

Komitee für  
Medizinalrattitelverleihungen
Vorsitzender: OMR Dr. Erwin ZANIER, MR Dr. Karl Heinz 

MÖLTZNER, MR Dr. Doris SCHÖPF, Präs. Dr. Artur 

WECHSELBERGER

Redaktionskollegium
Prof. Dr. Christoph BREZINKA, VP MR Dr. Ludwig GRU-

BER, Dr. Stefan KASTNER, Prof. Dr. Gerhard LUEF, Präs. 

Dr. Artur WECHSELBERGER, Mag. Dr. Christian LECH-

NER, Prof. Dr. Judith Maria LÖFFLER-RAGG

Kurienversammlung  
angestellte Ärzte
Kurien obmann VP MR Dr. Ludwig GRUBER, 1. Kurien-

obmann-Stellvertreter Dr. Daniel VON LANGEN, B.Sc., 

2. Kurien   obmann-Stellvertreter Doz. Prim. Dr. Rudolf 

KNAPP, Prof. Dr. Christoph BREZINKA, Dr. Clemens 

BURGSTALLER, Dr. Katharina CIMA, Doz. Dr. Barbara 

FRIESENECKER, Dr. Gabriele GAMERITH, Dr. Verena 

GLÖTZER, Dr. Georg HAIM, Dr. Bernhard HOLZKNECHT, 

Dr. Klaus KAPELARI, Dr. Juliane Elisabeth KEILER, Dr. 

Klaus KELLER, Dr. Maria Magdalena KRISMER, Dr. Re-

nate LARNDORFER, Mag. Dr. Christian LECHNER, Prof. 

Dr. Judith Maria LÖFFLER-RAGG, Prof. Dr. Gerhard 

LUEF, Prof. Dr. Thomas Josef LUGER, Dr. Gregor NA-

WRATIL, Dr. Hannes NEUWIRT, Dr. Wolfram PAWELKA, 

Dr. Doris PECIVAL, Dr. Darmin POPOVIC, Dr. Niklas 

RODEMUND, Dr. Michaela SCHWEIGL, Dr. Anna Ka-

tharina SPICHER, Prof. Dr. Elisabeth STEICHEN, Dr. 

Volker STEINDL, Prof. Dr. Martin TIEFENTHALER

Kurienversammlung 
niedergelassene Ärzte
Kurienobmann VP MR Dr. Momen RADI, 1. Kurien-

obmann-Stellvertreterin MR Dr. Doris SCHÖPF, 2. 

Kurien obmann-Stellvertreter Dr. Edgar WUTSCHER, 

MR Dr. Barbara BRAUNSPERGER, MR Dr. Christian 

DENGG, Mag. Dr. Peter GAMPER, Dr. Franz GRÖSS-

WANG, Dr. Gregor HENKEL, Dr. Peter HUBER, Dr. Stefan 

KASTNER, MR Dr. Reinhold MITTEREGGER, M.Sc., Dr. 

Christian MOLL, Dr. Matthias NIESCHER, Dr. Peter 

OBRIST, MR Dr. Klaus SCHWEITZER, MR Dr. Andrea 

WAITZ-PENZ, Präs. Dr. Artur WECHSELBERGER, Dr. Erich 

WIMMER

Bezirksärztevertreter
Dr. Gregor HENKEL, Kufstein, MR Dr. Klaus SCHWEIT-

ZER, Innsbruck-Land, MR Dr. Reinhold MITTEREGGER, 

M.Sc., Kitzbühel, Dr. Peter OBRIST, Landeck, Dr. Wolf-

gang BERGER, Schwaz, Dr. Peter Helmut ZANIER, Lienz, 

Dr. Manfred DREER, Reutte, Dr. Claudia GEBHART, Imst, 

Dr. Stefan FRISCHAUF, Innsbruck-Stadt

GREMIEN DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL
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DAS KAMMERAMT DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL

Beratung und Betreuung der  Mitglieder 
der Ärztekammer  für Tirol

Telefonische Beratung
Im Berichtszeitraum wurden ca. 73.000 telefonische 

Beratungen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Ärztekammer für Tirol durchgeführt. Insgesamt 

wurden ca. 2250 Stunden an telefonischer Beratungszeit 

von den Mitarbeitern der Ärztekammer erbracht.  

Persönliche Beratung
An den Arbeitstagen Montag bis Freitag werden je-

weils ca. 25 bis 30 Mitglieder, Patienten usw. persön-

lich in den Räumen der Ärztekammer beraten.

Das Kammeramt der 
Ärztekammer für Tirol

PRÄSIDENT

Servicestelle 
Rechnungs-

wesen

Abteilung 
Kurie der 

niedergelas -
senen Ärzte

Abteilung 
Kurie der 

angestellten 
Ärzte 

Servicestelle 
EDV

Abteilung 
Wohlfahrts-

fonds

Servicestelle 
Recht

Stabsstelle 
interne 

Revision

Abteilung 
Wohlfahrts-

fonds
Immobilien

KAMMERAMTSDIREKTOR
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GEMELDETE ÄRZTE AM

01.01.2018 01.01.2019

NIEDERGELASSENE ÄRZTE

Approbierte Ärzte 5 6

Ärzte für Allgemeinmedizin 473 468

Fachärzte 766 784

Ärzte für Allgemeinmedizin + Fachärzte 110 118

WOHNSITZÄRZTE

Wohnsitzärzte 253 251

ANGESTELLTE ÄRZTE

Approbierte Ärzte 1 2

Ärzte für Allgemeinmedizin 252 255

Fachärzte 1170 1190

Turnusärzte 916 924

Ärzte für Allgemeinmedizin + Fachärzte 79 98

AUSLÄNDISCHE ÄRZTE

Ausländische Ärzte 0 0

GESAMTÄRZTESTAND 4025 4096

AO. KAMMERANGEHÖRIGE 886 902

Ärztestand 2018

ÄRZTESTAND 2018

1000

2000

3000

4000

5000

6000
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72 %
28 %

ÄRZTESTAND 2018

 Durchschnittsalter § 2-Kassenärzte (Allgemeinmedizin)

Anteil Männer/Frauen bei allen Ärzten

 Durchschnittsalter der angestellten ÄrzteDurchschnittsalter der niedergelassenen Ärzte

Anteil Männer/Frauen bei niedergelassenen 
Ärzten mit § 2-Kassenvertrag

Anteil Männer/Frauen bei allen 
niedergelassenen Ärzten

■ 39 und jünger

■ 40–44

■ 45–49

■ 50–54

■ 55–59

■ 60–64

■ 65 und älter

■ 39 und jünger

■ 40–44

■ 45–49

■ 50–54

■ 55–59

■ 60–64

■ 65 und älter

■ 39 und jünger

■ 40–44

■ 45–49

■ 50–54

■ 55–59

■ 60–64

■ 65 und älter

■ M    ■ W

Anteil Männer/Frauen bei allen Ärzten
M 58,14 2263
W 41,86 1629

3892

Anteil Männer/Frauen bei niedergelassenen Ärzte mit § 2 Kassenvertrag
M 77,86 443
W 22,14 126

569

Anteil Männer/Frauen bei allen niedergelassenen Ärzten
M 70,73 940
W 29,27 389

1329

Anteil Männer/Frauen bei allen Turnusärzten
M 44,71 397
W 55,29 491

888

Anteil Männer/Frauen bei allen angestellten Ärzten 
M 55,82 811
W 44,18 642

1453

Anteil Männer/Frauen bei allen Ärzten
M 58,14 2263
W 41,86 1629

3892

Anteil Männer/Frauen bei niedergelassenen Ärzte mit § 2 Kassenvertrag
M 77,86 443
W 22,14 126

569

Anteil Männer/Frauen bei allen niedergelassenen Ärzten
M 70,73 940
W 29,27 389

1329

Anteil Männer/Frauen bei allen Turnusärzten
M 44,71 397
W 55,29 491

888

Anteil Männer/Frauen bei allen angestellten Ärzten 
M 55,82 811
W 44,18 642

1453

25 %
75 %

30 %

Anteil Männer/Frauen bei allen Ärzten
M 58,14 2263
W 41,86 1629

3892

Anteil Männer/Frauen bei niedergelassenen Ärzte mit § 2 Kassenvertrag
M 77,86 443
W 22,14 126

569

Anteil Männer/Frauen bei allen niedergelassenen Ärzten
M 70,73 940
W 29,27 389

1329

Anteil Männer/Frauen bei allen Turnusärzten
M 44,71 397
W 55,29 491

888

Anteil Männer/Frauen bei allen angestellten Ärzten 
M 55,82 811
W 44,18 642

1453

43 %

57 %

70 %

14 %

11 %

13 %

13 %17 %

21 %

5 %

9 %

13 %

13 %

18 %21 %

16 %

10 %

22 %

20 %

14 %
14 %

18 %

10 %

2 %
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ZAHLEN UND FAKTEN

Erstanmeldungen 165

Streichungen (inkl. Todesfälle) 133

Zugänge von anderen Bundesländern 35

Abgänge in andere Bundesländer 33

Zugänge a.o. Kammerangehörige 250

Abgänge a.o. Kammerangehörige 221

Aktive Freie Dienstleister 88

Praxiseröffnungen 52

Praxiszurücklegungen 68

Gesamtzahl der Veränderungen 6992

 Ärzteliste

Die Österreichische Ärztekammer hat in Zusammenarbeit mit den Ärztekammern in den Bundesländern die 

Liste der zur Berufsausübung berechtigten ÄrztInnen zu führen. Diese Tätigkeit wird in der Ärztekammer für 

Tirol über die Standesführung abgewickelt, wobei sämtliche relevanten Ärztedaten erhoben und verarbeitet 

werden.

Auszeichnungen von Ärzten

Obermedizinalrat/Medizinalrat:
8 Medizinalräte

1 Obermedizinalrat

Ehrungen:
47 Paracelsusmedaillen (Ärzte)

Anteil Männer/Frauen bei allen Turnusärzten Anteil Männer/Frauen bei allen angestellten Fachärzten

ÄRZTESTAND 2018

30 %

70 %
54 % 46 %

53 %47 %

■ M    ■ W
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DIE WICHTIGSTEN GREMIEN DER ÄRZTEKAMMER 

ÜBERSICHT ÜBER DIE SITZUNGEN 2018

Kammervorstand 11

Vollversammlung 2

Erweiterte Vollversammlung 2

Präsidium 1

Kurienversammlung der angestellten Ärzte 4

Kurienversammlung der niedergelassenen Ärzte 5

Verwaltungsausschuss des Wohlfahrtsfonds 12

Ausschuss für ärztliche Ausbildung 3

Niederlassungsausschuss 5

Die wichtigsten Gremien  
der Ärztekammer
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DIE WICHTIGSTEN GREMIEN DER ÄRZTEKAMMER 

Verwaltungsausschuss 
Die erforderlichen Beschlüsse zur Verwaltung des 

Wohlfahrtsfondsvermögens wurden in 12 Sitzungen 

des Jahres 2018 getroffen.

Einhebung von  
Wohlfahrtsfondsbeiträgen
 
 · Pflichtbeiträge (ca. € 35,1 Mio.)

 · Freiwillige Beiträge (erhöhte freiw. Krankenvers.) 

26 Neuzugänge (Bestand: 625 Mitglieder)

 · Ermäßigungs- und Befreiungsansuchen 

131 Ermäßigungen u. 246 Befreiungen

 · Nachkauf von Versicherungszeiten 

94 Personen

 · Exekutionsverfahren  

kein neues Verfahren

Auszahlung von Versorgungs-
leistungen (ca. € 33,7 Mio.)

 · Altersversorgung (79 Neuzugänge)

 · Invaliditätsversorgung (4 Neuzugänge)

 · Kinderunterstützung (35 Personen)

 · Witwenversorgung (15 Personen)

 · Waisenversorgung (15 Personen)

 · Todesfallbeihilfe (20 Personen)

 · Notstandsunterstützungen (0 Personen)

Auszahlung von Unterstützungs-
leistungen (ca. € 2,4 Mio.)

 · Krankenunterstützung

 · Erhöhte Freiwillige Krankenversicherung

 · Mutterschutz/Karenz (106 Personen)

Veranlagung des  
Wohlfahrtsfondsvermögens

Kapitalmarkt
Im vergangenen Jahr hat sich keine wichtige Anlage-

klasse positiv entwickelt und präsentierten sich vor 

allem die Aktienmärkte weltweit auf breiter Front so 

schwach wie zuletzt vor 10 Jahren nach dem Ausbruch 

der Finanzkrise im Jahr 2008. Nach anfänglich ver-

heißungsvollem Start zu Jahresbeginn wich die posi-

tive Stimmung zusehends vor allem durch den ge-

schürten Handelskonflikt zwischen USA und China. 

Die Auswirkungen der Strafzollpolitik bescherten vor 

allem dem europäischen Aktienmarkt unerwartet 

schlechte Ergebnisse. Weitere Unsicherheitsfaktoren 

wie die Sorgen über den Ausgang eines ungeordneten 

Austrittes von Großbritannien aus der Europäischen 

Union (Brexit) und die Debatte über die Genehmi-

gung des italienischen Haushaltsbudgets taten ihr 

Übriges. Auch die rascher als erwarteten Zinsanhe-

bungsschritte in den USA und die Ankündigung des 

Endes des Anleihenankaufprogrammes der EZB las-

teten auf den Börsen und leiteten im letzten Quartal 

einen deutlichen Abschwung ein.       

Für die Entwicklung der Renditen von Staats- und 

Unternehmensanleihen war wiederum die Konsoli-

dierung weg von den extremen Zinstiefs der Vorjah-

re ausschlaggebend.  Die Renditen für EUR-Staatsan-

leihen tendierten das gesamte Jahr entlang der 

Nulllinie und kam es gegen Jahresende in Folge der 

Kursverluste an den Börsen zu einer Flucht in den 

sicheren Hafen vor allem deutscher Staatsanleihen 

und brachte einen Renditeanstieg. Mit dem bereits 

angekündigten Auslaufen der Anleihenkäufe durch 

die EZB im Jahr 2019 und einer sich abschwächenden 

Wirtschaftsdynamik sollten sich die Zinsen modera-

ter anpassen als im abgelaufenen Jahr und steht ein 

ähnlich schwierigeres Rentenjahr bevor.    

Mangels Alternativen wird die Nachfrage vor allem 

nach Investments in Sachwerten wie weltweit gestreu-

ten Aktien mit hohem Dividendenanteil und Immo-

bilien anhalten und bleibt dieser Trend wegen zuletzt 

wieder normalisierter Bewertungsniveaus in nächster 

Zeit nach Einschätzung unserer Vermögensverwalter 

ungebrochen. Aktien sollten demnach 2019 die Wert-

stütze bilden und wird bei Anleihen wegen des nach 

wie vor niedrigen Zinsniveaus auch bei längeren 

Laufzeiten nur eine bescheidene Performance erzielt 

werden können.  

Im Ergebnis brachte das Jahr 2018 für den Wohlfahrts-

fonds aufgrund stabiler Einnahmen aus dem Immo-

bilienvermögen und trotz Einbußen in der Vermö-

gensverwaltung schlussendlich ein ausgeglichenes 

Renditeergebnis.

Immobilien
Das Jahr 2018 war für die Abteilung Wohlfahrts-

fonds-Immobilien geprägt von einem imposanten 

Geschäftsjahr. Das Leistungsspektrum der Abteilung 

hat sich inhaltlich durch den Aufbau der eigenen 

Hausverwaltung sowie geographisch durch den An-

kauf eines Neubau-Wohnhauses in Wien erweitert. 

Dort entstehen auf 8 Ebenen 28 Wohneinheiten für 

junge Familien und Studierende. Aber auch in ande-

ren Bundesländern sowie in Tirol wurden Bestands-

immobilien saniert und energetisch verbessert. 

Wohlfahrtsfonds 

WOHLFAHRTSFONDS

»
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WOHLFAHRTSFONDS

Vor allem die Teilsanierung des denkmalgeschützten 

Büro- und Wohnhauses in der Fallmerayerstraße 5 in 

Innsbruck und die dortige Eingliederung des ärztli-

chen Funkbereitschaftsdienstes zeigt, dass auch die 

partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem Bun-

desdenkmalamt und der Stadtgemeinde Innsbruck 

gepflegt wird. Durch die Zusammenführung der 

Hausverwaltung mit der Immobilienabteilung wer-

den die zukünftigen Aufgaben der Abteilung umfang-

reicher, komplexer und auch schwieriger. Vor allem 

der Informationsfluss zwischen Mietern und Ge-

schäftspartnern wird aber durch diese zentrale An-

laufstelle gestärkt. Mit den qualifizierten Mitarbeiter-

Innen und der strebsamen Zusammenarbeit inner-

halb der Abteilung, blickt diese den neuen Aufgaben 

sehr zuversichtlich entgegen.

Beschwerdeverfahren vor dem  
Landesverwaltungsgericht 

Im Jahr 2018 sind keine neuen Fälle an das Landes-

verwaltungsgericht herangetragen worden. Das 

Verfahren aus dem Vorjahr wurde zwischenzeitlich 

zu Gunsten der Ärztekammer für Tirol Wohlfahrts-

fonds als unbegründet abgewiesen.  

Erweiterte Vollversammlung

Beitrags- und Leistungsordnung 2019
Entsprechend den versicherungsmathematischen 

Vorgaben wurden die Altersversorgungsbeiträge, die 

Beiträge zur Bestattungsbeihilfe- und Hinterbliebe-

nenunterstützung und die Beiträge zur Krankenun-

terstützung und erhöhten freiwilligen Krankenun-

terstützung um 2,5 % angehoben. Die Wertanpassung 

der Altersversorgungsleistungen wurde mit + 1,5 % 

in der Grundrente und in der Ergänzungsrente vor-

genommen. Eine Anpassung der Individualrenten-

leistung und in der Ergänzungsleistung Lineare 

Progression wurde wie zuletzt nicht vorgenommen. 

Damit soll der wesentlich gestiegenen Lebenserwar-

tung der Fondsteilnehmer und den diesbezüglichen 

Bedeckungserfordernissen ebenso entsprochen 

werden wie den weiterhin allgemein niedrig prognos-

tizierten Renditeaussichten. 

Information und Beratung der  
Teilnehmer des Wohlfahrtsfonds

 · Auskunftserteilung und persönliche Beratungen 

durch MitarbeiterInnen in der Ärztekammer

 · Mitteilungsblätter

 · Homepage der Ärztekammer

 · Praxisgründungsseminar

 · Praxiszurücklegungsseminar/Ärztetage in Hall i. T. 

 · Bezirksärztetage 

 · Turnusärzteinformation
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Im Jahr 2018 fanden insgesamt 4 Kurienversammlungen 

der Kurie der angestellten Ärzte, eine Primarärztesit-

zung sowie 4 Turnus- und Spitalsärztesitzungen statt.

Die wesentlichen Aufgabenstellungen 
2018 der Kurie der angestellten Ärzte 
und des Bereiches Ausbildung

 · Tiroler öffentliche Krankenanstalten – Beratung 

der Kammermitglieder in Zusammenhang mit der 

Umsetzung des Verhandlungsergebnisses über das 

Gehaltssystem mit den tirol kliniken

 · Rücksprache mit den Spitalsärztevertretern der 

Bezirkskrankenhäuser und des KH Zams betreffend 

die standortbezogen geführten Gehaltsverhand-

lungen 

 · Fortsetzung der Umsetzung der Reform der 

Ärzteausbildung 

 · Abhaltung von Informationsveranstaltungen in 

und außerhalb der Ärztekammer für Tirol zu den 

aktuellen Themen Ärztegehälter, Ausbildungsre-

form sowie Ärztearbeitszeit 

 · Behandlung arbeitsrechtlicher Fragestellungen 

und Probleme (Formulierung bei der Abänderung 

von Betriebsvereinbarungen, Beratungen zu 

Mutterschutz und Karenz usw.) 

 · Unterstützung diverser Rechtsschutzansuchen 

durch die Ärztekammer für Tirol

 · Stellungnahmen zu diversen die angestellte 

Ärzteschaft betreffenden Gesetzesvorhaben 

 · Abwicklung der verpflichtenden Lehrpraxis für 

angehende Allgemeinmediziner

Aktivitäten, Termine  
und Veranstaltungen 

Resolution der Kurie  
der angestellten Ärzte Tirols
Aufgrund von Wartezeiten um Ausbildungsplätze in 

Tirol hat die Kurie der angestellten Ärzte eine Resolu-

tion an das Land Tirol und die Tiroler Krankenhaus-Ge-

meindeverbände in den Bezirken gerichtet, dass

1. eine Aufnahme von ärztlichen Ausbildungsbewerbern 

erfolgen soll, womit die Wartelisten abgebaut würden

2. die gesetzlichen Regelungen samt den Arbeitszeit-

höchstgrenzen zum Arbeitnehmerschutz der ange-

stellten Ärzte unverändert belassen werden sollen

3. kein Bedarf für eine Medical School besteht, sondern 

die bereits ausgebildeten Mediziner an den Kranken-

anstalten beschäftigt werden sollen.

Zum Thema Ausbildungs-Wartezeiten für Jungärzte 

erging am 22.3.2018 eine Presseaussendung der Tiroler 

Ärztekammer.

Informationsveranstaltungen  
an den Tiroler Spitälern 
Um möglichst allen Kolleginnen und Kollegen die 

Möglichkeit zur Teilnahme an der von der Kurie der 

angestellten Ärzte in regelmäßigen Abständen in je-

dem Krankenhaus durchgeführten standespolitischen 

Informations- und Diskussionsveranstaltung zu eröff-

nen, wurde die Abhaltung dieser Informationsveran-

staltungen auch im Jahr 2018 fortgeführt. Es fanden 

insgesamt drei derartige Veranstaltungen in den 

Tiroler Spitälern statt. Eine weitere Turnus- und Spi-

talsärztesitzung, zu der alle Vertreterinnen und Ver-

treter der Spitäler eingeladen waren, fand in den 

Räumlichkeiten der Ärztekammer für Tirol statt. In-

haltlich ging es vor allem um die Umsetzung des 

neuen Gehaltssystems an den tirol kliniken sowie um 

den Verlauf der Gehaltsverhandlungen. Rege Diskus-

sionen erfolgten auch über die Umsetzung der Ausbil-

dungsreform. 

Einführung eines neuen Entlohnungssystems  
in den Bezirkskrankenhäusern
Der Tiroler Landtag hat am 3. Oktober 2018 die Novel-

le des Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 2012 

beschlossen. Diese Novelle beinhaltet im Wesentlichen 

die Einführung eines neuen, bei der Tirol Kliniken 

GmbH bereits bestehenden, Entlohnungssystems für 

Vertragsbedienstete, die als Angehörige eines Gesund-

heits- oder Sozialberufes an einer Krankenanstalt 

verwendet werden. Die wesentlichen Bestimmungen 

für ÄrztInnen werden mit 1. Jänner 2020 in Kraft treten.

Mit der Entlohnungsreform sollen möglichst wenige 

Sonderentgeltsbestandteile geschaffen und bisherige 

Zulagen und Nebengebühren im Gehalt („All-inclusi-

ve-Gehalt“) abgedeckt werden. Ausnahme sind die 

steuerlich begünstigte Schmutz-, Erschwernis- und 

Gefahrenzulage (SEG-Zulage) sowie eine jährliche 

Leistungsbelohnung. Neu eingeführt wird eine Über-

stundenzuschlagspauschale.

Grundlage für die funktionsbezogene Entlohnung ist 

die Bewertung aller Stellen – in Form von Modellstellen 

(Modellstellen-Verordnung). Die ÄrztInnen werden den 

Modellstellen zugeordnet, indem das Anforde-

Angestellte Ärzte  
und Bereich Ausbildung

ANGESTELLTE ÄRZTE

»
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rungsprofil der konkreten Stelle mit jenem der in Frage 

kommenden Modellstelle verglichen und der Modell-

stelle mit der besten Übereinstimmung zugeordnet 

wird. Im Einreihungsplan (Verordnung der Landesre-

gierung) werden die einzelnen Modellstellen der ent-

sprechenden Entlohnungsklasse zugeordnet. Das neue 

Entlohnungsschema umfasst 19 Entlohnungsklassen.

Spitalsärztevertreterwahl: Schlichtungstermine 
mit dem Österreichischen Versicherungsverband 
Im März und Oktober 2018 fanden wiederum Schlich-

tungssitzungen mit dem Verband der Privatversiche-

rungsträger (VVÖ) in der Ärztekammer für Tirol statt. 

Zu verhandeln waren 93 neu eingereichte Schlich-

tungsfälle der Primarii der Bezirksspitäler sowie des 

LKH Natters - Hochzirl. 

Postpromotionelle Ausbildung 
Der Österreichischen Ärztekammer sind die Zuerken-

nung der Diplome Arzt für Allgemeinmedizin und der 

Facharztdiplome, die Durchführung der Prüfung Arzt 

für Allgemeinmedizin und der Facharztprüfung, die 

Überprüfung der Gleichwertigkeit von im Ausland 

absolvierten Ausbildungszeiten, die Verfahren betref-

fend ärztliche Ausbildungsstätten, Lehrambulatorien, 

Lehrpraxen und Lehrgruppenpraxen sowie die Erlas-

sung der Verordnung über die für die Ausbildungsfä-

cher in der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedi-

zin, für die Hauptfächer der Sonderfächer und für die 

Additivfächer erforderlichen Kenntnisse, Erfahrungen 

und Fertigkeiten und über die nähere Ausgestaltung 

der Nebenfächer der Sonderfächer übertragen.

Diese Aufgaben hat die Österreichische Ärztekammer 

im Zusammenwirken mit den Landesärztekammern 

zu erledigen.

Um diese vielfältigen Aufgaben entsprechend erledi-

gen zu können, wurde in der Ärztekammer für Tirol 

ein Ausschuss für Ausbildungsangelegenheiten einge-

richtet. 

Aktivitäten, Problem- und Fragestellungen in der 
postpromotionellen Ausbildung
Universitätskliniken Innsbruck

Zwischen der ärztlichen Direktion und der Ärztekam-

mer für Tirol wurde bereits im Jahr 2013 ein Jour fixe 

zu Ausbildungsfragen und aktuellen Problemstellun-

gen des ärztlichen Dienstes eingerichtet und auch im 

Jahr 2018 fortgeführt. Im Rahmen dieser Treffen 

wurden insbesondere Fragen zur Umsetzung der 

Ausbildungsreform erörtert. Weitere Gesprächsrunden 

unter anderem in Ausbildungsfragen fanden mit dem 

Vorstand der Tirol Kliniken statt.

Treffen der Ärztlichen Direktoren unter Einbindung 

der Tiroler Ärztekammer

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Reform 

der Ärzteausbildung fanden auch im Jahr 2018 insge-

samt drei Treffen mit den Ärztlichen Direktoren der 

Tiroler Krankenhäuser, Vertretern der Tiroler Landes-

regierung und der Ärztekammer für Tirol statt. Zahl-

reiche Fragen zur neuen Ärzteausbildung konnten so 

rasch und auf direktem Wege zwischen den ärztlichen 

Direktoren und den Vertretern der Ärztekammer er-

örtert und abgeklärt werden. Die Fortsetzung dieser 

Gesprächsrunden ist auch für das Jahr 2019 geplant.

Umsetzung der Ausbildungsreform
Abschluss der Neuanerkennung von Ausbildungs

stätten und Festsetzung von Ausbildungsstellen, 

Anerkennung von Lehrpraxen

Die neue Ausbildungsstruktur und die neuen Ausbil-

dungsinhalte erfordern es, dass sämtliche Ausbil-

dungsstätten um neue Ausbildungsbewilligungen auf 

Grundlage der im Jahr 2015 beschlossenen großen 

Ausbildungsreform ansuchen. Dies betrifft sowohl die 

Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin als auch 

die Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches. 

Bisher bestehende Ausbildungsberechtigungen blei-

ben aber für jene Ärzte, die ihre Ausbildung bis zum 

31.05.2015 begonnen haben und nach dem bisherigen 

System (ÄAO 2006) abschließen, weiterhin aufrecht. 

Im Jahr 2018 sind in der Ärztekammer für Tirol insge-

ZAHLEN UND FAKTEN

Sitzungen des Ausschusses für ärztliche 
Ausbildung

3

Prüfungen Arzt für Allgemeinmedizin 4

Verfahren um Anerkennung von 
Ausbildungsstätten bzw. Zuerkennung von 
Ausbildungsstellen

31

Anträge auf Umstieg in die neue 
Ausbildungsordnung ÄAO 2015

61

Anerkennung von Lehrpraxen/
Lehrgruppenpraxen

28

Anträge auf Zulassung zur Prüfung zum Arzt 
für Allgemeinmedizin

58

Anträge auf Zulassung zur Facharztprüfung 157

Anträge auf Anerkennung ausländischer 
Ausbildungszeiten

122

Anträge auf Zuerkennung des Diplomes Arzt 
für Allgemeinmedizin

53

Anträge auf Zuerkennung eines 
Facharztdiplomes

103

Anträge auf Zuerkennung eines Additivfaches 27

Anträge auf ÖÄK-Spezialdiplome 176

Anträge auf ÖÄK-Zertifikate 120

Qualifikationsnachweise für Ultraschall-
Untersuchungen

5

Qualifikationsnachweise für Echokardiografie 0

Qualifikationsnachweise für Gastroskopie 3

Förderungen für Lehrpraxen 6



THEMA

19Jahresbericht 2018 | Ärztekammer für Tirol

samt 31 Ansuchen um Anerkennung als Ausbildungs-

stätte und Festlegung von Ausbildungsstellen inhalt-

lich geprüft und zur endgültigen Beschlussfassung an 

die ÖÄK weitergeleitet worden. Es sind nun alle laufen-

den Verfahren auf Neuanerkennung als Ausbildungs-

stätte abgeschlossen. Einige Rechtsträger haben bereits 

zusätzliche Ausbildungsstellen beantragt. Ein Bera-

tungsbedarf für die Anerkennung von Ausbildungs-

stätten besteht derzeit noch für Sonderkrankenanstal-

ten und selbstständige Ambulatorien, die noch kein 

Ansuchen um Anerkennung als Ausbildungsstätte 

nach der ÄAO 2015 gestellt haben. 

In den regelmäßig abgehaltenen Sitzungen des Aus-

schusses für ärztliche Ausbildung wurden neben den 

Ansuchen um Anerkennung als Ausbildungsstätte von 

Krankenanstalten im Jahr 2018 auch zahlreiche Anträ-

ge um Anerkennung als Lehrpraxis inhaltlich geprüft 

und zur Beschlussfassung an die ÖÄK weitergeleitet.

Umstieg in die neue Ausbildungsordnung

Im Zuge der Ausbildungsreform 2015 wurde es den in 

Ausbildung stehenden Ärztinnen und Ärzten auch 

ermöglicht, von der alten Ausbildungsordnung (ÄAO 

2006) in die neue Ausbildungsordnung (ÄAO 2015) zu 

wechseln. Um die bisher absolvierten Ausbildungen 

anzurechnen, gibt es gemäß § 27 ÄAO 2015 die Mög-

lichkeit, sich die Zeiten nach der alten Ausbildungs-

ordnung auf die neue Ausbildungsordnung anrechnen 

zu lassen.

Es besteht nach wie vor ein großer Andrang bezüglich 

des Übertrittes von der „alten“ ÄAO 2006 in die „neue“ 

ÄAO 2015. Im Jahr 2018 haben in Tirol 61 Ärztinnen 

und Ärzte von der Möglichkeit eines Wechsels in die 

neue Ausbildungsordnung Gebrauch gemacht. Die 

eingebrachten Anträge bezogen sich mehrheitlich auf 

die Sonderfächer Anästhesie, Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe, Allgemeinchirurgie und Viszeralchirur-

gie, Orthopädie und Traumatologie und Innere Medi-

zin. Zahlreiche Ausbildungsärztinnen und Ausbil-

dungsärzte haben sich bereits im Vorfeld in der Ärzte-

kammer für Tirol über den Ablauf des Anrechnungs-

verfahrens bei einem Wechsel in die neue Ärzteausbil-

dungsordnung informiert. Die meisten Beratungsge-

spräche betreffend den Umstieg in die neue Ausbil-

dungsordnung wurden mit Turnusärztinnen und 

Turnusärzten in Ausbildung zum Facharzt für Ortho-

pädie oder Unfallchirurgie nach der ÄAO 2006 geführt, 

da das Interesse am Erwerb des neuen Facharzttitels 

Orthopädie und Traumatologie sehr groß ist.

Neue Förderung der Lehr(gruppen)praxen
Als letzter Ausbildungsabschnitt für Allgemeinmedi-

zinerInnen startete im Jahr 2018 die sechsmonatige 

verpflichtende Lehrpraxiszeit. Für die Anstellung der 

TurnusärztInnen in einer anerkannten Lehr(gruppen)

praxis im Rahmen von 30 Stunden/Woche gewähren 

die Fördergeber Bund, Land und Hauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger eine För-

derung von ca. 90 % der Gehaltskosten inkl. Lohnne-

benkosten. Ca. 10 % dieser Kosten haben die Lehr(grup-

pen)praxis-InhaberInnen zu tragen. Die Entlohnung 

der LehrpraktikantInnen orientiert sich an den Gehäl-

tern in der Tirol Kliniken GmbH gemäß Landesbediens-

tetengesetz. Mit der gesamten Abwicklung der Förde-

rung wurde die Ärztekammer für Tirol betraut.

Die österreichweit 1. Turnusärztin startete am 1.6.2018 

ihre verpflichtende Ausbildung in einer Tiroler Lehr-

praxis und beendete ihre Ausbildung mit 30.11.2018. 

Insgesamt begannen in Tirol im Jahr 2018 sechs Lehr-

praktikantinnen und Lehrpraktikanten mit ihrer ver-

pflichtenden Lehrpraxiszeit. Die Anzahl der Lehrprak-

tikantinnen und Lehrpraktikanten wird im Jahr 2019 

voraussichtlich 37 betragen. Bis Ende 2018 konnten in 

Tirol insgesamt 48 Lehrpraxen für Allgemeinmedizin 

genehmigt werden.

Ausbildungsstellenverwaltungsapplikation
Die im Jahr 2015 österreichweit in Betrieb genommene 

Ausbildungsstellenverwaltungsapplikation (kurz ASV) 

hat sich auch im Wirkungsbereich der Ärztekammer 

für Tirol gut etabliert. Sie garantiert eine übersichtliche 

und aktuelle Meldung aller in Ausbildung befindlichen 

Ärzte. Auch die Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung 

machen zunehmend von der Möglichkeit Gebrauch, 

die eigenen Ausbildungsstellenmeldungen über das 

Online-Fortbildungskonto der Österreichischen Ärz-

tekammer unter www.meindfp.at einzusehen. 

Ausbildung in Südtirol
Anfang September wurde anlässlich des Besuchs der 

Delegation der Österreichischen Ärztekammer in 

Südtirol die Wiederaufnahme der Facharztausbildung 

nach österreichischem Modell ausbildungsinhaltlich 

vereinbart. Diese kann demnach wieder an den Abtei-

lungen der Krankenhäuser des Südtiroler Sanitätsbe-

triebes absolviert werden. 

Evaluierung der Ausbildung
Kontinuierlich werden Ärztinnen und Ärzte in Ausbil-

dung zur ihrer Ausbildungssituation online befragt. 

Dies betrifft die Fachbereiche Basisausbildung, Allge-

meinmedizin und Facharzt. Österreichweit lag Tirol 

auch in diesem Jahr bei der Bewertung der Ausbildung 

Allgemeinmedizin und der Basisausbildung an der 

Spitze. Bei der Bewertung der Facharztausbildung steht 

Tirol österreichweit an 2. Stelle.

ANGESTELLTE ÄRZTE
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Im Jahr 2018 fanden 5 Kurienversammlungen der 

Kurie der niedergelassenen Ärzte statt. 

Die wesentlichen Aufgabenstellungen 2018 der Kurie 

der niedergelassenen Ärzte

 · TGKK-Verhandlungen

 · KUF-Verhandlungen 

 · Überführung des Pilotprojektes „Therapie aktiv –  

IV Diabetes Tirol“ in den Regelbetrieb – Abschluss 

einer Gesamtvertraglichen Vereinbarung

 · Änderung Reihungskriterien-Verordnung durch 

das BM für Gesundheit und Frauen

 · e-Medikation

 · Ärztenetz Tirol

 · Primärversorgungseinheiten

 · Verlängerung des Projekts 

„Allgemeinmedizinischer 

Nachtbereitschaftsdienst“ 

 · Bearbeitung von Patientenbeschwerden im 

niedergelassenen Bereich

 · Umsetzung Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO)

 · Stellungnahmen zu diversen Gesetzes- und 

Verordnungsvorlagen

TGKK-Verhandlungen

2018 hat es intensive Verhandlungen mit der Tiroler 

Gebietskrankenkasse für einen Honorarabschluss für 

die Jahre 2019 und 2020 gegeben. In mehreren Ver-

handlungsrunden konnten u. a. eine Valorisierung, 

eine Anhebung diverser Tarife, eine Erhöhung der 

Erstleistungspunkte sowie die Anhebung diverser 

fachspezifischer Limitierungen vereinbart werden.

Ferner hat die Ärztekammer mit der TGKK auch Ge-

spräche hinsichtlich der Neustrukturierung des kas-

senärztlichen Wochenend- und Feiertagsdienstes so-

wie des allgemeinmedizinischen Nachtbereitschafts-

dienstes wochentags geführt. Angedacht sind Ände-

rungen der Dienstzeiten sowie bei der Honorierung.

KUF-Verhandlungen

Mit der KUF ist es gelungen, in mehreren Verhand-

lungsrunden die Rückerstattungstarife für den Zeit-

raum 1.1.2019 bis 31.12.2023 festzulegen.

Überführung des Pilotprojektes 
„Therapie aktiv – IV Diabetes Tirol“ in 
den Regelbetrieb – Abschluss einer 
Gesamtvertraglichen Vereinbarung

Das Pilotprojekt „Therapie aktiv – IV Diabetes Tirol“ 

war auf Grund der Laufzeit von einem Jahr mit 

31.12.2017 befristet. Teilgenommen haben dabei 12 

Ärzte (INT und ALL/Vertrags- und Wahlärzte).

Im Jahr 2018 hat man sich mit der TGKK auf eine 

Überführung des Piloten in den Regelbetrieb verstän-

digt. Dabei hat man sich auf folgende wesentliche 

Eckpunkte geeinigt:

 · unbefristeter Gesamtvertrag rückwirkend zum 

1.1.2018

 · unbeschränkte Teilnehmeranzahl (INT und ALL/

Vertrags- und Wahlärzte)

 · Tarif für 2018/2019 für Erstbetreuung € 60,- (Pilot 

€ 56,-) und laufende Betreuung € 30,- (Pilot € 27,-); 

Labor bleibt gleich bei € 2,73 für LDL-Chol.

 · Pauschalabgeltung EDV-Software € 500,- (Pilot € 

480,-)

 · geringfügige Adaptierungen beim Leistungsum-

fang und bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung

Änderung Reihungskriterien-Verord-
nung durch das BM für Gesundheit 
und Frauen

Mit 1.1.2018 ist eine Änderung der RKVo in Kraft ge-

treten. Die bestehenden Reihungsrichtlinien (RRL) 

durften noch längstens bis zum Ablauf des 1.7.2018 

angewendet werden.

Niedergelassene Ärzte
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Die daraus resultierenden relevantesten Änderungen, 

die zwingend eine gesamtvertragliche Umsetzung 

notwendig machten, waren folgende:

 · Eine Punktevergabe für das Bemühen, einen 

behindertengerechten Zugang gemäß ÖNORM B 

1600 und B1601 zu schaffen, bzw. für das Vorliegen 

eines behindertengerechten Zuganges ist nicht 

mehr vorgesehen.

 · Das Reihungskriterium, wonach bei im Sonderfach 

„Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ ausgeschriebe-

nen Einzelverträgen die durch das weibliche 

Geschlecht zusätzlich vermittelbare besondere 

Vertrauenswürdigkeit zu berücksichtigen ist, wurde 

insofern eingeschränkt, als dass diese Bestimmung 

keine Anwendung findet, wenn im Zeitpunkt der 

Ausschreibung des Einzelvertrages der Anteil der 

Vertragsärztinnen im Sonderfach „Frauenheilkunde 

und Geburtshilfe“ in Tirol 50 % oder mehr beträgt.

 · Normierung eines Auswahlrechts bei Gruppenpra-

xen: Für die Besetzung einer in einer Ver-

trags-Gruppenpraxis gebundenen Planstelle ist der 

Gruppenpraxis ein Auswahlrecht innerhalb jener 

fünf bestgereihten Bewerberinnen und Bewerber 

eingeräumt, die zumindest 75 % der Punktezahl 

des Erstgereihten erreicht haben. Sollte kein 

Bewerber 75 % erreichen, so besteht das Auswahl-

recht innerhalb jener Bewerber, die zumindest  

60 % der Punktezahl des Erstgereihten erreicht 

haben.

Der bestehende Gruppenpraxen-Gesamtvertrag mit 

der TGKK wurde daher in diesem Punkt ebenfalls an-

gepasst (bisher Bandbreite von 20 %).

Im Zuge der zwingend notwendigen Änderung der RRL 

wurden auch weitere kleine Anpassungen und redak-

tionelle Änderungen durchgeführt.

e-Medikation

Mit 15.12.2017 wurde die ELGA-Verordnungsnovelle 

2017 kundgemacht. Die Verordnung regelt unter Be-

rücksichtigung eines Roll-out-Plans die Speicherver-

pflichtung der e-Medikation für die niedergelassenen 

Vertragsärzte.

Von der SVC wurden vier Infoveranstaltungen (Wörgl, 

Lienz, Innsbruck, Imst) abgehalten, bei denen interes-

sierte Ärzte und Assistentinnen über die Details von 

ELGA/e-Medikation informiert und allfällige Fragen 

beantwortet wurden.

Begleitend zum Rollout wurde von der SVC pro Bun-

desland ein Beirat – bestehend aus Anwendervertre-

tern sowie den wichtigsten Stakeholdern – als Infor-

mations- und Kommunikationsdrehscheibe einge-

richtet. Insgesamt wurden drei Beiratssitzungen ab-

gehalten.

Unbefriedigend ist die derzeitige Regelung mit dem 

situativen Opt-out und auch die Situation hinsichtlich 

der Nutzung der e-Medikation bei Heimpatienten. Es 

NIEDERGELASSENE ÄRZTE

gibt aber Bestrebungen, in beiden Themenbereichen 

Änderungen herbeizuführen.

Ärztenetz Tirol

Nachdem im Sommer 2017 das Ärztenetz Tirol in der 

ersten Netzwerkregion Schwaz–Stans–Vomp in Betrieb 

gehen konnte, nimmt seit Juli 2018 neben dem Sprengel 

Stubaital auch die Netzwerkregion Alpbach, Branden-

berg, Brixlegg, Kramsach, Münster, Radfeld, Rattenberg 

und Reith im Alpbachtal am Ärztenetz Tirol teil.

Primärversorgungseinheiten

Im Hinblick auf die Etablierung von Primärversorgungs-

einheiten in Tirol wurden eine Vielzahl von Gesprächen 

zwischen den Vertretern der Ärztekammer für Tirol, der 

Tiroler Gebietskrankenkasse und dem Land Tirol ge-

führt. Derzeit gibt es in Tirol noch keine Primärversor-

gungseinheit gemäß den gesetzlichen Vorgaben (Pri-

märversorgungsgesetz 2017). Eine Primärversorgungs-

einheit gemäß Gesetz kann entweder in Form eines 

Primärversorgungs-Zentrums (Gruppenpraxis oder 

Ambulatorium) oder in Form eines Primärversor-

gungs-Netzwerkes (z. B. Verein) errichtet werden. 

In einigen Tiroler Regionen gibt es Ärzte, die an der 

Errichtung einer solchen Primärversorgungseinheit 

(in Form eines Netzwerkes) interessiert sind. Mit diesen 

Ärzten besteht bereits ein reger Austausch. Angedacht 

ist, solche Einheiten auf Basis des von der Ärztekam-

mer initiierten „Ärztenetz Tirol“ aufzubauen. Somit 

könnten bereits bestehende Strukturen genutzt und 

erweitert werden.

Verlängerung des Projekts  
„Allgemeinmedizinischer  
Nachtbereitschaftsdienst“

In einer gemeinsamen Sitzung zwischen dem Land Tirol, 

der Tiroler Gebietskrankenkasse und der Ärztekammer 

für Tirol wurde vereinbart, dass das Projekt „Allgemein-

medizinischer Nachtbereitschaftsdienst“ wiederum für 

ein weiteres Jahr, bis Ende 2019, verlängert wird. 

Bearbeitung von 
Patientenbeschwerden im 
niedergelassenen Bereich

Im Jahr 2018 wurden über 120 schriftliche Patientenbe-

schwerden von der Ärztekammer für Tirol bearbeitet. 

Neben der schriftlichen Bearbeitung von Beschwerden 

wurden auch telefonisch Anfragen und Beschwerden 

entgegengenommen, welche meist gleich bereinigt 

werden konnten. »
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Umsetzung Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO)

Gemäß DSGVO treffen den niedergelassenen Arzt als 

datenschutzrechtlich Verantwortlichen etliche Nach-

weis- und Dokumentationspflichten. Um den nieder-

gelassenen Ärzten die Erfüllung der Verpflichtungen 

aus der DSGVO möglichst zu vereinfachen, hat die 

ÖÄK RA Mag. Dörfler beauftragt, einen entsprechen-

den Handlungsleitfaden sowie Musterdokumente zu 

erstellen.

Am 20.03.2018 hat RA Mag. Dörfler im Auftrag der 

Ärztekammer für Tirol vor mehr als 300 interessier-

ten Ärzten über die Grundlagen der mit 25. Mai 2018 

in Kraft tretenden DSGVO referiert. Hauptaugenmerk 

des Vortrages war die Auswirkung der neuen Verord-

nung auf den alltäglichen Ordinationsbetrieb.

Der Handlungsleitfaden sowie die entsprechenden 

Musterdokumente zur DSGVO wurden durch die 

Ärztekammer für Tirol allen niedergelassenen Ärzten 

übermittelt bzw. auf der Homepage bereitgestellt.

Kassenplanstellenausschreibungen 
und -vergaben

Die Anzahl der Kassenplanstellen der

 · § 2-Sozialversicherungsträger  

(TGKK, BKK Austria Tabak, SV-Anstalt der Bauern)

 · BVA (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter)

 · VAEB (Versicherungsanstalt für Eisenbahnen  

und Bergbau)

 · SVA (Sozialversicherungsanstalt  

der gewerblichen Wirtschaft)

ist in einem Stellenplan festgelegt. Freie Stellen gelan-

gen im Einvernehmen zwischen dem jeweiligen Sozi-

alversicherungsträger und der Ärztekammer für Tirol 

auf der Homepage der Ärztekammer für Tirol zur 

Ausschreibung. Die Vergabe der ausgeschriebenen 

Stellen erfolgt für die § 2-Sozialversicherungsträger, 

BVA, VAEB und SVA nach dem zwischen den § 2-Kran-

kenversicherungsträgern und der Ärztekammer für 

Tirol gesamtvertraglich vereinbarten Punkteschema. 

Das Punkteschema wiederum beruht auf der vom 

Bundesminister für soziale Sicherheit und Generatio-

nen erlassenen Reihungskriterien-Verordnung.

Anzahl der ausgeschriebenen  
§ 2-Kassenverträge: 161

114 x konnten die ausgeschriebenen Stellen mangels 

Bewerber nicht vergeben werden, wobei dies öfters 

die gleichen Stellen betraf (erfolglose Ausschreibun-

gen im Bereich Allgemeinmedizin z. B.: Lienz, Kuf-

stein, Kirchberg, Kitzbühel – jeweils 7 x erfolglos 

ausgeschrieben, Söll 3 x erfolglos ausgeschrieben; 

Erfolglose Ausschreibungen im fachärztlichen Bereich: 

Augenheilkunde – Landeck und Lienz 1 x, Dermatologie 

– Reutte 7 x, Gynäkologie – Innsbruck sowie Gynäkolo-
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gie Wörgl 7 x, HNO – Innsbruck 7 x, HNO - Jenbach 1 x, 

Kinder- und Jugendheilkunde – St. Johann 7 x, Psychia-

trie/Psychiatrie und Neurologie/Psychiatrie und Psy-

chotherapeutische Medizin – Imst 7 x und Jenbach 5 x.

Derzeit (Stand 28.1.2018) sind noch folgende Stellen 

unbesetzt:

Ärzte für Allgemeinmedizin: Kirchberg, Kitzbühel, 

Kufstein, Söll und Lienz. 

Fachärzte: Augenheilkunde Landeck und Lienz, Der-

matologie Reutte, Gynäkologie Innsbruck und Wörgl, 

HNO Innsbruck und Jenbach, Kinder- und Jugend-

heilkunde St. Johann, Psychiatrie/Psychiatrie und 

Neurologie/Psychiatrie und Psychotherapeutische 

Medizin Jenbach und Imst

Von den zugesprochenen § 2-Verträgen waren:

 · 20 Frauen,

 · 24 Männer

 · 23 Allgemeinmediziner 

 · 21 Fachärzte

 · 26 Wiederbesetzungen

 · 5 Neue Planstellen (Innere Medizin Fulpmes, 

Kinder- und Jugendpsychiatrie Kufstein, 

Allgemeinmedizin Zirl, Psychiatrie Innsbruck und 

Schwaz)

 · 12 Stellen wurden als Übergabepraxen 

ausgeschrieben

 · 3 Stellen sind geteilte Verträge

Anzahl der ausgeschriebenen und zugesprochenen 

BVA-Kassenverträge: 43

Anzahl der ausgeschriebenen und zugesprochenen 

VAEB-Kassenverträge: 44

Anzahl der ausgeschriebenen und zugesprochenen 

SVA-Kassenverträge: 44

Für sämtliche Stellenausschreibungen im Jahr 2018 

sind insgesamt 74 Bewerbungen eingelangt und von 

der Abteilung Kurie niedergelassene Ärzte geprüft und 

nach dem geltenden Punkteschema berechnet worden.

KUF-Verpflichtungserklärungen 32

Bei der Ärztekammer für Tirol haben sich 28 Ärzte 

für eine derartige Verpflichtungserklärung interes-

siert und diese sodann unterzeichnet.

KFA – Vertrag  
(Krankenfürsorgeanstalt der  
Bediensteten der Stadt Wien):

35 Ärzte haben im Jahr 2018 um einen Einzelvertrag 

mit der KFA angesucht und in der Folge abgeschlos-

sen.

Verpflichtungserklärung für die 
Behandlung Wehrpflichtiger nach 
BVA-Tarifen: 

30 Ärzte haben eine derartige Verpflichtungserklä-

rung zur Behandlung Wehrpflichtiger im Jahr 2018 

unterzeichnet.

Vorsorgeuntersuchungen der  
österreichischen Sozialversicherung

Gemäß § 343a ASVG hat jeder freiberuflich tätige Arzt 

Anspruch auf Abschluss eines Vorsorgeuntersu-

chungsvertrages.

Ein Vorsorgeuntersuchungsvertrag für das allgemei-

ne Programm für Frauen und Männer ab dem 18. 

Lebensjahr kann von niedergelassenen Ärzten für 

Allgemeinmedizin, Fachärzten für Innere Medizin 

und Fachärzten für Lungenkrankheiten abgeschlos-

sen werden.

Ein Vorsorgeuntersuchungsvertrag für das Gynäko-

logische Programm für Frauen ab dem 18. Lebensjahr 

kann von niedergelassenen Ärzten für Allgemeinme-

dizin und Fachärzten für Frauenheilkunde und Ge-

burtshilfe abgeschlossen werden.

Anzahl der diesbezüglichen Beratungsgespräche und 

Vertragsabschlüsse:

Allgemeines Programm: 14

Gynäkologisches Programm: 4

NIEDERGELASSENE ÄRZTE

»
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Die Abteilung Kurie der niedergelassenen Ärzte stellt 

den Kammermitgliedern Broschüren und Informati-

onsmaterial für eine Vielzahl von Fragestellungen zur 

Verfügung. 

Sämtliche Publikationen können bei der Ärztekam-

mer für Tirol angefordert werden.

Broschüre: „Ärztliche Tätigkeit in Österreich 
– Anforderungen für die Eintragung in die 
Ärzteliste“ 
Die Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit in Österreich 

erfordert die Eintragung in die bei der Österreichi-

schen Ärztekammer geführten Ärzteliste.

Die Ärztekammer für Tirol hat diese Broschüre erar-

beitet, um einen Überblick über die ersten Schritte, 

die ein Arzt vor Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit 

in Österreich setzen muss, zu geben.

Darin enthalten sind sämtliche Informationen im 

Hinblick auf die Ersteintragung in die Ärzteliste so-

wohl als Arzt in Ausbildung (Turnusarzt) als auch als 

Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt. Auch für 

Ärzte, die eine Wiedereintragung in die Ärzteliste 

anstreben, enthält die Broschüre wichtige Informati-

onen. Ferner werden auch die Sonderfälle „Tätigkeiten 

als ausländischer Arzt zu Studienzwecken gemäß

§ 35 Ärztegesetz“ und „Ausübung des freien Dienst-

leistungsverkehrs gemäß § 37 Ärztegesetz“ dargestellt.

Publikationen

Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit in Österreich 20

iii. WiEDEr EinTrAgung in DiE ÄrzTEliSTE

Bei Einstellung einer ärztlichen Tätigkeit in Österreich 

für mehr als 3 Monate sind im Zuge der Wiederein-

tragung in die Ärzteliste die fristgebundenen Unter-

lagen neuerlich vor Wiederaufnahme der ärztlichen 

Tätigkeit vorzulegen. 

Zur Wiedereintragung sind folgende Dokumente im 
Original oder in beglaubigter Kopie vorzulegen. Die 

Anmeldung zur Wiedereintragung in die Ärzteliste 

ist in deutscher Sprache einzubringen. 

Unterlagen, welche nicht in deutscher Sprache ver-

fasst sind, sind sowohl im Original (oder in beglau-

bigter Kopie) als auch in deutscher beglaubigter 
Übersetzung (die Übersetzung muss ebenfalls im 

Original oder in beglaubigter Kopie übermittelt wer-

den) vorzubringen.

•  Bestätigung über die Straffreiheit (polizeiliches 

Führungszeugnis) aus all jenen Heimat- oder Her-

kunftsstaaten, in denen sich der Arzt zumindest 

sechs Monate und einen Tag aufgehalten hat, 

wobei der Nachweiszeitraum fünf Jahre beträgt. 

•  Bestätigung der gesundheitlichen Eignung zur 

Ausübung der ärztlichen Tätigkeit, ausgestellt von 

einem in die österreichische Ärzteliste eingetrage-

nen Arzt für Allgemeinmedizin. *)

*) diese Bestätigungen dürfen zum Zeitpunkt der 

Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit nicht älter als drei 

Monate sein

•  gegebenenfalls, sollten Sie zwischenzeitlich ärztli-

che Tätigkeiten im Sinne des Ärztegesetzes im 

Ausland ausgeübt haben: Certificate of good stan-

ding *)

*) diese Bestätigungen dürfen zum Zeitpunkt der 

Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit nicht älter als drei 

Monate sein

Mit der Wiedereintragung in die Ärzteliste sind Sie 

erneut Mitglied der Ärztekammer für Tirol. Als Nach-

weis der Eintragung und der damit verbundenen 

Berufsberechtigung als Arzt in Österreich erhalten 

Sie umgehend eine Eintragungsbestätigung. Die 

Herstellung des Ärzteausweises beansprucht eine 

Produktionszeit ca. 6 – 8 Wochen.

Informationen hinsichtlich Ihrer Umlagen- und Bei-

tragsverpflichtungen erhalten Sie bei den Mitarbei-

tern der Abteilung Wohlfahrtsfonds.

Die Wiedereintragung in die Ärzteliste bedarf, bei 

Vorlage aller vorgeschriebenen Unterlagen, eines 

Zeitaufwandes von etwa 15 Minuten. Um vorherige 

Terminvereinbarung mit den Mitarbeitern der Abtei-

lung Standesführung wird gebeten.

Die Unterlagen für die Wiedereintragung können 

auch im Original auf postalischem Weg an die Ärzte-

kammer für Tirol übermittelt werden.

21 Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit in Österreich

iV. TÄTigkEiTEn AlS AuSlÄnDiSchEr ArzT zu STuDiEnzWEckEn gEmÄSS § 35 ÄrzTEgESETz

IV. Tätigkeiten 
als ausländischer Arzt 

zu Studienzwecken 
gemäß § 35 Ärztegesetz

Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit in Österreich

Zur Wiedereintragung sind folgende Dokumente im 
Original oder in beglaubigter Kopie vorzulegen. Die 

Anmeldung zur Wiedereintragung in die Ärzteliste 

ist in deutscher Sprache einzubringen. 

Unterlagen, welche nicht in deutscher Sprache ver

fasst sind, sind sowohl 

Herstellung des Ärzteausweises beansprucht eine 

Produktionszeit ca. 6 – 8 Wochen.

Informationen hinsichtlich Ihrer Umlagen- und Bei

tragsverpflichtungen erhalten Sie bei den Mitarbei

Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit in Österreich

Unterlagen, welche nicht in deutscher Sprache ver

fasst sind, sind sowohl 

Informationen hinsichtlich Ihrer Umlagen- und Bei

tragsverpflichtungen erhalten Sie bei den Mitarbei

Aufnahme einer ärztlichen Tätigkeit in Österreich
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i.  ErSTEinTrAgung in DiE ÄrzTEliSTE AlS ArzT in AuSbilDung

a) Österreichische Staatsbürger mit in Österreich 

abgeschlossenem Medizinstudium

Zur Eintragung sind folgende Dokumente im Origi-

nal oder in beglaubigter Kopie vorzulegen. Die 

Anmeldung zur Eintragung in die Ärzteliste ist in 

deutscher Sprache einzubringen. 

Unterlagen, welche nicht in deutscher Sprache ver-

fasst sind, sind sowohl im Original (oder in beglau-

bigter Kopie) als auch in deutscher beglaubigter 

Übersetzung (die Übersetzung muss ebenfalls im 

Original oder in beglaubigter Kopie übermittelt wer-

den) vorzubringen.

•  Staatsbürgerschaftsnachweis oder

Reisepass oder

Personalausweis oder

im Falle der Einbürgerung: Verleihungsurkunde 

der österreichischen Staatsbürgerschaft

• 2 Passfotos

• Angabe des Wohnsitzes (Meldebescheinigung)

• gegebenenfalls: Heiratsurkunde

• Promotionsurkunde 

•  Dienstvertrag oder

Bestätigung des Dienstgebers (Dienstantritts-

bestätigung) oder

Bestätigung des Lehrpraxisinhabers

•  Bestätigung über die Straffreiheit (polizeiliches 

Führungszeugnis) aus all jenen Heimat- oder Her-

kunftsstaaten, in denen sich der Arzt zumindest 

sechs Monate und einen Tag aufgehalten hat, 

wobei der Nachweiszeitraum fünf Jahre beträgt.

•  Bestätigung der gesundheitlichen Eignung zur 

Ausübung der ärztlichen Tätigkeit, ausgestellt von 

einem in die österreichische Ärzteliste eingetrage-

nen Arzt für Allgemeinmedizin. *) 

*) diese Bestätigungen dürfen zum Zeitpunkt der 

Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit nicht älter als drei 

Monate sein

Mit der Eintragung in die Ärzteliste sind Sie Mitglied 

der Ärztekammer für Tirol. Als Nachweis der Eintra-

gung und der damit verbundenen Berufsberechti-

gung als Arzt in Österreich erhalten Sie umgehend 

eine Eintragungsbestätigung. Die Herstellung des 

Ärzteausweises beansprucht eine Produktionszeit 

von ca. 6 – 8 Wochen.

Informationen hinsichtlich Ihrer Umlagen- und Bei-

tragsverpflichtungen erhalten Sie bei den Mitarbei-

tern der Abteilung Wohlfahrtsfonds.

Die Eintragung in die Ärzteliste bedarf, bei Vorlage 

aller vorgeschriebenen Unterlagen, eines Zeitaufwan-

des von etwa 30 Minuten. Um vorherige Terminver-

einbarung mit den Mitarbeitern der Abteilung 

Standesführung wird gebeten.
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i.  ErSTEinTrAgung in DiE ÄrzTEliSTE AlS ArzT in AuSbilDung

 b) EWR-Staatsbürger, Schweizer Staatsbürger, 

Österreichische Staatsbürger mit in einem EU-Staat 

abgeschlossener Grundausbildung

Zur Eintragung sind folgende Dokumente im Origi-

nal oder in beglaubigter Kopie vorzulegen. Die 

Anmeldung zur Eintragung in die Ärzteliste ist in 

deutscher Sprache einzubringen. 

Unterlagen, welche nicht in deutscher Sprache ver-

fasst sind, sind sowohl im Original (oder in beglau-

bigter Kopie) als auch in deutscher beglaubigter 

Übersetzung (die Übersetzung muss ebenfalls im 

Original oder in beglaubigter Kopie übermittelt wer-

den) vorzubringen.

•  Staatsbürgerschaftsnachweis oder

Reisepass oder

Personalausweis oder

im Falle der Einbürgerung: Verleihungsurkunde 

der österreichischen Staatsbürgerschaft

• 2 Passfotos

• Angabe des Wohnsitzes (Meldebescheinigung)

• gegebenenfalls: Heiratsurkunde

• Promotionsurkunde und

• gegebenenfalls: Nachweis der Staatsprüfung

•  im Falle der Nostrifikation: Nostrifizierungsbe-

scheid inkl. ausländischem Diplom

•  im Falle eines abgeschlossenen Medizinstudiums 

im EWR-Raum zusätzlich noch: EU-Konformitäts-

bescheinigung über die Grundausbildung (= Be-

scheinigung gemäß EU-Richtlinien 2005/36/EG, 

in der die EU-Konformität der absolvierten Ausbil-

dung bestätigt wird)

•  Dienstvertrag oder

Bestätigung des Dienstgebers (Dienstantrittsbe-

stätigung) oder

Bestätigung des Lehrpraxisinhabers

•  Bestätigung über die Straffreiheit (polizeiliches 

Führungszeugnis) aus all jenen Heimat- oder 

Herkunftsstaaten, in denen sich der Arzt 

zumindest sechs Monate und einen Tag aufge-

halten hat, wobei der Nachweiszeitraum fünf 

Jahre beträgt.

•  Certificate of good standing (= aktuelle Bescheini-

gung, ausgestellt von den zuständigen Behörden 

jener Länder, in denen der Arzt ärztliche Tätigkei-

ten ausgeübt hat, dass ihm die Ausübung dieser 

Tätigkeit zum Zeitpunkt der Vorlage der Beschei-

nigung nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt 

ist). Diese Bestätigung ist aus all jenen Staaten 

vorzulegen, in denen sich der Arzt zumindest sechs 

Monate und einen Tag aufgehalten hat, wobei der 

Nachweiszeitraum fünf Jahre beträgt

•  Bestätigung der gesundheitlichen Eignung zur 

Ausübung der ärztlichen Tätigkeit, ausgestellt von 

einem in die österreichische Ärzteliste eingetrage-

nen Arzt für Allgemeinmedizin. *)

*) diese Bestätigungen dürfen zum Zeitpunkt der 

Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit nicht älter als drei 

Monate sein

•  Antragsteller aus Kroatien zusätzlich noch: Be-

schäftigungsbewilligung des Arbeitsmarktservice 

(AMS)

Antragsteller aus nicht-deutschsprachigen Ländern 

müssen vor Eintragung in die, von der Österreichi-

schen Ärztekammer geführten Ärzteliste, verpflich-

tend eine 

•  Sprachprüfung Deutsch der Österreichischen 

Ärztekammer 

ablegen. 

Diese Prüfung wird einmal monatlich von der Öster-

reichischen Akademie der Ärzte GmbH in Wien ab-

gehalten.

Voraussetzung für den Antritt zur Sprachprüfung 

Deutsch der Österreichischen Ärztekammer ist, dass 

vorab eine Sprachprüfung Deutsch in der Schwierig-

keitsstufe B2 (= Effective Proficiency) positiv abgelegt 

wurde. 

Wird von einem Arzt vor Eintragung in die Ärzteliste 

eine der nachfolgenden Voraussetzungen zum Beleg 

ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache erfüllt, 

so kann die Sprachprüfung Deutsch entfallen:

-)  drei Jahre deutschsprachige Berufstätigkeit im Ge-

sundheitswesen oder

-)  eine deutschsprachige Reifeprüfung oder ein 

gleichartiger und gleichwertiger Schulabschluss oder

-)  ein abgeschlossenes deutschsprachiges Studium oder

-)  eine ärztliche Ausbildung und Arzt- oder Facharzt-

prüfung im deutschsprachigen Raum oder

-)  ein erfolgreich absolviertes Studium der deutschen 

Sprache oder

-)  eine gleichartige und gleichwertige Deutschprüfung 

im Ausland in einem Staat mit Deutsch als Amtsspra-

che.

fasst sind, sind sowohl 

bigter Kopie) als auch in deutscher beglaubigter 

Übersetzung (die Übersetzung muss ebenfalls im 

Original oder in beglaubigter Kopie übermittelt wer-

den) vorzubringen.

•  Staatsbürgerschaftsnachweis 

Reisepass 

Personalausweis 

im Falle der Einbürgerung: Verleihungsurkunde 

der österreichischen Staatsbürgerschaft

• 2 Passfotos

• Angabe des Wohnsitzes (Meldebescheinigung)

• gegebenenfalls: Heiratsurkunde

• Promotionsurkunde 

• gegebenenfalls: Nachweis der Staatsprüfung

•  im Falle der Nostrifikation: Nostrifizierungsbe

scheid inkl. ausländischem Diplom

•  im Falle eines abgeschlossenen Medizinstudiums 

Aufnahme der ärztlichen Tätigkeit nicht älter als drei 

Monate sein

Antragsteller aus Kroatien zusätzlich noch: Be-

schäftigungsbewilligung des Arbeitsmarktservice 
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Ärztliche Tätigkeit in ÖsterreichAnforderungen für die Eintragung in die Ärzteliste

Wahlarztrezepturbefugnis

Das Ansuchen von Wahlärzten um eine Rezepturbe-

fugnis für die Versicherten der TGKK sowie aller 

Sonderkrankenversicherungsträger (BVA, SVA, VAEB) 

ist über die Ärztekammer für Tirol, Kurie der nieder-

gelassenen Ärzte, zu stellen. 

Anzahl der bearbeiteten Anträge im Jahr 2018: 35

Meldung: Geräte- 
und Ausbildungsnachweise 

Um ausgewählte Leistungen mit den Sozialversiche-

rungsträgern (Kassenarzt) abrechnen zu können bzw. 

um Patienten eine entsprechende Kostenrückerstat-

tung zu ermöglichen (Wahlarzt), können niedergelas-

sene Ärzte spezielle Ausbildungsnachweise, Geräte-

meldungen oder Diplome der Österreichischen 

Ärztekammer an die Ärztekammer für Tirol, Kurie der 

niedergelassenen Ärzte, übermitteln.

Im Jahr 2018 wurden über 100 Qualifi kations- und 

Gerätenachweise (Sonografi e, EKG, Röntgen, Ergome-

trie, Echokardiografi e, 24-h-Blutdruckmessung, Dip-

lome und weitere Gerätenachweise) bearbeitet und 

an die jeweils zuständigen Krankenversicherungsträ-

ger weitergeleitet.

Österreichweite Projekte

ARGE Kassen 
Die Arbeitsgruppe „ARGE Kassen“ besteht aus jeweils 

einem oder mehreren Vertreter(n) jeder Landesärz-

tekammer und der Österreichischen Ärztekammer 

und dient dem Erfahrungsaustausch sowie der öster-

reichweiten Abstimmung des niedergelassenen Be-

reiches. Darüber hinaus werden anlässlich der Treffen 

auch immer wichtige aktuelle Themen aus dem 

Kassenbereich diskutiert und bearbeitet.

Im Jahr 2018 ist die Arbeitsgruppe viermal in der ÖÄK 

in Wien zusammengetroffen. 

Darüber hinaus wird im Rahmen der ARGE Kassen an 

der Erweiterung der österreichweiten „Metahonorar-

ordnung“ gearbeitet. Mittlerweile können an Hand 

dieser Webapplikation bereits sämtliche Leistungs-

positionen aller Kassen abgefragt und verglichen 

werden.
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Fachgruppen

Gem. § 72 ÄrzteG können Fachgruppen gebildet wer-

den, denen die jeweiligen Fachärzte eines Sonderfa-

ches angehören.

Den Fachgruppen obliegt die Beratung und Unterstüt-

zung der Organe der Ärztekammer in allen die Interes-

sen der Fachgruppenangehörigen berührenden Fragen 

und die Durchführung aller ihr von den Organen der 

Ärztekammer übertragenen Belange und Aufgaben.

Im Berichtszeitraum waren die Fachgruppen vor-

dringlich in die Mitgestaltung der Ausbildungsinhal-

teverordnung und der Rasterzeugnisse sowie in die 

Neustrukturierung der kassenärztlichen Honorarord-

nung involviert. In der Ärztekammer für Tirol sind 

für 28 Sonderfächer Fachgruppen eingerichtet.

PUBLIKATIONEN / FACHGRUPPEN
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9.4.2. Die steueroptimale Ordination

Erwirbt Ihr Ehepartner Ordinationsräumlichkeiten und 

vermietet diese an Sie, so können sich daraus gleich mehrere 

Steuervorteile ergeben, wie folgt: 

Durch die Miete kann ein Teil Ihres Einkommens zu Ihrem 

Ehepartner umgeleitet werden. Bei entsprechenden Ein-

kommensunterschieden können die verschobenen Einkom-

mensteile so einem günstigeren Steuersatz zugeführt 

werden (Ehegattensplitting). Dieser Vorteil kann von Ihrem 

Steuerberater exakt beziffert werden.

Gebäudeinvestitionen (Adaptierungen, Installationen), die 

Sie als eingemietete(r) Ärztin oder Arzt selbst tragen 

(Mieterinvestitionen), können in bestimmten Fällen auf 

eine kürzere Zeit (z.B. 10 Jahre) abgeschrieben werden als bei 

Eigentum (50 Jahre).

Achtung: die bis 2011 mögliche Lukrierung von Vorsteuern der 

Praxisbaukosten bei Kauf durch Angehörige ist ab 2012 so nicht 

mehr möglich. Durch Abschaffung der früheren 10-Jahresspe-

kulationsfrist ist überdies in den meisten Fällen ein steuerfreier 

späterer Verkauf der Praxisimmobilie nicht mehr möglich.

Tipps: 
 Lassen Sie sich die einzelnen Steuervorteile sowie auch die 

Gesamtrentabilität von Ihrem Steuerberater jedenfalls vor 

einer geplanten Immobiliendisposition beziffern.

Das Ehegattenmodell funktioniert auch dann, wenn Sie die 

Ordination in Ihrem Privathaus unterbringen wollen. Hier 

kann mittels Parifizierung und Begründung von Wohnungs-

eigentum erreicht werden, dass der Ehepartner jenen Teil 

des Hauses erwirbt, in dem die Ordinationsräumlichkeiten 

untergebracht werden sollen. 

Treffen Sie vertraglich Vorsorge für den Fall einer Ehescheidung.

9.4.3. Der Zuwendungsfruchtgenuss

Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist es relativ 

einfach durch Einräumung eines Fruchtgenusses an der 

betreffenden Liegenschaft zu Gunsten von Ehegatten oder 

Kindern ein Einkommenssplitting zu bewerkstelligen. Werden 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt, so kann damit erreicht 

werden, dass Mieteinkünfte künftig beim Fruchtnießer versteu-

ert werden, ohne dass zivilrechtliches Eigentum an der betref-

fenden Liegenschaft übertragen werden muss. Der Haken dabei 

war früher, dass dieser Vorgang Schenkungssteuer auslöste. Mit 

Abschaffung derselbigen kann die Einräumung eines Zuwen-

dungsfruchtgenusses seit 2008 nun ohne unliebsamen 

„Nebensteuern“ erfolgen. Es fällt lediglich eine Gebühr für die 

Eintragung in das Grundbuch vom Wert des Fruchtgenusses an.

Damit die Finanz die Zurechnung der Einkünfte beim Frucht-

nießer akzeptiert, muss letzterer auf die Einkunftserzielung 

wesentlichen Einfluss nehmen können. Bei der Vermietung 

eines Gebäudes müssen dazu folgende Kriterien erfüllt sein:

 Der Fruchtnießer muss den Mietern gegenüber als 

Vermieter auftreten.

 Das heißt, neue Mietverträge sind vom Fruchtnießer 

selbst abzuschließen. Bei bestehenden Verträgen muss 

den Mietern die Übernahme der Verträge angezeigt 

werden. Bei der Vermietung von Ferienwohnungen muss 

der Fruchtnießer in den Werbemitteln (Prospekte, 

Häuserkatalog, Internet-Auftritt) sowie in der gesamten 

Korrespondenz (Anfragenbeantwortungen, Reservie-

rungsbestätigungen, Rechnungen, etc.) als Vermieter 

auftreten.

Der Fruchtnießer muss Ansprechpartner für die Rechte und 

Pflichten (z.B. Mietabrechnung, Durchführung notwendiger 

Erhaltungsarbeiten etc.) aus den Mietverträgen sein. Bei der 

Vermietung von Ferienwohnungen bestehen Verpflichtun-

gen vor allem gegenüber dem Tourismusverband (Melde-

pflicht der Übernachtungen, Abführung der Kurtaxe etc.) 

und dem Amt der Tiroler Landesregierung. Auch gegenüber 

diesen Stellen hat der Fruchtnießer als Verantwortlicher 

aufzutreten.

Die Mieten müssen auf das Konto des Fruchtnießers 

überwiesen werden bzw. von einem von ihm Beauftragten 

eingehoben werden. Bei der Vermietung von Ferienwohnun-

gen ist darauf zu achten, dass der Fruchtnießer auch auf den 

Rechnungen gegenüber den Feriengästen als Vermieter 

auftritt.

Der Fruchtnießer muss den Hausverwalter bestellen.

 Es empfiehlt sich, diese Kriterien bereits in den Vertrag zur 

Bestellung eines Zuwendungsfruchtgenusses einfließen zu 

lassen. Insbesondere bei Verträgen zwischen nahen Angehö-

rigen untersucht die Finanz, ob die für die steuerrechtliche 

Anerkennung erforderliche Außenwirkung auch tatsächlich 

gegeben ist. Die Bestellung eines Fruchtgenusses wird 

gegenüber Dritten nur wirksam, wenn eine Eintragung ins 

Grundbuch erfolgt. Andernfalls wird die Finanz ein miss-

bräuchliches „Einkommenssplitting“ erblicken.

Vor der rechtlichen Finalisierung gilt es jedoch noch, sicherzu-

stellen, dass die Anlagenabschreibung der Immobilie nicht 

verloren geht, da diese primär dem zivilrechtlichen Eigentü-

mer zusteht. Hier gibt es mehrere Varianten, durch die ein 

erfahrener Steuerberater das zu verhindern weiß. 

Resümee:
Aus steuerlicher Sicht bringt die Einräumung eines Zuwen-

dungsfruchtgenusses bei einem entsprechenden „Steuergefäl-

le“ zwischen Fruchtgenussbesteller und Fruchtnießer erhebli-

che Vorteile. Dank Abschaffung der Schenkungssteuer kann 

mit solchen Transaktionen ein vorteilhaftes Einkommens-

splitting ohne wesentliche steuerliche Nebenwirkungen auf 

Grund eines Schenkungssteuertatbestandes erreicht werden. 

Ob sich eine Fruchtgenusskonstruktion tatsächlich lohnt und 

welcher Variante schlussendlich der Vorzug gegeben werden 

soll, hängt weiterhin vom konkreten Fall ab. Bevor Sie zur Tat 

schreiten, empfehlen wir Ihnen jedenfalls, von Ihrem Steuer-

berater eine Rentabilitätsberechnung mit Günstigkeitsver-

gleich samt Handlungsempfehlung aus steuerrechtlicher 
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Sicht durchführen zu lassen. Je nach Fallkonstellation können 

verschiedenste umsatzsteuerliche und einkommenssteuerli-

che Aspekte für die eine oder die andere Variante sprechen. 

Die steuerlichen Vorteile gilt es sodann gegenüber zivilrechtli-

chen Bedenken und Zielvorgaben abzuwägen. Konsultieren Sie 

daher unbedingt auch einen Rechtsanwalt und/oder Notar. 

9.5. Wahlarzt und 
Umsatzsteuer

Dass auch Ärzte von den Fallstricken der Umsatzsteuer (USt) 

erfasst werden, ist spätestens seit der Diskussionen über die 

Umsatzsteuer bei ärztlichen Gutachten und Schönheitsbe-

handlungen offensichtlich geworden. Von der Umsatzsteuer 

betroffen sind vor allem auch in Wahlarztpraxen gehandelte 

Produkte wie Nahrungsergänzungsmittel, Diätprodukte, 

Kontaktlinsen, Hautcremen etc. Mit der Neuregelung für 

arbeitsmedizinische Leistungen ist nun ganz aktuell zudem 

ein neues Umsatzsteuerthema auf den Plan getreten. Beson-

dere Vorsicht ist im Übrigen auch bei Auslandstransaktionen 

geboten. Damit Sie nicht in eine der vielen Umsatzsteuerfal-

len tappen und sich im Fall der Fälle steueroptimal verhalten 

können, geben wir Ihnen hier einen Überblick über die 

häufigsten „Umsatzsteuervorkommnisse“ in Wahlarztpraxen.

ÜBERBLICK UMSATZSTEUERTHEMEN

Umsatzsteuer bei GUTACHTEN

SCHÖNHEITS-OPs & CO
HANDELSWAREN in der Ordination

AUSLANDSTRANSAKTIONEN

BUCHFÜHRUNG & Umsatzsteuer

KLEINUNTERNEHMERREGELUNG

9.5.1. Umsatzsteuer bei Gutachten

Ärztliche Gutachten (Zeugnisse) sind zwar dem Grundsatz 

nach umsatzsteuerfrei. 

Umsatzsteuerpflichtig sind jedoch folgende Gutachten:

 Verwandtschaftstests (auf biologische Untersuchungen 

gestützte Feststellung einer anthropologisch-erbbiologi-

schen Verwandtschaft)

Medikamentenstudien (ärztliche Untersuchung über die 

pharmakologische Wirkung eines Medikamentes)

 Kosmetikstudien (dermatologische Untersuchung von 

kosmetischen Stoffen)

 Psychologische Tauglichkeitstests, die sich auf die Berufsfin-

dung erstrecken.

 Bescheinigungen für Ansprüche nach Kriegsopferversor-

gungsgesetz

Gutachten in laufenden Gerichtsverfahren, außer sie dienen  

dem Schutz der Gesundheit des Betreffenden (z.B. die 

Vernehmungs-, Verhandlungs- oder  Haftvollzugstauglichkeit)

Seit 1.1.2014 auch Gutachten im Rahmen einer außergerichtli-

chen Streitbeilegung. Davon werden im Wesentlichen Verfahren 

vor den Schlichtungsstellen der Freiberuflerkammern (Ärzte-

kammer, Zahnärztekammer, Kammer der Wirtschaftstreuhän-

der, Rechtsanwaltskammer ...) betroffen sein. Die in der Schieds-

kommission tätigen Funktionäre erzielen als solche jedenfalls 

weiterhin nicht steuerbare Umsätze und sind in Ihrer Funktions-

ausübung nicht von der Neuerung betroffen. Demgegenüber ist 

damit zu rechnen, dass die Sitzungsgelder der beratend beisit-

zenden Sachverständigen bei außergerichtlichen Streitverfahren 

ebenso der Umsatzsteuer zu unterwerfen sind.

9.5.2. Schönheits-OPs & Co

„Wer schön sein will, muss leiden“. Was die Umsatzsteuer anbe-

langt, hat dieses Sprichwort längst eine neue Bedeutung erlangt. 

Auf Grund der Judikatur des Europäischen Gerichtshofes hat das 

Bundesministerium für Finanzen in den Umsatzsteuerrichtlini-

en klargestellt, dass ästhetisch-plastische Leistungen eines Arztes 

aus umsatzsteuerlicher Sicht nur noch dann zu den Tätigkeiten 

als Arzt zählen, wenn ein therapeutisches Ziel im Vordergrund 

steht. Rein ästhetische Maßnahmen ohne medizinische Indikati-

on sind damit der Umsatzsteuer zu unterwerfen. 

Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick wer und 

inwieweit davon betroffen ist:

Wer ist betroffen?
Kosmetische Eingriffe und Behandlungen ohne medizinische 

Indikation kommen vor allem in den Fächern Chirurgie, 

Orthopädie, Gynäkologie und Dermatologie vor.

Inwieweit?
Die Betroffenheit reicht nur so weit, als nicht therapeutische 

Ziele im Vordergrund stehen. Diese Entscheidung kann nur der 

Arzt treffen. Nach den Umsatzsteuerrichtlinien ist die Finanz 

an diese Entscheidung gebunden. Jedoch sind der Unabhängi-

ge Finanzsenat (2. Berufungsinstanz) sowie die Gerichtshöfe an 

diese Richtlinien nicht gebunden, sodass eine wirklich unum-

strittene Regelung fehlt. In eindeutigen Fällen (z.B. rein 

ästhetische Botox-Behandlung oder Lifting) empfehlen wir, 

mit Umsatzsteuer zu verrechnen. In Zweifelsfällen sollte die 

medizinische Indikation eindeutig dokumentiert werden. Der 

Nachweispflicht der Ärzte sind dabei Grenzen gesetzt. Die 

Vorlage der Patientenkartei kann auf Grund der ärztlichen 

Schweigepflicht jedenfalls nicht verlangt werden. 

9.5.3. Handelsware in der Ordination

So wie die Waren der Hausapotheke, so sind auch Diätproduk-

te, Nahrungsergänzungsmittel, Kontaktlinsen, Hautcremen 

und dergleichen umsatzsteuerpflichtig. Als Faustregel gilt, alles 

was Sie einkaufen, um es an Patienten weiter zu verkaufen löst 

in der Regel Umsatzsteuerpflicht aus. In Zweifelsfällen emp-

fehlen wir Ihnen, sich an Ihren Steuerberater zu wenden. 

Achtung! Für den Handel mit Waren benötigen Sie in der 

Regel einen Gewerbeschein und lösen einen zusätzlichen 

Versicherungstatbestand aus! Näheres dazu finden Sie als 

9.5. 
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Ehepartner umgeleitet werden. Bei entsprechenden Ein

kommensunterschieden können die verschobenen Einkom-

mensteile so einem günstigeren Steuersatz zugeführt 

werden (Ehegattensplitting). Dieser Vorteil kann von Ihrem 

Steuerberater exakt beziffert werden.

Gebäudeinvestitionen (Adaptierungen, Installationen), die 

Sie als eingemietete(r) Ärztin oder Arzt selbst tragen 

(Mieterinvestitionen), können in bestimmten Fällen auf 

eine kürzere Zeit (z.B. 10 Jahre) abgeschrieben werden als bei 

Eigentum (50 Jahre).

Achtung: die bis 2011 mögliche Lukrierung von Vorsteuern der 

Praxisbaukosten bei Kauf durch Angehörige ist ab 2012 so nicht 

mehr möglich. Durch Abschaffung der früheren 10-Jahresspe

kulationsfrist ist überdies in den meisten Fällen ein steuerfreier 

späterer Verkauf der Praxisimmobilie nicht mehr möglich.

Tipps: 
Lassen Sie sich die einzelnen Steuervorteile sowie auch die 

Gesamtrentabilität von Ihrem Steuerberater jedenfalls vor 

einer geplanten Immobiliendisposition beziffern.

Das Ehegattenmodell funktioniert auch dann, wenn Sie die 

Ordination in Ihrem Privathaus unterbringen wollen. Hier 

kann mittels Parifizierung und Begründung von Wohnungs

eigentum erreicht werden, dass der Ehepartner jenen Teil 

des Hauses erwirbt, in dem die Ordinationsräumlichkeiten 

untergebracht werden sollen. 

Treffen Sie vertraglich Vorsorge für den Fall einer Ehescheidung.

9.4.3. Der Zuwendungsfruchtgenuss

Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist es relativ 

einfach durch Einräumung eines Fruchtgenusses an der 

betreffenden Liegenschaft zu Gunsten von Ehegatten oder 

Kindern ein Einkommenssplitting zu bewerkstelligen. Werden 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt, so kann damit erreicht 

werden, dass Mieteinkünfte künftig beim Fruchtnießer versteu

ert werden, ohne dass zivilrechtliches Eigentum an der betref

fenden Liegenschaft übertragen werden muss. Der Haken dabei 

war früher, dass dieser Vorgang Schenkungssteuer auslöste. Mit 

Abschaffung derselbigen kann die Einräumung eines Zuwen

dungsfruchtgenusses seit 2008 nun ohne unliebsamen 

„Nebensteuern“ erfolgen. Es fällt lediglich eine Gebühr für die 

Eintragung in das Grundbuch vom Wert des Fruchtgenusses an.

Damit die Finanz die Zurechnung der Einkünfte beim Frucht

nießer akzeptiert, muss letzterer auf die Einkunftserzielung 

wesentlichen Einfluss nehmen können. Bei der Vermietung 

eines Gebäudes müssen dazu folgende Kriterien erfüllt sein:

Der Fruchtnießer muss den Mietern gegenüber als 

Korrespondenz (Anfragenbeantwortungen, Reservie

rungsbestätigungen, Rechnungen, etc.) als Vermieter 

auftreten.

Der Fruchtnießer muss Ansprechpartner für die Rechte und 

Pflichten (z.B. Mietabrechnung, Durchführung notwendiger 

9.5. 

Gebäudeinvestitionen (Adaptierungen, Installationen), die 

Sie als eingemietete(r) Ärztin oder Arzt selbst tragen 

(Mieterinvestitionen), können in bestimmten Fällen auf 

eine kürzere Zeit (z.B. 10 Jahre) abgeschrieben werden als bei 

Eigentum (50 Jahre).

Achtung: die bis 2011 mögliche Lukrierung von Vorsteuern der 

Praxisbaukosten bei Kauf durch Angehörige ist ab 2012 so nicht 

mehr möglich. Durch Abschaffung der früheren 10-Jahresspe

kulationsfrist ist überdies in den meisten Fällen ein steuerfreier 

späterer Verkauf der Praxisimmobilie nicht mehr möglich.

Lassen Sie sich die einzelnen Steuervorteile sowie auch die 

Gesamtrentabilität von Ihrem Steuerberater jedenfalls vor 

einer geplanten Immobiliendisposition beziffern.

Das Ehegattenmodell funktioniert auch dann, wenn Sie die 

Ordination in Ihrem Privathaus unterbringen wollen. Hier 

kann mittels Parifizierung und Begründung von Wohnungs

eigentum erreicht werden, dass der Ehepartner jenen Teil 

des Hauses erwirbt, in dem die Ordinationsräumlichkeiten 

untergebracht werden sollen. 

Treffen Sie vertraglich Vorsorge für den Fall einer Ehescheidung.

9.4.3. Der Zuwendungsfruchtgenuss

Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist es relativ 

einfach durch Einräumung eines Fruchtgenusses an der 

betreffenden Liegenschaft zu Gunsten von Ehegatten oder 

Kindern ein Einkommenssplitting zu bewerkstelligen. Werden 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt, so kann damit erreicht 

werden, dass Mieteinkünfte künftig beim Fruchtnießer versteu

ert werden, ohne dass zivilrechtliches Eigentum an der betref

fenden Liegenschaft übertragen werden muss. Der Haken dabei 

war früher, dass dieser Vorgang Schenkungssteuer auslöste. Mit 

Abschaffung derselbigen kann die Einräumung eines Zuwen

dungsfruchtgenusses seit 2008 nun ohne unliebsamen 

„Nebensteuern“ erfolgen. Es fällt lediglich eine Gebühr für die 

Eintragung in das Grundbuch vom Wert des Fruchtgenusses an.

Damit die Finanz die Zurechnung der Einkünfte beim Frucht

nießer akzeptiert, muss letzterer auf die Einkunftserzielung 

wesentlichen Einfluss nehmen können. Bei der Vermietung 

eines Gebäudes müssen dazu folgende Kriterien erfüllt sein:

Der Fruchtnießer muss den Mietern gegenüber als 

Der Fruchtnießer muss Ansprechpartner für die Rechte und 

Pflichten (z.B. Mietabrechnung, Durchführung notwendiger 

8

Praxisleit
faden

Ärztekammer für Tirol

1. Kurie der niedergelassenen Ärzte 

– Ihr Ansprechpartner

2.1. Entwicklung der 

Wahlärzte in Tirol

In den letzten Jahren ist die Zahl der Wahlärzte in Tirol 

ständig ansteigend, während die Zahl der Ärzte mit § 2-Kas-

senvertrag stagniert. Eine Änderung dieser Tendenz ist auch 

in den nächsten Jahren nicht zu erwarten.

Die vergleichenden Zahlen zeigen es deutlich: In Tirol war im 

Jahr 2000 die Zahl der Wahlärzte und Kassenärzte noch 

annähernd gleich hoch. Bereits 2005 hat sich die Situation so 

entwickelt, dass es mehr Wahlärzte als Kassenärzte gibt. Es ist 

daher auch für die Ärztekammer besonders wichtig, dieser 

Entwicklung als Interessenvertretung der Ärzteschaft 

Rechnung zu tragen.

2.2. Erwartungen

Wesentlich für das gute Funktionieren einer Wahlarztordina-

tion sind vor allem gutes Zeitmanagement und das Anbieten 

von Serviceleistungen (Arztbriefe, Patientenbriefe, Hilfestel-

lung beim Einreichen der Honorarnote). Patienten, welche 

einen Wahlarzt konsultieren, erwarten sich Zuwendung in 

Form von Zeit, kurze Wartezeiten (sowohl in der Ordination 

wie auf Termine) und eine persönliche Betreuung. 

2. Wahlarzt – wie geht’s weiter

Nach den Bestimmungen des § 84 Abs. 4 ÄrzteG verfolgt 

die Kurienversammlung der niedergelassenen Ärzte das 

Ziel der Wahrnehmung und Förderung der beruflichen, 

wirtschaftlichen und sozialen Interessen der niederge-

lassenen Ärzte. 

Tel: +43/512/52058

Fax: +43/512/52058-130

E-Mail: kammer@aektirol.at

Wahlärztereferat: 

Referent: Dr. Momen RADI

MitarbeiterInnen der Kurie der niedergelassenen Ärzte:

Dr. Johanna SAGMEISTER 

Abteilungsleiterin

Tel. +43/512/52058-142, 

E-Mail: sagmeister@aektirol.at

Mag. Reinhold PLANK

Abteilungsleiter-Stv.

Beratung Praxiseröffnung, Kassenstellenbewerbungen, 

Hausapotheken

Tel. +43/512/52058-149,

E-Mail: plank@aektirol.at

Maria PAINER

Kassenstellenbewerbungen, Kassenärztliche Stellen- und 

Bedarfspläne

Tel. +43/512/52058-141,

E-Mail: painer@aektirol.at

Isabella SCHRANTZ

Funkbereitschaftsdienst Innsbruck-Stadt, kassenärztlicher 

Bereitschaftsdienst, Praxisvertretungen, Laborqualitätskon-

trolle 

Tel. +43/512/52058-119,

E-Mail: schrantz@aektirol.at

verschiedenste umsatzsteuerliche und einkommenssteuerli

che Aspekte für die eine oder die andere Variante sprechen. 

Die steuerlichen Vorteile gilt es sodann gegenüber zivilrechtli-

chen Bedenken und Zielvorgaben abzuwägen. Konsultieren Sie 

daher unbedingt auch einen Rechtsanwalt und/oder Notar. 

Wahlarzt und 

chen Streitbeilegung. Davon werden im Wesentlichen Verfahren 

vor den Schlichtungsstellen der Freiberuflerkammern (Ärzte-

kammer, Zahnärztekammer, Kammer der Wirtschaftstreuhän

der, Rechtsanwaltskammer ...) betroffen sein. Die in der Schieds

kommission tätigen Funktionäre erzielen als solche jedenfalls 
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2.3. Honorare

Die Honorare bei Wahlärzten sind in der Höhe frei gestaltbar 

und müssen nach betriebswirtschaftlichen Überlegungen 

kalkuliert werden. Damit sind Wahlärzte der Konkurrenz der 

freien Marktwirtschaft ausgesetzt. Das betriebswirtschaftli-

che Risiko einer Wahlarztordination ist jedenfalls wesentlich 

höher einzuschätzen als das einer Kassenordination.

Viele Wahlärzte haben erkannt, dass es nicht möglich und 

auch nicht sinnvoll ist, eine Wahlarztordination zum 

Kassentarif wirtschaftlich positiv zu führen, insbesondere 

deshalb, da der Faktor „Zeit = Patientenbetreuung“ von den 

Krankenkassen in Österreich nur minimal bewertet wird. 

Werden mit den Patienten keine Vereinbarungen hinsicht-

lich des Honorars getroffen, wird die Angemessenheit des 

Honorars anhand der privatärztlichen Honorartarifempfeh-

lung der Ärztekammer für Tirol beurteilt

2.4. Aufgaben

Wahlärzte nehmen vielfältige Aufgaben wahr. Teilweise eine 

medizinische Grundversorgungsaufgabe, teilweise einen 

ergänzenden Versorgungsauftrag zu den Ärzten mit Kassen-

verträgen.

Der Trend der Österreicher, für Wellness, Wellbeing und 

Gesundheit Geld auszugeben, bestätigt die Entwicklung der 

steigenden Anzahl an Wahlärzten. So haben Wahlärzte 

mittlerweile eine wesentliche gesundheitspolitische Bedeu-

tung in ganz Österreich erlangt.

3.1. Voraussetzungen für die 

Niederlassung

 Berechtigung zur selbständigen Berufsausübung

 Eintragung in die Ärzteliste

 Freie Niederlassungsmöglichkeit an einem beliebigen Ort 

(maximal zwei Ordinationsstandorte möglich)

 Falls die Ordination neben einer spitalsärztlichen 

Tätigkeit geführt werden soll, ist noch vor Eröffnung der 

Ordination das Einvernehmen mit dem Dienstgeber 

herzustellen.

3.2. Formalitäten für die 

Ausstellung des Diploms

Für ein Ansuchen um Ausstellung des Diploms Arzt für 

Allgemeinmedizin bzw. zum Facharzt sind nachstehende 

Unterlagen der Ärztekammer vorzulegen:

 Alle Zeugnisse über die erfolgte Ausbildung im Original

 Ärzteausweis

 Prüfungsbestätigung (in Kopie)

3.3. Wichtig vor der 

Ordinationseröffnung

 Antrag auf Ausstellung einer Steuernummer beim 

Finanzamt

 Finanzierung mit Bank und Steuerberater erarbeiten

 Der Arzt hat angestellte Mitarbeiter vor Beginn des Dienst-

verhältnisses an die Tiroler Gebietskrankenkasse zu melden 

 Bei Verwendung von Röntgengeräten oder nuklearmedizi-

nischen Anlagen ist um eine Betriebsbewilligung bei der 

Abteilung Gesundheitsrecht beim Amt der Tiroler Landes-

regierung anzusuchen

Meldung an die Ärztekammer zumindest zwei Wochen 

vor Ordinationseröffnung

Die Meldung an die Ärztekammer muss beinhalten:

 Name

 Fach

 Ordinations- und Wohnungsanschrift

 Zeitpunkt der Ordinationseröffnung

 Telefonnummer

 Ordinationszeiten 

Weitere ärztliche Tätigkeiten

 Nachweis des Bestehens einer Berufshaftpflichtversiche-

rung gem. § 52d ÄrzteG 

3. Das rechtliche Umfeld 

der Niederlassung
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Kassenärztlicher Wochenend- und Feier-
tagsdienst

VERPFLICHTEND FÜR:
Alle niedergelassenen § 2-Vertragsärzte für Allge
meinmedizin gemäß § 16 TGKK-Gesamtvertrag; 
Ausnahme: § 2-Vertragsärzte für Allgemeinmedizin 
in Innsbruck, diese nehmen am Bereitschaftsdienst 
Innsbruck-Stadt (siehe unten) teil.

HONORAR
Stand 2014, gemäß TGKK-Honorarordnung:
für 12 Stunden € 113,26
für 24 Stunden € 226,54
für 36 Stunden (Feiertagsdienst) € 339,81
für 48 Stunden (Wochenenddienst) € 453,07

Zusätzlich dazu können die erbrachten kurativen Ein
zelleistungen mit dem Versicherungsträger des jeweili
gen Patienten abgerechnet werden.

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?
Über das Diensteinteilungsprogramm: Dort kann der 
Ausdruck „Mein Dienstplan“ angefertigt werden, auf 
welchem sämtliche geleisteten Dienste eines jeden 
Quartals aufgelistet sind. Dieser Ausdruck ist unter
schrieben am Ende eines jeden Quartals mit der Quar
talsabrechnung an die TGKK zu übermitteln.

Über ein spezielles Meldungsformular (Drucksorte bei 
der TGKK erhältlich): ist am Ende eines jeden Quartals 
mit der Quartalsabrechnung an die TGKK zu übermit
teln.

Bereitschaftsdienst Innsbruck-Stadt

VERPFLICHTEND FÜR:
Alle niedergelassenen § 2-Vertragsärzte für Allgemein
medizin in Innsbruck Stadt gemäß TGKK-Gesamtver
trag.

HONORAR
Stand 2014:
Honorar für Tagdienst € 352,76
Honorar für Nachtdienst € 440,96

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?
Am Ende des Dienstes ist ein EDV-Ausdruck in der 
Bereitschaftsdienst-Ordination anzufertigen. Dieser ist 
zu unterschreiben und wird vom Roten Kreuz Inns

bruck an das Kuratorium für den ärztlichen Funkbereit-
schaftsdienst übermittelt. Dieses übernimmt sodann 
auch die Ausbezahlung.

Allgemeinmedizinischer Nachtbereitschafts-
dienst

Unterbringungsuntersuchung nach § 8 Un-
terbringungsgesetz (UbG)
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HONORAR
Stand 2014, gemäß § 197 Abs. 2 Ärztegesetz:

Ärztliche Leistungen nach dem Heimaufent-
haltsgesetz

Stand 2014, gemäß § 197 Abs. 2 Ärztegesetz:
Durchführung einer Unterbringungsuntersuchung/AusVERPFLICHTEND FÜR:

Alle niedergelassenen § 2-Vertragsärzte für Allge-
meinmedizin gemäß § 16 TGKK-Gesamtvertrag; 
Ausnahme: § 2-Vertragsärzte für Allgemeinmedizin 
in Innsbruck, diese nehmen am Bereitschaftsdienst 
Innsbruck-Stadt (siehe unten) teil.

HONORAR
Stand 2014, gemäß TGKK-Honorarordnung:
für 12 Stunden € 113,26
für 24 Stunden € 226,54
für 36 Stunden (Feiertagsdienst) € 339,81
für 48 Stunden (Wochenenddienst) € 453,07

Zusätzlich dazu können die erbrachten kurativen Ein
zelleistungen mit dem Versicherungsträger des jeweili
gen Patienten abgerechnet werden.

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?
Über das Diensteinteilungsprogramm: Dort kann der 
Ausdruck „Mein Dienstplan“ angefertigt werden, auf 
welchem sämtliche geleisteten Dienste eines jeden 
Quartals aufgelistet sind. Dieser Ausdruck ist unter
schrieben am Ende eines jeden Quartals mit der Quar
talsabrechnung an die TGKK zu übermitteln.

Über ein spezielles Meldungsformular (Drucksorte bei 
der TGKK erhältlich): ist am Ende eines jeden Quartals 
mit der Quartalsabrechnung an die TGKK zu übermit

Bereitschaftsdienst Innsbruck-Stadt

VERPFLICHTEND FÜR:
Alle niedergelassenen § 2-Vertragsärzte für Allgemein
medizin in Innsbruck Stadt gemäß TGKK-Gesamtver

HONORAR
Stand 2014:
Honorar für Tagdienst € 352,76
Honorar für Nachtdienst € 440,96

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?
Am Ende des Dienstes ist ein EDV-Ausdruck in der 
Bereitschaftsdienst-Ordination anzufertigen. Dieser ist 
zu unterschreiben und wird vom Roten Kreuz Inns

auch die Ausbezahlung.

Eventuell zusätzlich dazu erbrachte kurative Einzel
leistungen können nicht mit den Versicherungsträgern 
abgerechnet werden und sind bereits im oben ange

Durchführung einer Unterbringungsuntersuchung/Aus

in Innsbruck, diese nehmen am Bereitschaftsdienst 
Innsbruck-Stadt (siehe unten) teil.
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Quartals aufgelistet sind. Dieser Ausdruck ist unter
schrieben am Ende eines jeden Quartals mit der Quar
talsabrechnung an die TGKK zu übermitteln.
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mit der Quartalsabrechnung an die TGKK zu übermit

Bereitschaftsdienst Innsbruck-Stadt

VERPFLICHTEND FÜR:
Alle niedergelassenen § 2-Vertragsärzte für Allgemein
medizin in Innsbruck Stadt gemäß TGKK-Gesamtver
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Totenbeschau gemäß § 28 Gemeindesani-

tätsdienstgesetz (GemSanG)

VERPFLICHTEND FÜR:

Beamtete Sprengelärzte nach dem Gemeindesani-

tätsdienstgesetz sowie eventuell auch für Vertrags-

sprengelärzte, falls ein entsprechender Passus in der 

Vereinbarung über die Heranziehung als Vertrags-

sprengelarzt mit der Gemeinde/dem Gemeindever-

band enthalten ist.

Darüber hinaus kann die Bezirkshauptmannschaft auf 

Antrag des Bürgermeisters (Sprengelobmannes) nach 

Anhörung der Ärztekammer die Bestellung eines zur 

selbstständigen Berufsausübung berechtigen Arztes 

zum Totenbeschauer bewilligen.

HONORAR

Für beamtete Sprengelärzte: Kein gesondertes Hono-

rar, es können aber Wegegebühren für die Fahrt zum 

Ort der Totenbeschau verrechnet werden und zwar für 

jeden Doppelkilometer bei Tag € 2,60 und bei Nacht    

€ 3,86 (Tarif 2014).

Für Vertragssprengelärzte: Honorar nach Vereinba-

rung über die Heranziehung als Vertragssprengelarzt, 

eventuell gesonderte Geltendmachung von Wegege-

bühren.

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?

Die Honorarnote muss an den Auftraggeber (meist die 

zuständige Gemeinde) übermittelt werden.

Zusätzlich eventuell Schrittmacherentfernung bei 

Leichen:
€ 150,- (Empfehlungstarif)

Die Honorarnote ist dem Leichenbestatter zu stellen. 

Ebenfalls ist der Leichenbestatter verpflichtet, für die 

Entsorgung des entnommenen Schrittmachers Sorge 

zu tragen.

Haftfähigkeitsuntersuchung

Es besteht keine Verpflichtung für niedergelassene 

Ärzte, solche Untersuchungen und Begutachtungen 

durchzuführen. Die Durchführung von Verletzungsun-

tersuchungen im Zusammenhang mit Haftfähigkeits-

untersuchungen und die damit in Zusammenhang 

stehende Erstellung von Gutachten kann daher vom 

niedergelassenen Arzt – auch wenn er beispielsweise 

Bereitschaftsdienst hat oder Sprengelarzt ist – auch 

abgelehnt werden.

HONORAR

Es gibt kein festgelegtes Honorar und keinen verein-

barten Vergütungssatz. Möglich wäre zB die Verrech

nung nach dem BVA-Tarif, nach der Privatärztlichen 

Honorarordnung der Ärztekammer für Tirol oder nach 

dem Gebührenanspruchsgesetz.

Es sollte – falls möglich – vor Durchführung der Un

tersuchung eine schriftliche Honorarvereinbarung mit 

dem Auftraggeber (beauftragende Polizeidienststelle) 

getroffen werden.

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?

Übermittlung der Honorarnote an die beauftragende 

Polizeidienststelle; diese leitet die Honorarnote an die 

Landespolizeidirektion Tirol weiter, die dann die Über

weisung veranlasst.

Fremdenrechtliche Angelegenheiten (zB Un-

tersuchung von Schubhäftlingen)

Es besteht keine Verpflichtung für niedergelassene 

Ärzte, solche Untersuchungen bei Schubhäftlingen 

durchzuführen und daher kann diese Begutachtung 

vom niedergelassenen Arzt – auch wenn er beispiels

weise Bereitschaftsdienst hat oder Sprengelarzt ist – 

auch abgelehnt werden.

HONORAR

Es gibt kein festgelegtes Honorar und keinen verein

barten Vergütungssatz.

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?

Übermittlung der Honorarnote an die zuständige Be

zirkshauptmannschaft, diese wird dann im Wege der 

Landespolizeidirektion Tirol dem Bundesministerium 

für Inneres vorgelegt.

Kriminalpolizeiliche Leichenbeschau

Es besteht keine Verpflichtung für niedergelassene 

Ärzte, der Anforderung der Polizei zur kriminalpolizei

lichen Leichenbeschauen Folge zu leisten. Die Anfor

derung kann daher vom niedergelassenen Arzt – auch 

wenn er beispielsweise Bereitschaftsdienst hat oder 

Sprengelarzt ist – auch abgelehnt werden.

HONORAR
Stand 2014, gemäß § 197 Abs. 2 Ärztegesetz:Stand 2014, gemäß § 197 Abs. 2 Ärztegesetz:
Durchführung einer Unterbringungsuntersuchung/Aus

-

barten Vergütungssatz. Möglich wäre zB die Verrech-

nung nach dem BVA-Tarif, nach der Privatärztlichen 

Honorarordnung der Ärztekammer für Tirol oder nach 

Es sollte – falls möglich – vor Durchführung der Un-

tersuchung eine schriftliche Honorarvereinbarung mit 

dem Auftraggeber (beauftragende Polizeidienststelle) 

Übermittlung der Honorarnote an die beauftragende 

Polizeidienststelle; diese leitet die Honorarnote an die 

Landespolizeidirektion Tirol weiter, die dann die Über-

Fremdenrechtliche Angelegenheiten (zB Un-

Es besteht keine Verpflichtung für niedergelassene 

Ärzte, solche Untersuchungen bei Schubhäftlingen 

durchzuführen und daher kann diese Begutachtung 

vom niedergelassenen Arzt – auch wenn er beispiels-

weise Bereitschaftsdienst hat oder Sprengelarzt ist – 

Es gibt kein festgelegtes Honorar und keinen verein-

Übermittlung der Honorarnote an die zuständige Be-

zirkshauptmannschaft, diese wird dann im Wege der 

Landespolizeidirektion Tirol dem Bundesministerium 

Kriminalpolizeiliche Leichenbeschau

Es besteht keine Verpflichtung für niedergelassene 

Ärzte, der Anforderung der Polizei zur kriminalpolizei-

lichen Leichenbeschauen Folge zu leisten. Die Anfor-

derung kann daher vom niedergelassenen Arzt – auch 

wenn er beispielsweise Bereitschaftsdienst hat oder 

Sprengelarzt ist – auch abgelehnt werden.

Durchführung einer Unterbringungsuntersuchung/Aus
Stand 2014, gemäß § 197 Abs. 2 Ärztegesetz:

Freiheitsbeschränkende 

Stand 2014, gemäß § 197 Abs. 2 Ärztegesetz:
Durchführung einer Unterbringungsuntersuchung/AusDurchführung einer Unterbringungsuntersuchung/Aus
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HONORAR

Stand 2014, gemäß Beschluss der Bundeskurie der ngl. Ärzte der ÖÄK:
werktags von 20 

bis 6 Uhr, Sams-

tag, Sonntag 

_Stunden

Alkohol- und Drogenuntersuchungen gemäß 

Straßenverkehrsordnung (StVO)

derung kann daher vom niedergelassenen Arzt – auch 

HONORAR

Stand 2014, gemäß Beschluss der Bundeskurie der ngl. Ärzte der ÖÄK:

Gebühr für Mühewaltung 

samt Befund und Gut
Abrechnungs-

werktags 

von 6 bis 20 
Uhr

bis 6 Uhr, Sams

tag, Sonntag 

und gesetzliche 

Feiertage

Kommissionelle Lei

chenbeschau in Norm

fällen bei frischen 

_Stunden

Untersuchung von Klei

dung, Werkzeugen, etc.

_Stunden

_km

WIE/MIT WEM IST ABZURECHNEN?

Die Rechnungslegung erfolgt an jene Polizeidienst

stelle, von der der Auftrag zur kriminalpolizeilichen 

Leichenbeschau gekommen ist. Von dieser wird die 

Honorarnote an die Landespolizeidirektion Tirol weiter

geleitet.

Ä rztekammer für TirolKurie der niedergelassenen Ä rzte

INFOR MATIONSBROSCHÜR E
INFOR MATIONSBROSCHÜR E

Außer ver tragliche Honorare und Tarife 

Außer ver tragliche Honorare und Tarife 

ÄRZTE
KAMMER
FÜR
TIROL

Die Broschüre ist darüber hinaus auch online auf 

unserer Homepage abrufbar.

Mappe: „Der Weg zur Praxiseröffnung 
über die Ärztekammer für Tirol“
In dieser umfangreichen Mappe sind sämtliche In-

formationen, welche im Zuge der Praxiseröffnung 

beachtet werden müssen, zusammengefasst. Ferner 

fi nden sich darin auch zahlreiche Formularmuster 

zur Vorlage bei der Ärztekammer. 

Die Mappe ist in ausgedruckter Form oder auf einem 

USB-Stick bzw. als Link bei der Ärztekammer für Tirol 

erhältlich.

Broschüre: „Praxisleitfaden für 
Wahlärzte in Tirol“ 
Diese Broschüre bietet – insbesondere Wahlärzten – 

Hilfestellung auf dem Weg in die eigene Praxis und 

dient darüber hinaus als hilfreiches Nachschlagwerk 

für schon niedergelassene Ärzte.

„Informationsbroschüre für 
niedergelassene Ärzte zur Verrechnung 
nicht alltäglicher Leistungen“
In dieser Aufstellung, welche online über die Home-

page der Ärztekammer für Tirol abgerufen werden 

kann, fi nden sich die aktuell gültigen Tarife zur Ver-

rechnung von Leistungen, welche Ärzte nicht von den 

gesetzlichen Krankenversicherungsträgern honoriert 

werden, wie z. B. Unterbringungsuntersuchungen, 

ärztliche Leistungen nach dem Heimaufenthaltsge-

setz, kriminalpolizeiliche Leichenbeschau etc.

Broschüre: „Praxiszurücklegung“
Neben der Praxisgründung stellt auch die Praxiszu-

rücklegung einen wesentlichen Schritt im Leben eines 

niedergelassenen Arztes dar, bei dem eine Reihe von 

administrativen und rechtlichen Aspekten berück-

sichtigt werden müssen. Die Broschüre „Praxiszurück-

legung“ gibt einen Überblick über die wichtigsten 

Schritte, die im Zuge der Beendigung der Praxistätig-

keit zu berücksichtigen sind.
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REFERATE

Referate

Zur Betreuung bestimmter Aufgaben bzw. zur Betreu-

ung der Angelegenheiten bestimmter Arztgruppen 

kann die Ärztekammer berufsgruppenspezifische  

Referate einrichten. Die Referenten werden durch das 

jeweilig zuständige Organ der Ärztekammer bestellt.

In der Ärztekammer für Tirol sind 48 Referate eingerichtet.

Exemplarische Darstellung 
referatsbezogener Tätigkeiten und 
Problemstellungen 2018

Referat für Notfall- und Rettungsdienste  
sowie Katastrophenmedizin
Das Referat für Notfall- und Rettungsdienste sowie 

Katastrophenmedizin der Ärztekammer für Tirol sieht 

seine vordringliche Aufgabe in der Aus- und Fortbildung 

von Notärztinnen und Notärzten. Die beiden zweitägi-

gen Refresherkurse für Notärzte, eine Pflichtfortbildung 

gem.  § 40 Abs. 3 ÄrzteG, wurden insgesamt von 178 

Ärztinnen und Ärzten besucht.

Zum 31.12.2018 verfügen in Tirol 788 Fachärzte und 

Ärzte für Allgemeinmedizin über die aufrechte Berech-

tigung zur Ausübung der notärztlichen Tätigkeit im 

Rahmen eines organisierten Notarztsystems.

Referat für pensionierte Ärzte
Die Anliegen der pensionierten Ärztinnen und Ärzte 

werden über das Referat für pensionierte Ärzte vertre-

ten. Ein Vertreter des Referats für pensionierte Ärzte ist 

kooptiertes Mitglied im Verwaltungsausschuss des 

Wohlfahrtsfonds. 

Über dieses Referat werden zudem Freizeitaktivitäten 

und Informationsveranstaltungen für die pensionierte 

Kollegenschaft organisiert.

Freizeitaktivitäten 2018:

23.–26. April: Frühjahresausflug in die Steiermark – Graz

11. September: Burghausen und Altötting

11. Dezember: Treffen im Advent (Ludwig-Winkler- 

Saal der Ärztekammer für Tirol)

Referat für Hausapothekenführende Ärzte
Anzahl der Hausapothekenvisitationen unter 

Teilnahme eines Kammervertreters: 12

Ansuchen/Bewilligungen um Hausapotheken: 5

Stellungnahmen der ÄKT zu Apotheken-Bereit-

schaftsdienstverfahren: 2

Ein Schwerpunkt des Referates stellte im Jahr 2018 die 

Umsetzung der Fälschungssicherheitsrichtlinie für 

Arzneimittel dar. In mehreren Rundschreiben wurden 

die hausapothekenführenden Ärzte über die notwen-

digen Umsetzungsschritte informiert.
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Dem ärztegesetzlichen Auftrag, Fortbildungsveran-

staltungen zu organisieren und durchzuführen  

(§ 66 Abs. 2 Zif. 17 ÄrzteG), kommt die Ärztekammer 

für Tirol im Rahmen des Fortbildungsreferates nach. 

Das Fortbildungsreferat kooperiert bei der Organisa-

tion fachspezifischer Fortbildungsmaßnahmen mit 

den jeweiligen Referaten, Fachgruppen und Kurien.

In die Organisation und Durchführung von Fort-

bildungsveranstaltungen in den Bezirken sind die 

BezirksärztevertreterInnen eingebunden.

Die Ankündigung der Fortbildungsveranstaltungen 

erfolgt über den monatlich erscheinenden Fort-

bildungsnewsletter, die Homepage der Ärztekammer 

für Tirol und gegebenenfalls durch den postalischen 

Versand der Ankündigungen bzw. der Programme.

Finanziert werden die Fortbildungsmaßnahmen aus 

den Kammerbeiträgen, in Einzelfällen durch Teilnah-

megebühren bzw. durch Sponsorbeiträge und Ein-

nahmen aus gelegentlich im Zusammenhang mit 

Veranstaltungen durchgeführten Fachausstellungen.

Eine weitere Aufgabe des Fortbildungsreferates liegt 

in der Approbation von Fortbildungsveranstaltungen 

und der Bearbeitung der Anträge auf Zuerkennung 

des ÖÄK-Fortbildungsdiploms.

Tiroler Ärztetage 2018 

Die Tiroler Ärztetage haben 2018 wieder mehr als  

500 Kolleginnen und Kollegen sowie Arztassistentin-

nen besucht. Besonderer Dank gilt den 100 Referen-

tinnen und Referenten sowie Seminar leiterinnen und 

Seminarleitern.

Zum wirtschaftlichen Erfolg der Ärztetage trägt die 

Fachausstellung bei, an der erstmals über 50 Ausstel-

ler teilgenommen haben. Der bei den Tiroler Ärzte-

tagen erzielte Einnahmenüberschuss vermindert die 

von der Ärztekammer zu tätigenden Aufwendungen 

für die Fortbildungsveranstaltungen während des 

Jahres.

2. Novellierung der Verordnung über 
die ärztliche Fortbildung

Adaptierungen gab es im Bereich der Approbation 

von Fortbildungsveranstaltungen und der Anerken-

nung von Fortbildungsveranstaltern. Weitere Infor-

mationen erhält man über  www.arztakademie.at

Fortbildung

FORTBILDUNG

»
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Ludwig-Winkler-Saal, 5. Stock

FORTBILDUNG

„Fortbildungszentrum Ärztekammer“ 

Mit dem Ludwig-Winkler-Saal, dem Seminarraum im 

Stöckl und dem kleinen Seminarraum im 5. Stock 

verfügt die Ärztekammer für Tirol über technisch 

bestens ausgerüstete Fortbildungsräumlichkeiten, 

die im Jahr 2018 für 75 ein- bzw. mehrtägige Seminare, 

Ausbildungskurse, Fortbildungsabende und Qualitäts-

zirkelsitzungen genutzt wurden. 

Vom Fortbildungsreferat 2018  
organisierte und durchgeführte  
Veranstaltungen

Kongress
Tiroler Ärztetage (zweitägiger Seminarkongress für 

angestellte und niedergelassene ÄrztInnen, UMIT 

Hall, 28./29. September, 450 TeilnehmerInnen) 

Seminare 
·  Notfall-Update (Refresher für NotärztInnen, zweitä-

gige Veranstaltung, 79 TeilnehmerInnen)

·  Praxisgründungsseminar (eintägiges Seminar  

für Praxisgründer, 36 TeilnehmerInnen)

·  Psychoonkologisches Curriculum  

(7 zweitägige Module, 15 TeilnehmerInnen) 

·  Ausbildungskurse zu ÖÄK-Diplomen

Fortbildungsveranstaltungen in den Bezirken
130 Fortbildungsabende in den Bezirken  

zu diversen Themen

7 Bezirksärzteversammlungen (Fortbildung  

zu berufsrechtlichen Themen)

Qualitätszirkel
20 allgemeinmedizinische und fachärztliche  

Qualitätszirkel (97 Sitzungen)

Fortbildungsveranstaltungen diverser Referate 
Referat für klinische Prüfungen, Ausbildungskurs 

zum ÖÄK-Diplom „Klinischer Prüfarzt“  

(20 Teilnehmer)

PPP-Referat: Ausbildungskurse zum ÖÄK-Diplom   

Psy I: 2 zweitägige Module für TurnusärztInnen  

(33 Teilnehmer)

Referat für Palliativmedizin:  

5 Fortbildungsveranstaltungen (Palliativforum)

Referat für Suchtmedizin:  

4 Fortbildungsveranstaltungen

Referat für Schulärzte: 4 Qualitätszirkel, 1 Seminar

ÖÄK-Fortbildungsdiplom
In Tirol verfügen 2954 Ärztinnen und Ärzte  

über das ÖÄK-Fortbildungsdiplom.

Im Jahr 2018 wurden 515 Anträge für das  

ÖÄK-Fortbildungsdiplom bearbeitet.

ÖÄK-Notarztdiplom
Im Jahr 2018 wurden 49 Notarztdiplome von  

der ÖÄK für Tiroler ÄrztInnen angefordert. 

Seminarraum im Stöcklgebäude
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Neues Rektorat an der 

Medizinischen Universität Innsbruck

Krankenhäuser/universität

Das Rektorat der Funktionsperiode 

Das Rektorat der Funktionsperiode 

2013 bis 2017:

Rektorin: 

O. Univ.Prof. Dr. Helga Fritsch

Vizerektorin für Forschung und 

Vizerektorin für Forschung und 

Internationales: 

Univ.Prof. Dr. christine Bandtlow
hristine Bandtlow

Vizerektor für klinische 

Angelegenheiten: 

Univ.Prof. Dr. Gustav Fraedrich

Prof. Dr. Gustav Fraedrich

Vizerektor für Lehre und 

Studienangelegenheiten: 

Univ.Prof. Dr. Peter Loidl

Vizerektor für für Finanzangelegenheiten 

Vizerektor für für Finanzangelegenheiten 

und Organisationsentwicklung: 

und Organisationsentwicklung: 

Mag. claudius Kaloczy

Am 1. Oktober 2013 hat die Amtsperiode des neuen Rektorats der Medizinischen Universität Innsbruck begonnen, 

Am 1. Oktober 2013 hat die Amtsperiode des neuen Rektorats der Medizinischen Universität Innsbruck begonnen, 

der feierliche Akt der Inauguration erfolgte am 30. November.

Das neue Rektorat der Medizinischen Universität Innsbruck:v.l.n.r.: o.Univ.Prof.in Dr.in Helga Fritsch,Univ.Prof. 

Dr. Gustav Fraedrich, Univ.Prof. Dr. Peter Loidl, Univ.Prof.in Dr.in christine Bandtlow, Mag. claudius Kaloczy. 

Foto: Medizinische Universität Innsbruck

Details zur Medizinischen Universität 

Innsbruck 

Die Medizinische Universität Innsbruck mit 

ihren rund 1.400 MitarbeiterInnen und ca. 

3.000 Studierenden ist gemeinsam mit der 

Universität Innsbruck die größte Bildungs

und Forschungseinrichtung in Westösterreich 

und versteht sich als Landesuniversität für 

Tirol, Vorarlberg, Südtirol und Liechtenstein. 

An der Medizinischen Universität Innsbruck 

werden folgende Studienrichtungen angebo

ten: Humanmedizin und Zahnmedizin als 

Grundlage einer akademischen medizini

schen Ausbildung und das PhDStudium 

(Doktorat) als postgraduale Vertiefung des 

wissenschaftlichen Arbeitens. 

An das Studium der Human oder Zahnme

dizin kann außerdem der berufsbegleitende 

clinical PhD angeschlossen werden. 

Seit Herbst 2011 bietet die Medizinische Uni

versität Innsbruck exklusiv in österreich das 

Bachelorstudium „Molekulare Medizin“ an. 

Ab dem Wintersemester 2014/15 kann als 

weiterführende Ausbildung das Masterstudi

um „Molekulare Medizin“ absolviert wer

den. 

Die Medizinische Universität Innsbruck ist in 

Die Medizinische Universität Innsbruck ist in 

zahlreiche internationale Bildungs

zahlreiche internationale Bildungs und For

schungsprogramme sowie Netzwerke einge

schungsprogramme sowie Netzwerke einge

bunden. Schwerpunkte der Forschung liegen 

bunden. Schwerpunkte der Forschung liegen 

in den Bereichen Onkologie, Neurowissen

in den Bereichen Onkologie, Neurowissen

schaften, Genetik, Epigenetik und Genomik 

schaften, Genetik, Epigenetik und Genomik 

sowie Infektiologie, Immunologie & Organ

sowie Infektiologie, Immunologie & Organ

und Gewebeersatz. Die wissenschaftliche 

und Gewebeersatz. Die wissenschaftliche 

Forschung an der Medizinischen Universität 

Forschung an der Medizinischen Universität 

Innsbruck ist im hochkompetitiven Bereich 

Innsbruck ist im hochkompetitiven Bereich 

der Forschungsförderung sowohl national 

der Forschungsförderung sowohl national 

auch international sehr erfolgreich. 

auch international sehr erfolgreich. 

R
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Krankenhäuser/universität

Rektorin o. Univ.-Prof. Dr. 

Rektorin o. Univ.-Prof. Dr. 

Helga Fritsch

Bereits von 2003 bis 2005 war o. Prof. 

Bereits von 2003 bis 2005 war o. Prof. 

Dr. Helga Fritsch im Gründungsrekto

Dr. Helga Fritsch im Gründungsrekto-

rat der Medizinischen Universität 

rat der Medizinischen Universität 

Innsbruck Vizerektorin für Lehre und 

Studienangelegenheiten und folgte mit 

17. 4 2012 Frau Univ.-Prof. Dr. Doris Ba-

logh als Vizerektorin für Personal 

nach.

Seit 1998 ist die gebürtige Rheinlände-

rin in Tirol tätig. Sie wurde in diesem 

Jahr als Nachfolgerin von Univ.-Prof. 

Dr. Werner Platzer als Leiterin des In-

stituts für Anatomie der medizinischen 

Fakultät der Universität Innsbruck be-

rufen und hat diese mittlerweile als 

Department für Anatomie, Histologie 

und Embryologie strukturierte Einrich-

tung der Medizinischen Universität 

Innsbruck im Sinne ihres Vorgängers 

zu einer modernen und lebendigen 

Lehr- und Forschungseinrichtung wei-

terentwickelt. Bis zu ihrer Berufung 

nach Innsbruck war sie am Institut für 

Anatomie der Medizinischen Universi-

tät Lübeck tätig.

Wir werden wie Graz und Wien

unabhängig bleiben

Die „Mitteilungen der Ärztekammer für Tirol“ sprachen mit Rektorin 

o. Univ.-Prof. Dr. Helga Fritsch über ihre Ziele, aktuelle universitäre Frage-

stellungen und ihre Überlegungen zur Lösung anstehender Probleme.

Mitteilungen der Ärztekammer für Tirol: Sie 

wurden als erste Frau mit der Leitung einer 

Medizinischen Universität betraut. Wie geht 

es Ihnen in dieser neuen Funktion? Welche 

persönlichen Erwartungen knüpfen Sie an 

diese?

O. Univ.-Prof. Dr. Helga Fritsch: Dass man mich 

für diese verantwortungsvolle Position gewählt 

hat, macht mich ein wenig stolz und ich bin mir 

darüber bewusst, dass es eine große  Herausfor

derung ist. Persönlich stehen  für mich Transpa

renz, enger Austausch und vertrauensvolle Zu

sammenarbeit mit den MitarbeiterInnen und 

den ProfessorInnen innerhalb der Medizinischen 

Universität ganz oben auf meiner Agenda – das 

Gleiche gilt genauso für alle externen Partner.

Im Laufe des letzten Jahres wurde auf politi-

scher Ebene die Zusammenlegung der beiden 

Innsbrucker Universitäten, MUI und LFU, 

thematisiert. Wie stehen Sie zu diesen Über-

legungen? Wo erkennen Sie Potenziale für ein 

synergetisches Zusammenwirken der MUI mit 

der LFU? Sehen Sie auch Kooperationsmög-

lichkeiten der MUI mit der UMIT?

Die Medizinische Universität Innsbruck besteht 

seit zehn Jahren, wir stehen stabil da und haben 

eine eigene corporate Identity. Das neue Rektorat 

wird auch in Zukunft diesen Weg weitergehen.

Die Eigenständigkeit der Medizinischen Univer

sität Innsbruck ist für die Spitzenmedizin in 

Westösterreich wichtig und wir werden wie Graz 

und Wien unabhängig bleiben.

Der Bereich Life Sciences ist nur ein Beispiel, wo 

wir sehr eng mit der Universität Innsbruck zu

sammenarbeiten, und genauso offen bin ich für 

Kooperationen mit allen anderen Tiroler Hoch

schulen. 

Im Tiroler Regierungsübereinkommen wurde 

die Optimierung der Rahmenbedingungen für 

die Zusammenarbeit zwischen der Medizini-

schen Universität und der TILAK vereinbart. 

Welche Ziele verfolgen Sie in der Zusammen-

arbeit mit der TILAK, welche Akzente wollen 

Sie setzen?

Was die Zusammenarbeit mit der TILAK und dem 

Land Tirol betrifft, sind wir auf einem guten Weg. 

Und wenn es etwas Neues zum Zusammenar

beitsvertrag  gibt, werden wir die öffentlichkeit 

gemeinsam darüber informieren.

Die Linzer Medizin-Fakultät soll im Winterse-

mester 2014/15 ihre Tore öffnen.

Oberösterreicher haben traditionell in Inns-

bruck Medizin studiert, sie stellen auch ein 

beachtliches Segment der MitarbeiterInnen 

der MUI. Welche Folgen sehen Sie für die Me-

dizinische Universität in Tirol?

Was die Studierendenanzahl betrifft sehe ich für 

Innsbruck keine Schwierigkeiten. Bei unseren 

Anmeldezahlen könnten wir deutlich mehr 

Studienplätze vergeben. Es wurde uns zugesagt, 

dass die Anzahl der Studierenden und die Finan

zierung in Innsbruck, Wien und Graz darunter 

nicht leiden werden. Das heißt, es darf keine 

Reduktion von Ressourcen stattfinden, damit es 

auch zu keinem Qualitätsverlust an den drei 

Medizinischen Universitäten kommt. Allerdings 

haben wir Sorge, dass die Quotenregelung mög

licherweise nicht mehr sicher ist und die Argu

mentierbarkeit in Brüssel schwierig werden 

könnte. 

Obwohl an der MUI seit 2002 allgemeinmedi-

zinische Lehrveranstaltungen in das Curricu-

Öffentlichkeitsarbeit

Die Ärztekammer versucht, ihre Mitglieder mit ihrer 

internen Informationstätigkeit auf dem Laufenden 

zu halten und dabei den Mittelweg zwischen Über-

lagerung und Vorenthalten wichtiger Informationen 

zu fi nden. Vor allem aber hat sich die Ärztekammer 

auch zum Ziel gesetzt, Medienbetreuung und 

Medieninformation sehr gewissenhaft zu betreiben, 

um damit den Journalisten die Möglichkeit der ob-

jektiven Berichterstattung zu liefern. 

In gezielt angesetzten Pressekonferenzen und sorg-

fältig erarbeiteten Presseaussendungen erfolgt dieser 

Kontakt zur Medienwelt. Auch hier versucht man, von 

einer Überhäufung Abstand zu nehmen, um dann, 

wenn es wirklich wichtig ist, auch Gehör zu erhalten. 

Medien der Ärztekammer für die 
interne Informationstätigkeit

Mitteilungen der 
Ärztekammer für Tirol
Das Magazin der Ärztekammer erscheint viermal 

jährlich und wird an 4996 ÄrztInnen und 

158 Abonnenten verschickt. 

Rundschreiben
Um die Kurienmitglieder über aktuelle Themen zu 

informieren, werden Rundschreiben sowohl in 

elektronischer als auch teilweise in gedruckter 

Form versandt. 

Homepage 
(www.aektirol.at)
Die Homepage der Ärztekammer wird laufend aktu-

alisiert und informiert so über tagesaktuelle Themen 

und diverse Fragestellungen rund um das Tiroler 

Gesundheitssystem. Im Downloadcenter fi ndet man 

neben unterschiedlichsten Formularen auch relevan-

te Gesetzestexte, Tarifempfehlungen, Honorarord-

nungen, Mustervereinbarungen sowie Vortragsun-

terlagen und vieles mehr. 

Medien der Ärztekammer für die 
externe Informationstätigkeit

„Gesundes Tirol extra – 
ärztliche Hilfe schnell gefunden“
Diese Broschüre mit den Adressen aller niedergelas-

senen ÄrztInnen und weiteren wichtigen Informati-

onen für den Patienten entwickelte sich zu einem 

„Renner“. Bisher war jede Ausgabe (Aufl age 15.000) 

MITTEILUNGEN
Ärztekammer für Tirol

NR 04/18 · 59. JAHRGANG · 17. DEZEMBER 2018

ZLu: 02Z031714M · P.b.b. · 6050 Hall

MITTEILUNGEN
www.aektirol.at

Wissenschaftliches Modul
Anrechnung von 
Ausbildungszeiten

  

Einführung neues Entlohnungssystem 
in Gemeindespitälern                    ab Seite 20

Aktiv gegen GewaltHinsehen ist wichtigNeues Referat für Kinder- und Opferschutz

WeihnachtsglückwunschenthebungKolleginnen und Kollegen wünschen Glück und Gesundheit

innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Diese Broschüre 

erscheint entsprechend überarbeitet jährlich.

„Informationsfolder“
Auch die Möglichkeit, mit Informationsfoldern 

bestimmte Zielgruppen zu erreichen, wird genützt. 

Zum Beispiel: Informationsfolder für Maturanten 

über die Berufsaussichten als Arzt, Informationsfol-

der über die wahlärztliche Tätigkeit etc.

„Homepage“
Die Homepage der Ärztekammer enthält wesentliche 

Informationen für die Öffentlichkeit: Ordinations-

daten der niedergelassenen ÄrztInnen, Wochenend- 

und Feiertagsdienste, Daten der öffentlichen Kran-

kenanstalten und dort tätige ÄrztInnen.

„Landärzte-Homepage“ 
„Homepage Ärztenetz Tirol“ 
Erreichbar unter www.aerztenetz.tirol

Auf Initiative und nach Vorschlägen niedergelassener 

Landärzte hat die Ärztekammer für Tirol diese „Land-

ärzte-Homepage“ ins Netz gestellt. Tiroler Landärz-

tinnen und Landärzte präsentieren sich dort und 

laden zur Diskussion ein. Sie wollen mit ihrem Inter-

netauftritt auf die Bevölkerung, aber auch auf die 

politischen Entscheidungsträger zugehen und sie mit 

ihrem Berufsbild wie auch mit den speziellen Prob-

lemstellungen der Ärztinnen und Ärzte am Land 

vertraut machen.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
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63 %
Tiroler 

Tageszeitung

2 %
Vorarlberger 
Nachrichten

4 %
Kleine Zeitung

5 %
ORF

1 %
Salzburger 

Nachrichten
2 %

Der Standard
2 %

Die Presse

1 %
Kitzbüheler

Anzeiger

3 %
Kurier

1 %
Österreich

16 %
Kronenzeitung

Pressespiegel 2018

Der Pressespiegel für die Ärztekammer für Tirol wird 

von der APA Presseagentur über die Österreichische 

Ärztekammer erstellt und wird tagesaktuell kam-

mer-intern online gestellt. Somit kann die Ärztekam-

mer für Tirol durch das Selektieren der Artikel täglich 

einen Pressespiegel erstellen, welcher für die Tiroler 

Gesundheitspolitik bzw. für die Tiroler Ärztekammer 

relevant ist.

Zusätzlich werden die folgenden österreichischen 

Printmedien samt ihren regionalen Mutationen be-

obachtet: 

Burgenländische Volkszeitung, Falter, Format, Furche, 

Heute, Kleine Zeitung, Konsument, Krone, Kärntner 

Tageszeitung, Kurier, News, Niederösterreichische 

Nachrichten, NVB, Österreich, Presse, Profi l, Salzbur-

ger Nachrichten, Standard, Trend, Vorarlberger Nach-

richten, WirtschaftsBlatt, Wiener Zeitung.

Dadurch hat die Ärztekammer für Tirol einerseits 

jeden Tag die aktuellsten Artikel online als Faksimile 

griffbereit, die sie direkt betreffen, und andererseits 

auch einen hervorragenden Überblick über die Ge-

sundheitspolitik der anderen Bundesländer.

Insgesamt wurden von 01.01.2018 bis 31.12.2018 527 

Pressemeldungen, welche die Ärztekammer für Tirol 

betreffen, zur Verfügung gestellt. Betreffend ganz 

Österreich waren es 14.618 Artikel. 
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Die wichtigsten Themen im Überblick:

MONAT TITEL MEDIUM

Jänner 20.000 Anrufe bei Gesundheitshotline tirol.orf.at

Jänner Medizin-Uni will erweitern Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

Februar Tiroler Koordinationsstelle für Demenz Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung

Februar 22 Kassenstellen warten auf eine ärztliche Nachfolge Kleine Zeitung, Tiroler Tageszeitung

Februar Rehabilitation neben der Autobahn Tiroler Tageszeitung

März Tiroler Ärzte unterstützen Volksbegehren tirol.orf.at

März Ärztekammer schlägt Alarm: Zu wenig Ausbildungsplätze Kronen Zeitung, Tiroler Tageszeitung 

April Kassenstellen bleiben Ladenhüter Tiroler Tageszeitung

April Was die Kassenreform bringt Die Presse, Tiroler Tageszeitung, Kronen 
Zeitung 

Mai Bodycams gegen Gewalt im Spital Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung, 
Kleine Zeitung, Kurier, Österreich

Mai Anreiz für mehr Ärzte am Land Kronen Zeitung, Tiroler Tageszeitung, 

Juni Schnelle Hilfe im psychischen Notfall Tiroler Tageszeitung, 

Juli Rechnungshof kritisiert Qualitätskontrolle bei Ärzten Der Standard, Wiener Zeitung

Juli Streit um Umkleidezeiten für Ärzte: Lösung mit Land 
zeichnet sich ab

Kurier, Tiroler Tageszeitung

August Bedarf an Ärzten steigt, Tilg setzt auf Medical School Tiroler Tageszeitung

August SPÖ und Liste Fritz gegen Medical School Kronen Zeitung, Tiroler Tageszeitung

August Zu wenig Psychiater in Tirol Tiroler Tageszeitung

September Elga tirolweit im Einsatz Tiroler Tageszeitung, Österreich 

September Tilg fordert einen regionalen Spielraum bei Kassenreform Tiroler Tageszeitung

Oktober Ärzteausbildung neu: Jetzt in Lehrpraxen Tiroler Tageszeitung, Kronen Zeitung, 
Österreich

Oktober Kassenreform: Tirol will mehr Mitsprache Tiroler Tageszeitung, Die Presse, Kronen 
Zeitung

November Das Krankenhaus Hall zieht 2020 um: Rohbau fertig Kronen Zeitung, Tiroler Tageszeitung

November Neben der Autobahn kann man keine Kinder-Reha 
errichten!

Kronen Zeitung, Tiroler Tageszeitung

Dezember Ärzte müssen mit 70 in Pension: „Haben jetzt schon zu 
wenige“

Tiroler Tageszeitung

Dezember Psychosozialer Krisendienst startet Herbst 2019 Tiroler Tageszeitung, Wiener Zeitung

Dezember Festtage: Ärzte sind im Einsatz Kronen Zeitung
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Tiroler Tageszeitung – 23. August 2018
Tiroler Tageszeitung – 23. August 2018

Thema des Tages: Versorgungsengpass in
der Psychiatrie

Im niedergelassenen Be-

reich gibt es zu wenige

Psychiater. Sogar in der

Inntalfurche können Kas-

senstellen über Jahre nicht

nachbesetzt werden. Wie

sieht die Situation in den

Spitälern aus?
Carl Miller: Die Psychiatrie

ist ein anerkanntes Mangel-

fach.Wir sind in Kufstein, ich

inklusive, sechs Fachärzte,

die Assistenten ausbilden

könnten, wenn es welche gä-

be. Es sind zuwenige, die sich

melden. Das Interesse ist ein-

fach nicht da, vielleicht auch

deshalb, weil andere Fächer

lukrativer sind. Nicht nur wir

in Kufstein tun uns schwer,

sondern auch die Psychiatrie

in Hall oder sogar Innsbruck.

Durch das Ärztearbeitszeit-

gesetz war es nötig, zusätz-

liches Personal zu rekrutie-

ren. Das ist uns zum Glück

gelungen. Aber uns steht in

den nächsten Jahren eine

Pensionierungswelle bevor,

die Hälfte der Fachärzte geht

in Pension.
Wenn es schon in den Spi-

tälern eng wird, ist das

ein schlechtes Zeichen, wo

man sich dort doch noch

leichter tun müsste, Psy-

chiater zu finden. Warum

schreckt viele Ihrer Zunft

die Niederlassung?

Miller: Eine Kassenstelle

muss man alleine überneh-

men. Das ist sehr viel Verant-

wortung. Noch dazu kommt

die Honorierung durch die

Sozialversicherung, die nicht

attraktiv genug ist. Außerdem

schreibt die Kasse gewisse

Öffnungszeiten der Ordina-

tionen vor. Das alles macht

die Kassenstelle im Vergleich

zumWahlarzt unattraktiv. Als

Wahlarzt kann ich mir nicht

nur die Höhe des Honorars

und die Öffnungszeiten,

sondern auch die Patienten

aussuchen.
Was wurde bis dato un-

ternommen, um die im-

mer größer werdende Lü-

cke zwischen Bedarf und

Nachfrage zu verkleinern?

Miller: Die neue Ausbildung

für Allgemeinmedizin sieht

vor, dass die Psychiatrie ein

dreimonatiges Pflichtfach

ist. Das ist ein kleiner, aber

wichtiger Schritt. Die Ausbil-

dung zum Psychiater dauert

fünf Jahre. Selbst wenn wir

es schaffen, mehr zu begeis-

tern, wird das Problem nicht

so schnell zu lösen sein.

Was bedeutet das für die

betroffenen Patienten?

Miller: Lange Wartezeiten

und wenn es im niedergelas-

senen Bereich zu wenig Psy-

chiater gibt, wird die Hospi-

talisierungsrate steigen. Das

will keiner.Wahlärzte nützen

uns nichts, weil sich viele Pa-

tienten eine längereTherapie

nicht leisten können.

Der Bedarf an psychischer

Betreuung ist in den letz-

ten Jahren gestiegen. Wo-

ran liegt das und ist der

Plafond erreicht?
Miller: Wir haben mehr Pa-

tienten, weil die Belastung

der Leute massiv gestiegen

ist. Es fehlt zudem an Prä-

vention und die Hausärzte

weisenmehr zu. Der Plafond

ist noch nicht erreicht, weil

wir allein durch die steigen-

de Zahl der Demenzkranken

mehr Bedarf haben wer-

den. Diese Patienten wer-

den nicht nur vergesslich,

sondern halluzinieren oft,

vergessen zu essen und wer-

den sehr unruhig. Da muss

die Psychiatrie mit gelinden

Mitteln behandeln.

Das Gespräch führte
Anita Heubacher

„Mehr Patienten werden in den Spitälern
landen“

Der Leiter der Psychiatrie am Krankenhaus Kufstein, Carl Miller, warnt vor langen Wartezeiten und einer höheren Hospitalis
ierungsrate.

Zu wenig Studenten wollen Psychiater werden. Das Interesse sei einfach

nicht da. Vor allem Kassenstellen sind schwer zu besetzen. Foto: iStock

Wohin mit den Klienten, wenn es zu wenige Psychiater gibt? Psychothera-

peuten warnen davor, dass sich die Situation weiter zuspitzt. Foto: Mühlanger

Von Anita Heubacher

Innsbruck – Monatelang

müssten ihre Klienten zum

Teil auf einen Termin beim

Psychiater warten. In man-

chen Bezirken sei eine Über-

weisung gar nicht möglich,

erzählt Barbara Haid. Sie ist

die Vorsitzende des Tiroler

Landesverbandes für Psy-

chotherapie. 756 eingetrage-

ne Psychotherapeuten gibt

es im Land. Viele von ihnen

plagt die Sorge, wo sie bei-

spielsweise Suizidgefährdete,

Suchtpatienten oder Schizo-

phrene hinschicken sollen,

damit sie medikamentös be-

handelt werden können.

Es fehlt an Psychiatern – in

den Spitälern sei es schwer,

welche zu finden, im nieder-

gelassenen Bereich ist die Su-

che inmanchenBezirken ver-

gebens. In Schwaz, Hall und

Imst sind die Kassenstellen

für Psychiatrie schon mehre-

re Jahre verwaist. In Jenbach

geht mit Ende des Jahres ein

Kassenarzt in Pension. „Das

ist wirklich eines der größten

Versorgungsprobleme“, sagt

der Direktor der Ärztekam-

mer, Günter Atzl. Die Kam-

mer habe versucht, mit In-

formationsveranstaltungen

potenzielle Kandidaten an-

zulocken – mit mäßigem Er-

folg, wie Atzl einräumt. „Wir

sind mit unserem Latein am

Ende. Wir haben kein Land-

arzt-, sondern ein Facharzt-

problem imZentral-

raum.“

In anderen Disziplinen

könnenWahlärzte ein mögli-

ches Manko an Kassenärzten

ausgleichen, bei psychisch

Erkrankten funktioniert das

nicht. Kaum jemand kann

sich die oftmonate- oder jah-

relangen Therapien leisten.

Dabei ist in den letzten Jah-

ren der Bedarf an psychischer

Betreuung gestiegen. Das

zeigt sich auch im Landes-

verband für Psychotherapie,

in dem drei Viertel der The-

rapeuten in Tirol organisiert

sind. 4189 Patienten wurden

2016 behandelt, 2017 waren

es bereits 4323. Die Zahl der

Therapiesitzungen sei letztes

Jahr auf 91.922 gestiegen, er-

zählt Vorsitzende Haid.

„Es wird immer schwieri-

ger und schwieriger, die Kli-

enten zuzuweisen. Seit ein

paar Jahren ist spürbar, dass

der Bedarf steigt und Psych-

iater fehlen.“ Jetzt spitze sich

durch Pensionierungen die

Situation weiter zu. Neben

den Psychotherapeuten wür-

den auchHausärzte vermehrt

Patienten zuweisen, erklärt

Haid. „Dadurch wird es noch

einmal enger.“
Der Engpass lasse sich

nicht beschönigen, sagt der

Direktor der Gebietskran-

kenkasse, Arno Melitopulos.

Von 17 Kassenstellen seien

drei nicht besetzt. Der gestie-

gene Bedarf an psychischer

Betreuung macht sich bei

der Krankenkasse bemerk-

bar. 30.510 Patientenkontak-

te arbeiteten die derzeit noch

14 Kassen-Psychiater letztes

Jahr ab. 2016 gab die TGKK

14,5 Millionen Euro für Psy-

chopharmaka aus. Das klingt

bei einem Gesamtaufwand

von 210 Millionen Euro für

Medikamente nicht viel, ist

es aber. „Psychopharmaka

sind im Vergleich zu anderen

Medikamenten günstig.“ 1,6

Millionen Medikamenten-

Packungen wurden 2016 in

Tirol verschrieben. In 89 Pro-

zent der Fälle vom Hausarzt.

Dass die drei Kassenstellen

so lange unbesetzt blieben,

will Melitopulos naturgemäß

nicht auf die Honorierung

zurückführen. Die Honorare

seien durchaus mit anderen

Fachrichtungen vergleichbar,

sagt der Chef der Gebiets-

krankenkasse. Zudem habe

man beim letztenVertragsab-

schluss nachgebessert. „Das

Problem ist die persönliche

Belastung und Verantwor-

tung für einen niedergelasse-

nen Psychiater“, meint Meli-

topulos. Schließlich würden

sehr viele Härtefälle beim

Psychiater landen.
Eine Einschätzung, die

auch der Leiter der Psychia-

trie in Kufstein, Carl Miller,

teilt. Im Spital laste die Ver-

antwortung auf mehreren

Schultern, im niedergelasse-

nen Bereich sei man auf sich

alleine gestellt. 25 Betten gibt

es auf Millers Station, neun

Tage liegen die Patienten im

Schnitt im Krankenhaus (sie-

he Interview unten).
„Die Behandlung der Pa-

tienten ist im Kranken-

haus ganz anders als
im niedergelas-
senen Bereich“,
sagt Willibald
Lackinger. Er ist
der Psychiater
in Jenbach, der

mitEndedes

Jahres in Pension geht. „Im

ambulanten Bereich kennt

man die Patienten oft jahre-

lang und ebenso ihr Umfeld.

Im Spital ist das nicht mög-

lich.“ Entsprechend unter-

schiedlich sei auch der Ge-

nesungsverlauf. Lackinger

macht sehr wohl die Hono-

rierung für die lange leer ste-

henden Kassenordinationen

verantwortlich. Eine Kollegin

sei nach Deutschland gegan-

gen, weil dort besser bezahlt

würde. Eine Nachfolge für

seine Ordination hat Lackin-

ger noch nicht im Auge. „Das

liegt ohnehin in den Händen

der Ärztekammer undderGe-

bietskrankenkasse.“
Psychotherapeuten im Un-

terland fürchten sich schon,

wenn Lackinger in Pension

geht. Er habe viel abgedeckt.

Auch bei der Psychotherapie

sei es so, „dass die Nachfrage

nach Betreuung höher ist als

das Angebot“, sagt Barbara

Haid. Es fehle an Therapeu-

ten. 2000 befänden sich öster-

reichweit in Ausbildung, die

aber bis zu zehn Jahre dauere.

Über das „Tiroler Modell“

der Gebietskrankenkasse

würden die Therapeuten mit

maximal 75 Euro pro Stunde

abgerechnet. „Nötig wären

95 Euro, um eine Praxis gut

führen zu können.“ 95 bis

120 Euro verlangen Thera-

peuten, wenn sie nicht über

die Kasse abrechnen. „Auch

in der Psychotherapie gibt es

eine Zwei-Klassen-Medizin“,

meint Haid. Ein Umstand,

den keiner wolle.

Psychiatrie: In Schwaz wird seit Juli 2014 ein Psychi-
ater für eine Kassenstelle gesucht, in Imst seit Oktober
2015 und in Hall seit Anfang 2016. Mit Ende des
Jahres geht ein Kassenarzt für Psychiatrie in Jenbach
in Pension. Insgesamt gibt es derzeit 14 Psychiater,
die einen Kassenvertrag haben. Dazu kommen 45
Wahlärzte, manche von ihnen sind in Spitälern ange-
stellt und führen daneben die Ordination.

Behandlungen: 30.510 Patienten-Kontakte wurden
letztes Jahr über die Vertrags-Psychiater der TGKK

abgerechnet.

Medikamente: 1,6 Millionen Mal wurden
2016 Psychopharmaka verordnet. 89 Prozent
davon haben Hausärzte verschrieben. 14,5
Millionen Euro wurden über die TGKK abge-

rechnet.

Psychotherapie: 3300 Klien-
ten haben eine Therapie über

das Tiroler Modell 2016 in
Anspruch genommen.

Angebot und Nachfrage

1,6 Millionen Psychopharmaka verordnet
Die Zahl von psychisch Kranken steigt

in Tirol, bereits jetzt fehlt es an Psychi
atern. Die Situation spitzt sich

durch Pensionierungen weiter zu. 89 P
rozent der Psychopharmaka verschreiben Tirols Hausärzte.

„Wir haben kein
Landarzt-, sondern

ein Facharztproblem im

Zentralraum.“

Günter Atzl
(Direktor Ärztekammer)

„Die Behandlung
der Patienten ist

ambulant ganz anders

als im Spital.“

Willibald Lackinger
(Kassenarzt für Psychiatrie)

„Von 17 Planstellen
sind 14 besetzt.

Hall, Schwaz, Imst sind

bereits länger unbesetzt.“

Arno Melitopulos
(Direktor Gebietskrankenkasse)

Donnerstag, 23. August 2018 | Nummer 231
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Nummer 318 | Sonntag, 18. November 2018

Tirol10

Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – ELGA macht 

den nächsten Schritt: Nach 

der stufenweisen Einfüh-

rung der Elektronischen 

Gesundheitsakte an den 

Tiroler Krankenhäusern 

folgen mit der E-Medikati-

on auch die Ordinationen 

aller Kassenärzte und die 

Apotheken. In den Arzt-

praxen informiert ein Aus-

hang darüber, dass neben 

den Befunden seit Okto-

ber auch verordnete Me-

dikamente in das Gesund-

heitsinformationssystem 

aufgenommen werden. 

Manche Patienten reagie-

ren verunsichert, ein er-

höhter Aufklärungsbedarf 

ist die Folge.
Menschen mit psychi-

schen Erkrankungen müs-

sen darüber hinaus speziell 

angesprochen und auf die 

Möglichkeit aufmerksam 

gemacht werden, das Spei-

chern ihrer Daten verwei-

gern zu können. Das gilt 

auch bei HIV- und geneti-

schen Untersuchungen so-

wie Schwangerschaftsab-

brüchen. Ein schriftlicher 

Widerspruch – umständ-

lich „Situatives Opt-Out“ 

genannt – ist gleich vor Ort 

möglich, und zwar generell 

oder auch nur für bestimm-

te Medikamente, Formula-

re dafür liegen auf.

„Diese Autonomie ist 

aus Sicht des Patienten na-

türlich korrekt“, sagt Ärz-

tekammer-Präsident Artur 

Wechselberger. „Die Ärzte 

selbst sind aus medizini-

scher Sicht aber daran in-

teressiert, dass die Medika-

tion möglichst vollständig 

aufgezeichnet wird. Nur so 

können Wechselwirkun-

gen verhindert werden.“ 

Fehlen Daten und weiß ein 

Arzt nicht, was der andere 

verschrieben hat, könn-

te es zu teils gefährlichen 

Informationslücken kom-

men, warnt er. „Psycho-

pharmaka können dämp-

fende Wirkung haben, der 

Patient kann aber Auto 

fahren. Wird ihm aber noch 

ein Medikament mit ähnli-

cher Wirkung verschrie-

ben, und das könnte auch 

ein Grippemittel sein, ist 

er unter Umständen nicht 

mehr dazu imstande.“

Wechselberger kritisiert, 

„dass die Bedürfnisse der 

professionellen Anwender 

bei ELGA zu wenig berück-

sichtigt wurden. Dadurch 

reduziert sich ihre Sinn-

haftigkeit.“ Auch die Auf-

bereitung der Daten sei zu 

kompliziert: „Wir bekom-

men Dokumente ohne 

Suchfunktion.“
Die Patienten dagegen 

scheinen zufrieden zu sein, 

jedenfalls könnte man das 

aus der sehr geringen An-

zahl von Abmeldungen 

– bis September nur rund 

3,2 Prozent – schließen. 

Das könnte aber auch da-

rauf zurückzuführen sein, 

dass ELGA noch zu wenig 

bekannt ist, wie Tirols Pa-

tientenanwalt Birger Ru-

disch meint. „Oder das 

Vertrauen ist groß genug.“ 

Er ist mit der Handhabung 

zufrieden: „Patienten wird 

die Möglichkeit gegeben, 

Einsicht in ihre Gesund-

heitsdaten zu nehmen 

und sie zu verwalten.“ An-

gesprochen auf das „Situ-

ative Opt-Out“ bedauert 

er die immer noch vor-

herrschende Tabuisierung 

psychischer Erkrankungen 

und Behandlungen. Zur 

generellen ELGA-Kritik der 

Ärzte meint Rudisch: „Ak-

tuell sind nur noch 25 Pro-

zent der Daten unstruktu-

riert. Sollten sie nicht gut 

lesbar sein, könnte das an 

der Ärztesoftware liegen.“

Nach ELGA startet die E-Medikation, doch Ärzte zweifeln an der Sinnhaftigkeit, wenn Einträge 

lückenhaft sind. Patientenanwalt Rudisch appelliert an die Eigenverantwortung der Patienten.

E-Medikation zeigt Tabus auf

Mit Handysignatur Einsicht in die eigenen Gesundheitsdaten nehmen und sie verwalten. Der Arzt 

benötigt dafür die E-Card seines Patienten.
Foto: Böhm

8,8 Millionen Teilnehmer, jeder 

in Österreich Sozialversicherte.

284.000 Personen (3,2 Pro-

zent) haben sich abgemeldet.

12 Millionen Verordnungen von 

Medikamenten sind seit Anfang 

2018 registriert, aber nur 10 

Mio. wurden von Apotheken 

ausgegeben. Rund ein Fünftel 

der Medikamente werden dem-

nach nicht abgeholt.

18 Millionen Dokumente 

wurden bisher eingespeist, 

rund 1,9 Millionen aus Tirol (1 

Mio. Laborbefunde, 600.000 

Röntgen- und Ultraschallbilder, 

369.000 Entlassungsbriefe).

Fakten über ELGA

Innsbruck – Wer ELGA 

skeptisch gegenüber-

steht und erwägt, sich 

abzumelden, sollte vor-

her zumindest einmal hi-

neinschauen, sagt Tirols 

Patientenvertreter Birger 

Rudisch. „Welche Ent-

scheidung man auch im-

mer trifft, man sollte sie 

informiert treffen.“ Dafür 

wird eine Handysignatur 

oder Bürgerkarte benötigt, 

Registrierungsstellen sind 

Bezirkshauptmannschaf-

ten, Finanzämter, einzel-

ne Gemeinden, PVA, SVA, 

Gebietskrankenkasse und 

Wirtschaftskammer, wei-

tere Registrierungsstellen: 

www.handy-signatur.at, 

www.buergerkarte.at.

Auf Nachfrage schienen 

aber zumindest die Mitar-

beiter der TGKK in Inns-

bruck unvorbereitet: Dort 

meinte man nicht nur, 

dass ELGA nur für Ärz-

te gedacht sei, auch dass 

man sich dort registrieren 

lassen kann, war man-

chem Mitarbeiter nicht 

bekannt.

Wer als Patient einge-

loggt ist, hat etwa die Mög-

lichkeit, sich selbst zur 

Gänze abzumelden oder 

auch nur von gewissen Be-

reichen wie der E-Medika-

tion, es können auch ein-

zelne Befunde für andere 

unsichtbar gemacht wer-

den. Legitimation für den 

Arzt ist immer die E-Card 

seines Patienten. Derzeit 

werden die Apotheken 

umgerüstet. Rudisch: „Der 

Patient hat viele Rechte. 

Durch ELGA bekommt 

er mehr Möglichkeiten, 

sie auch zu nützen, muss 

aber auch Verantwortung 

übernehmen – etwas, das 

wir Österreicher noch ler-

nen müssen.“ (ms)

„Was wir Österreicher noch lernen müssen“
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Dr.Wolfgang Ziegler,
Oberösterreichischer
Hausärztevertreter:
„Der Zustand, denwir
jetzt haben, ist die Fol-
ge einer jahrelangen –
ich möchte schon fast
sagen jahrzehntelan-
gen – Entwicklung. Die
ist mit fünf Maßnah-
men von heute auf
morgen jedenfalls
nicht abzustellen.“ Fo
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Dr. Beate Prettner,
KärntensGesund-
heitslandesrätin, steht
den Plänen aus Nie-
derösterreich offen
gegenüber: „In einem
ersten Schritt wäre
aber zu klären, wie die
Ärzteschaft diesen
Plan beurteilt. Und
auch der finanzielle
Aspekt wird eine wich-
tige Rolle spielen.“
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Dr. Christoph Reis-
ner, Niederösterrei-
chischer Ärztekam-
merpräsident: „Die
Gründe für den Man-
gel sind vielschichtig.
Wegen der restriktiven
Zugangsbeschränkun-
gen zum Studium ha-
benwir weniger Ab-
solventen. Und es
wird erwartet, dass
die Mediziner rund
umdieUhr da sind.

Dr. Momen Radi, Ku-
rienobmann der nieder-
gelassenenÄrzte in Ti-
rol, spricht von einem
Kassenärzte-Mangel und
nicht von einem Land-
ärzte-Mangel: „Die über-
bordende Bürokratie, die
Deckelung der Honorar-
abgeltung sowie die oft
unflexible Gestaltung
der Kassenverträge
schreckt zahlreiche jun-
ge Mediziner ab.“
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Neue Rezepte gegen
Wenn es um die medizinischeVersorgung auf

dem Land geht, sieht es in ganzÖsterreich

derzeit nicht allzu rosig aus. In den einzelnen

Bundesländern gibt’s Initiativen dagegen.

P
ensionierungswelle,
unattraktive Kassen-
verträge, zu viel Büro-
kratie – das sind nur

einige wenige Gründe dafür,
weshalb in den meisten Bun-
desländern frei gewordene
Landarzt-Stellen für längere
Zeit unbesetzt bleiben.
Die Regierung hat die
Problematik erkannt. Heute
will sie Maßnahmen präsen-
tieren, um dieser Entwick-
lung entgegenzuwirken. Die
Rede ist dabei von besonde-
ren Landarzt-Stipendien,
die Mediziner in kleinere
Gemeinden locken sollen.
In Niederösterreich ist die
Landespolitik bereits tätig
geworden. Landeschefin Jo-
hanna Mikl-Leitner hat die
„Initiative Landarzt“ gestar-
tet. Das Konzept sieht wie
folgt aus: In Praxen, die lan-

Hausärzte-Mangel
Praxen – Hausärzte sowie
Fachärzte. Bei den Primär-
versorgungszentren nimmt
dieses Bundesland eine Vor-
reiterrolle ein. Derzeit arbei-
ten Ärzte und viele andere
Gesundheitsberufe an drei
Standorten unter einem
Dach und bieten auf diese
Weisemehr Leistungen an.
Auch in der Steiermarkwill
man bis 2025 mit 30 regio-
nalen Gesundheitszentren
Herr der Lage werden. Meh-
rere Ärzte teilen sich Räume
und medizinische Geräte.
Das erste Zentrum wurde
bereits vor rund zwei Jahren
im ehemaligen Spital von
Mariazell eröffnet.
Bei einer der letzten Aus-
schreibungen in Tirol wurden
zehn praktische Ärzte und
15 Fachärzte gesucht. Nur
für insgesamt sieben Kas-
senstellen gab es laut Ärzte-
kammer Bewerber. Die Ge-
bietskrankenkasse und die
Ärztekammer haben ge-
meinsam ein Modell ausge-
arbeitet, um Kassenstellen
flexibler zu gestalten. So
können sich mittlerweile
zwei Mediziner eine Stelle
teilen – was vor allem von
Frauen gerne genutzt wird.
In Kärnten gibt es präven-
tiv ein „Landärzte-Paket“:
Kassenstellen werden aufge-
stockt, für Landärzte gibt es
eine Sonderunterstützung,
und Beratungsleistungen
werden besser abgegolten.
Sieben Millionen Euro wer-
den hierfür investiert.

Übergabe-Praxen
haben sich sehr bewährt
Im Burgenland sieht die Si-
tuation derzeit gut aus. Von
143 Planstellen für Landärz-
te ist lediglich eine unbe-
setzt. Dennoch gibt man
sich mit der Situation nicht
zufrieden: Bald soll etwa die
Gründung beziehungsweise
Übernahme von Ordinatio-
nen kräftig gefördert wer-
den. „Jedem Bewerber wird
ein Sockelbetrag von 20.000
Euro gewährt, der sich durch
Zuschläge bis auf 60.000

ge Zeit nicht besetzt werden,
springen Spitalsärzte ein.
Für neue Allgemeinmedizi-
ner gibt es Einstiegsprämien
bis zu 50.000 Euro. Nieder-
österreichs SPÖ schlägt eine
Landesgesellschaft vor, die
Hausärzte anstellen soll.
Und wie sieht es in den an-
deren Bundesländern aus?
Die „Krone“ hat sich einen
Überblick verschafft:

30 Gesundheitszentren
bis zum Jahr 2025
In Wien sollen Fördergel-
der in Form eines Startbo-
nus von 44.000 Euro Haus-
ärzte in bestimmte Bezirke
bringen. Auch Bonuszahlun-
gen für längere Ordinations-
zeiten sollen den Beruf at-
traktivermachen.
In Oberösterreich gibt es
aktuell 51 Bewerber für 104

Mit diversen Initiativen steuern die Bundeslä
nder demÄrztemangel auf dem Land entgegen

schrittweise in den Ordina-
tionsbetrieb hineinwachsen
können. Auch Gruppenpra-
xen sowie die neue Regelung
des Bereitschaftsdienstes –
Mediziner müssen nicht
mehr rund um die Uhr er-
reichbar sein – machen den
Beruf wieder attraktiver.

In Vorarlberg wurden im
Rahmen der Vertragsver-
handlungen mit der Kran-
kenkasse neue flexible Zu-
sammenarbeitsformen (Job-
sharing) geschaffen. Zusätz-
lich wurden attraktive Ho-
noraranreize speziell für All-
gemeinmedizin geschaffen.

Euro erhöhen kann“, kün-
digte Landesrat Norbert
Darabos (SPÖ) an.
Auch in Salzburg sind im
Moment nur zwei Landarzt-
Stellen offen. Bewährt hat
sich bisher vor allem das
Modell einer Übergabe-Pra-
xis, wo junge Mediziner

ImGesundheitszentrumMariazell betreut der Ärztliche Lei-

ter Patrick Killmaier (re.) mit einer Kollegin einen Patienten.

Die Anzahl jener Ärzte, die
mit denGebietskrankenkas-
sen einenVertrag abge-
schlossen haben, ist im Laufe
der Jahre österreichweit ge-
sunken, wie die Grafik rechts
zeigt.Während es 1999 noch
3961 solcher Mediziner im
Land gab, waren es 2016 nur
noch 3743.Wahlärzte gibt es
hingegen in der Zwischenzeit
deutlich mehr im Land.Vor
19 Jahren praktizierten insge-
samt 1403Wahlärzte, vor
zwei Jahren waren es immer-
hin schon 2704 – also um
satte 1301Wahlärzte mehr.
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Im
Brennpunkt

P. HUBER, K. PIRKER,
S. NEMETSCHKE, T. LEITNER,

C. THURNER, M. ZEKO, J. TRABY,
S. SALZMANNUND J. STEINER

DATEN & FAKTEN

2018 Dienstag2018 Dienstag2018 Dienstag2018 Dienstag2018 DienstagDienstagDienstagDienstagDienstagDienstagDienstagDienstagDienstagDienstagDienstagDienstagDienstagDienstagDienstag

Kronen Zeitung – 22. Mai 2018

Kronen Zeitung – 17. Oktober 2018
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Tirol10

Ärzte müssen mit 70 in Pension:
„Haben jetzt schon zu wenige“

Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien – Ab 1.
Jänner gilt für alle prakti-
zierenden Ärzte ein Pen-
sionslimit von 70 Jah-
ren. Länger dürfen sie
nicht arbeiten bzw. ihre
Kassenverträge werden
nicht mehr erneuert. An-
gesichts der österreich-
weiten drohenden Pen-
sionierungswelle und
unbesetzter Kassenstel-
len könnte sich das Pen-
sionsalter zum Problem
entwickeln.

Österreichweit sind
es derzeit 142 niederge-
lassene Allgemeinme-
diziner und Fachärzte,
die ihren 70. Geburtstag
überschritten haben und
dennoch praktizieren. In
Tirol betrifft die neue Re-
gelung laut Günter Atzl,
Direktor der Tiroler Ärz-
tekammer, 2019 zwar nur
einen Arzt, aber das The-
ma ist dennoch ein drin-
gendes auf der Agenda
der Ärztekammer.
„Für uns ist diese Re-

gelung nicht gut, weil wir
jetzt schonzuwenigeÄrz-
te für alle Kassenstellen
haben“, sagt Atzl. Derzeit
sind „sieben Stellen für
Allgemeinmedizin und
14 Facharztstellen ausge-
schrieben, einige Stellen
davon sind schon länger
frei“, erklärt der Direk-

tor. Zwar habe man mit
den Kassen in Tirol die
Vereinbarung, dass ein
Arzt weiter arbeiten darf,
wenn eine Stelle zweimal
ausgeschrieben wurde
und es keine Bewerber
gibt, „aber wir wollen
eine weiterreichende
Lösung“.
Diese könnte laut Ärz-

tekammer folgenderma-
ßen aussehen: „Die Stel-
len sollen ausgeschrieben
werden, wenn der Arzt
praktiziert und noch
nicht das Pensionsalter
erreicht hat. Es geht da-
rum, dass man sich also
parallel um eine Nachfol-
ge bemüht. Aber hier sind
wir noch imGesprächmit
der Tiroler Gebietskran-
kenkasse.“
Wieweit die Tiroler Ärz-

tekammer auch in Zu-
kunft derartige Dinge
mit den „Tiroler“ Kassen
verhandeln kann, ist für
Atzl noch nicht geklärt.
Man habe zwar seit die-
ser Woche das Bundes-
gesetzblatt des neuen
Sozialversicherungsorga-
nisationsgesetzes inHän-
den, aber mit wemwas in
Zukunft verhandelt wird,
„darüber wissen wir noch
nicht Bescheid“. Wenn
die Landeskassen in der
Österreichischen Ge-
sundheitskasse aufgehen,
„reden wir dann mit der
Gesundheitskasse z. B.
über die Palliativmedizin
oder die aktuelle Neuauf-
stellung des ärztlichen
Bereitschaftsdienstes?“
Andreas Huber (Büro Ge-
sundheitslandesrat Bern-
hard Tilg) beruhigt: „In-
novative Tiroler Themen
wie die Palliativmedizin
bleiben durch die Lan-

des-Zielsteuerungskom-
mission weiter in Tirol.
Andere Themen wie z.B.

Verhandlungen über die
Honorare von niederge-
lassenen Ärzten werden

in den Bereich der neu-
en Österreichischen Ge-
sundheitskasse fallen.“

Ab 1. Jänner verlieren niedergelassene Ärzte wie Landärzte mit 70 Jahren ihrenKassenvertrag. In Tirol verhandelt man über eine Lösung der Pensionsfrage.

Immer mehr ältere Ärzte: 1998 lag die höchste Alterskonzentration bei 45 Jahren. Heute liegt sie lautÖsterreichischer Ärztekammer bei etwa 60 Jahren.
Symbolfoto: iStock

„Wir wollen,
dass man sich

parallel um eine
Nachfolge bemüht,
also wenn der Arzt
noch praktiziert.“

Günter Atzl
(Tiroler Ärztekammer)

Altersdurchschnitt: Die
Altersverteilung der niederge-
lassenen Ärzteschaft hat sich
zwischen 1998 und 2018 dra-
matisch verschoben. 1998 lag
die höchste Alterskonzentrati-
on bei etwa 45 Jahren, heute
bei etwa 60. In zehn Jahren
werden in Österreich 48
Prozent aller niedergelassenen
Ärzte, also fast die Hälfte, das
Pensionsantrittsalter erreicht

haben. (Johannes Steinhart,
Vizepräsident der Österrei-
chischen Ärztekammer, bei
einem Pressegespräch im
Dezember in Wien)
Niedergelassene Ärzte:
Österreichweit gibt es 18.287
niedergelassene Ärzte. In Tirol
praktizieren 1376 niederge-
lassene Ärzte, davon sind 503
Allgemeinmediziner und 873
Fachärzte.

Länger unbesetzte Kassen-
stellen in Tirol: Allgemein-
medizin in Kufstein,
Kirchberg, Lienz und
Kitzbühel, Fachärzte
für Psychiatrie in Imst,
Schwaz und Jenbach,
Hautarztstelle in Reutte,
gynäkologische Fach-
arztstellen in Innsbruck
undWörgl und Kinder-
arztstelle in Kitzbühel

Niedergelassene Ärze

roler Ärz-
tekammer,tekammer,tekammer 2019 zwar nur
einen Arzt, aber das The-

„darüber wissen wir noch
nicht Bescheid“. Wenn

Landeskassen in der
eichischen Ge

sundheitskasse aufgehen,
wir dann mit der

sundheitskasse z.
die Palliativmedizin

aktuelle Neuauf-
des ärztlichen

itschaftsdienstes?“
Huber (Büro Ge
tslandesrat Bern
lg) beruhigt: „In-
Tiroler Themen
Palliativmedizin
durch die Lan

Tiroler Tageszeitung – 3. Juli 2018

Tiroler Tageszeitung – 30. Dezember 2018
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Preis der Ärztekammer für Tirol

Der Preis wird von der Ärztekammer für Tirol ver-

geben. Die Preissumme ist mit € 5000 dotiert. Mit 

diesem Preis soll die Arbeit junger WissenschafterIn-

nen gefördert werden. 

2018 wurden 12 Arbeiten für den Preis der Ärzte-

kammer für Tirol eingereicht.

Auszeichnungen von ÄrztInnen

Ehrungen 
Einmal jährlich lädt die Ärztekammer für Tirol 

Kolleginnen und Kollegen, deren berufliches oder 

außerberufliches Wirken mit einer Auszeichnung 

gewürdigt wurde, zu einer Feierstunde ein. Im Rahmen 

dieser Feierstunde werden auch die „Paracelsusme-

daillen für langjährige vorbildliche Tätigkeit als Arzt“ 

an jene ÄrztInnen ver liehen, die im laufenden Jahr ihre 

berufl iche Tätigkeit beendet haben. 

Wissenschaftliche Preise
und Auszeichnungen

Die Schiedsstelle in Arzthaftpfl ichtfragen ist eine Ein-

richtung, die sich mit behaupteten Behandlungsfehlern 

von Patienten auseinandersetzt und diese außergericht-

lich zu klären versucht.

Eine enge Zusammenarbeit besteht dabei mit der Tiro-

ler Patientenvertretung, welche die Patienten im Ver-

fahren gegen Krankenanstalten vertritt, aber auch mit 

den Rechtsanwälten der Patienten, um für eine schnelle 

Aufklärung sorgen zu können. Die Kommission der 

Schiedsstelle besteht aus einem juristischen Vorsitzen-

den, Herrn Dr. Heinz J. Moser, und einem medizinischen 

Beisitzer, wobei dem Gremium hier 9 Personen aus 

unterschiedlichen Fachgebieten zur Verfügung stehen.

Im Jahr 2018 wurden 62 neue Anträge eingebracht, 

welche umgehend von der Kommission behandelt 

wurden. 42 Fälle der insgesamt 62 neuen Fälle zur Über-

prüfung, ob ein Behandlungsfehler vorliegt, wurden 

gegen Krankenanstalten in Tirol eingereicht, davon 

werden 27 Patienten durch die Tiroler Patientenvertre-

tung (Einrichtung der Tiroler Landesregierung) vertre-

ten. 

26 Fälle wurden gegen niedergelassene ÄrzteInnen für 

Allgemeinmedizin und FachärzteInnen eingebracht, 

wobei 6 Fälle sowohl gegen Krankenanstalten in Tirol als 

auch gegen niedergelassene ÄrzteInnen eingebracht, 

oder mehrere niedergelassene ÄrzteInnen als Antrags-

gegner angegeben wurden.

Insgesamt traf sich die Kommission 22-mal im Jahr 2018 

zu nicht öffentlichen und öffentlichen Kommissions-

sitzungen und behandelte dabei 114 Fälle.

Schiedsstelle in 
Arzthaftpfl ichtfragen

2018 wurden 12 Arbeiten für den Preis der Ärzte-

kammer für Tirol eingereicht.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN / SCHIEDSSTELLE IN ARZTHAFTPFLICHTFRAGEN
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Disziplinarkommission

Zusammensetzung der  
Disziplinarkommission

 · Vorsitzender: 

Senatspräsident des OLG i. R: Dr. Walter KRABICHLER

 · 1. Stellvertreter: 

Richter des OLG Dr. Ernst WERUS

 · 2. Stellvertreter: 

Richter des OLG Dr. Klaus SCHRÖDER

 · Disziplinaranwalt-Stellvertreter:  

MMag. DDr. Fritz KRANER

 · Untersuchungsführer:  

Richter des OLG Dr. Thomas LECHNER

 · Stellvertreter:  

Richter des LG Dr. Andreas FLECKL

 · Ärztliche Beisitzer:  

Dr. Harald OBERBAUER 

MR DDr. Paul HOUGNON

 · Stellvertreter: 

OMR Dr. Fritz MEHNERT 

MR Dr. Werner MOLL 

Dr. Peter HUBER 

Dr. Johanna KANTNER

2018 haben insgesamt  

25 Disziplinarverhandlungen stattgefunden.

DISZIPLINARKOMMISSION
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Das Fest findet bei jeder Witterung statt. Kulinarik und Weinverkostung sind kostenlos. 
Um Missverständnisse zu vermeiden, weisen Sie bitte beim Eingang diese Einladung als Eintrittsberechtigung vor. 

Aus Rücksicht auf unsere Nachbarschaft lassen wir das Fest gegen 22 Uhr langsam ausklingen.

www.aektirol.at

Sonstige Veranstaltungen 
der Ärztekammer für Tirol

Die Ärztekammer für Tirol

erlaubt sich,

die Ärztinnen und Ärzte Tirols

mit ihren Familien und Freunden zur

LUKASMESSE

mit

Bischof Hermann Glettler

einzuladen.

Die Lukasmesse feiern wir

am Samstag, 13. Oktober 2018, um 17.00 Uhr

in der Pfarrkirche Mariahilf, 

Dr.-Sigismund-Epp-Weg 1, in Innsbruck.

Anschließend lädt die Ärztekammer für Tirol 

zum gemütlichen Beisammensein 

bei einem kleinen Buffet ein. LUKASMESSE

Ärztekammer für TirolE I N L A D U N GZUR

Fo
to

:  
©

 P
fa

rr
e 

M
ar

ia
hi

lf

Lukasmesse

Die Lukasmesse 2018 wurde am 13. Oktober 

in der Pfarrkirche Mariahilf in Innsbruck von 

Bischof Hermann Glettler zelebriert.

Spätsommerfest 
der Ärztekammer für Tirol

Unter dem Motto „Abend der Regionen – Steiermark 

und Friaul-Julisch Venetien“ fand zum 9.

Mal das Spätsommerfest der Ärztekammer für Tirol 

am 31. August 2018 statt. Bei der Weinpräsentation

wurden ausgewählte Weine aus den beiden Regionen 

verkostet, passend dazu wurden länderübergreifende 

Speisen serviert. Das Angebot der Kinderbetreuung 

wurde dieses Jahr wieder sehr gut angenommen, 

somit hatten auch die Kleinsten großen Spaß bei 

diesem Fest.

SONSTIGE VERANSTALTUNGEN DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL

Das Fest findet bei jeder Witterung statt. Kulinarik und Weinverkostung sind kostenlos.  

Um Missverständnisse zu vermeiden, weisen Sie bitte beim Eingang diese Einladung als Eintrittsberechtigung vor.  

Aus Rücksicht auf unsere Nachbarschaft lassen wir das Fest gegen 22 Uhr langsam ausklingen.

www.aektirol.at
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Servicestelle Recht

SERVICESTELLE RECHT

Juristische Beratung und Betreuung sämtlicher Abtei-

lungen sowie individuelle Rechtsberatung von Kam-

mermitgliedern beider Kurien

Tätigkeitsschwerpunkte für  
die Kurie angestellte Ärzte und  
die Kurie niedergelassene Ärzte

 · Arbeitsrecht und Dienstrecht – Individualbera-

tung und Mitbetreuung von Verfahren betreffend 

Rufbereitschaftsdienste an einer Klinik des LKI, 

Wegfall von Ambulanzgebühren am BKH Schwaz, 

Gehaltseinstufungen an der Medizinischen 

Universität Innsbruck, Rechtsfragen zu Sonderver-

trägen etc. 

 · Teilnahme an der Information der Ärztinnen und 

Ärzte an den Bezirkskrankenhäusern hinsichtlich 

der Änderung des Gemeinde-Vertragsbedienste-

tengesetzes (G-VBG – Gehaltsschema Neu 2020) 

und Fragen im Zusammenhang mit dessen 

Umsetzung

 · Beratung der Mitglieder zu berufs- und 

haftungsrechtlichen Fragen im Rahmen der 

Verlegung der Abteilung KJP an das LKH Hall

 · Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben auf 

Landes- und Bundesebene – u. a. Verhandlungen 

und Stellungnahmen zur Novelle ÄrzteG 1998, 

Web-ZugänglichkeitG, Tiroler Gemeinde-

Vertragsbedienstetengesetz 

 · Ärztliches Berufs- und Standesrecht – Aufklärung, 

Schweigepflicht, Dokumentation, 

Haftpflichtversicherung etc. 

 · Ärztehaftung – Beratung von angestellten und 

niedergelassenen ÄrztInnen

 · Beratung betreffend den ärztlichen 

Tätigkeitsvorbehalt 

Abteilung Wohlfahrtsfonds
 · Sozialversicherungsrechtliche Fragen – Beratung 

zu Wahlrecht bzw. Mehrfachversicherung in der 

Krankenversicherung, Themen des 

Weiterarbeitens in der Pension, Probleme der 

Abgrenzung zwischen (freien) Dienst- und 

Werkverträgen 

 · Aktualisierung der Vertragsgrundlage zur 

Gruppenkrankenversicherung im Rahmen des 

Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Tirol 

(„Gruppenkrankenversicherung Merkur TAEK 

Tarif“)

 · Vorbereitung von Bescheiden (Beschlüssen) des 

Verwaltungsausschusses und Information des 

Verwaltungsausschusses zu letztinstanzlich 

abgeschlossenen Verfahren 

 · Vorarbeiten im Rahmen der ÖÄK (Referat 

Wohlfahrtsfonds) zu einer ÄrzteG-Novelle 

hinsichtlich Fragen der Migration von 

Teilnehmern zwischen den Wohlfahrtsfonds

 · Vorarbeiten für eine Novelle der Tiroler 

Wohlfahrtsfonds-Satzung im Jahr 2019

Vortragstätigkeit und Publikationen 
 · Tiroler Ärztetage und Tiroler Zahnärztetag 

(Praxiszurücklegungsseminar, Pension nach dem 

ASVG, FSVG und GSVG)

 · Artikel für das Mitteilungsblatt der Ärztekammer 

für Tirol
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Servicestelle EDV

Neben den geregelten Tätigkeiten: 

 · Software-Updates der Serversysteme und der 

Arbeitsstationen

 · Backup

 · laufende Dokumentation (Tagebücher, WIKI und 

EDV-Handbücher)

 · Angebot- und Bestellwesen

 · Support bei Fremdprogrammen (DMS, 

Zeiterfassung, Andromeda, BMD)

 · Auswertungen und Statistiken

 · Lizenzverwaltung

 · Wartung und Weiterentwicklung der hauseigenen 

Software (KIS; Standesführung; 

Auswerteprogramm; PrintManager; EventPro; 

Fortbildungskalender; etc.)

 · Hilfestellungen für Benutzer

 · Monitoring- und Logfileanalyse

 · regelmäßige Überprüfung der Ausfallsicherheit

 · Budgetplanung

wurden noch zusätzlich folgende 
Punkte umgesetzt

Sicherheit

 · DSGVO-konformer Spam-Schutz  

(Inhouse-Lösung) 

 · Ablöse unseres Downloadcenters durch 

zertifiziert verschlüsselte Mails

 · Anpassung der Infrastruktur 

(Aufbewahrungsfristen, Datenklassifizierung)  

im Zuge der DSGVO

 · Direkter, verschlüsselter Mailtransport  

zur ÄK Kärnten

Entwicklung & Konzeption

 · Erweiterung der EventPro-

Veranstaltungsapplikation

 · Umsetzung der Satzungsnovelle Wohlfahrtsfonds

 · Konzepterstellung zur Erneuerung der 

Telefonanlage

 · Abrechnungsdatenträger für das BKH Schwaz

Infrastruktur

 · Erneuerung und Update unseres 

Dokumentenmanagementsystems  

(Hard-, Software)

 · Virtualisierung weiterer Server

Personelles

 · Schulung der „PowerUser“ auf Statistiken und 

direkte Datenbankabfragen

 · Neustrukturierung und Erweiterung der 

Aufgabenbereiche

Projekt-Mitarbeit

 · Teilnahme an ÖÄK-Projekten (STF, Portal)

SERVICESTELLE EDV
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DAS KAMMERAMT DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL

Das Kammeramt der  
Ärztekammer für Tirol

Unsere Beratungszeiten

Persönlich erreichen Sie uns Mo bis Fr von 8:00 bis 

12:30 Uhr sowie Mi von 13:00 bis 17:00 Uhr. Sollte es 

Ihnen möglich sein, bitten wir Sie, einen Termin zu 

vereinbaren. Telefonisch sind wir für Sie von Mo bis 

Do von 8:00 bis 17:00 Uhr und Fr von 8:00 bis 13:00 

Uhr unter 0512/52058-0 erreichbar.

Anschrift: 6020 Innsbruck, Anichstraße 7, 1. Stock

Tel. (0512) 52 0 58-0, Fax -130

kammer@aektirol.at, www.aektirol.at

Infopoint

Ausgabe von Formularen, Listen, „Arzt im Dienst“- 

Schildern, Broschüren und Foldern, Auskünfte über 

öffentlichen Teil der Ärzteliste, Entgegennahme von 

amtlichen Änderungen bzw. Dokumenten und aus-

ständigen Unterlagen, Qualitätsnachweise, Erwerb 

ÖÄK-Diplome, Kleinanzeigen für Mitteilungsblatt, 

Terminauskünfte Veranstaltungen, Honoraranfragen, 

EDV-Auswertungen, Kassen ärztlicher Wochenend- 

und Feiertagsdienst, Funkbereitschaftsdienst IBK-

Stadt, Praxisvertretungen, Flugreservierungen für 

Funktionäre, Laborqualitätskontrolle, Mitglieder-

information, Poststelle

 · Barbara ETZENBERGER 

Tel. 0512/52058-132, Poststelle 

 · Tanja INDRA, Tel. 0512/52058-120, Infopoint und 

Empfang, Schiedsstelle in Arzthaftpflichtfragen

 · Valentina RISSBACHER, Tel. 0512/52058-119, 

Infopoint und Empfang

Direktion

 · Dr. Günter ATZL, Tel. 0512/52058-122, 

Kammeramtsdirektor

 · Mag. Markus MEYER, Tel. 0512/52058-185,  

Interne Revision, Controlling und 

Prozessmanagement

 · Christa WOLF, Tel. 0512/52058-129,  

Lohn verrechnung

Abteilung Kurie der  
niedergelassenen Ärzte
Kurie der niedergelassenen Ärzte, Standesführung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Notarztwesen, kassen- und 

privatärztliche Belange, Hausapotheken- und Medi-

kamentenangelegenheiten, kassenärztliche Wochen-

end- und Feiertagsdienste, Praxisvertretung, Veran-

staltungsorganisation

 · Dr. Johanna NIEDERTSCHEIDER,  

Tel. 0512/52058-142, Abteilungsleiterin

 · Daniela GARBER, Tel. 0512/52058-181, Ärzteliste, 

Standesführung

 · Larissa JAIS, Tel. 0512/52058-124, Ärzteliste, 

Standesführung

 · Vanessa KNOLZ, Lehrling, Tel. 0512/52058-153

 · Michaela MOSER, Tel. 0512/52058-131,  

Fachgruppen und Referatsbelange, 

Veranstaltungen, Notarztwesen, 

Öffentlichkeitsarbeit, Präsidialsekretariat

 · Mag. Reinhold PLANK, Tel. 0512/52058-149, 

Beratung Praxiseröffnung, Kassenstellen-

bewerbungen, Hausapotheken

 · Barbara PRUGG, BEd, Tel. 0512/52058-182,  

Ärzteliste, Standesführung

 · Mag. Mathias ROLLINGER, Tel. 0512/52058-150, 

Fachgruppen und Referatsbelange, 

Veranstaltungen, Notarztwesen, 

Öffentlichkeitsarbeit

 · Nurgül SARIKAYE, Tel. 0512/52058-156, Sekretariat 

 · Isabella SCHRANTZ, Tel. 0512/52058-141, 

Kassenstellenbewerbungen, kassenärztliche 

Belange, Bereitschaftsdienst, Praxisvertretung »
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Abteilung Kurie der  
angestellten Ärzte

Kurie der angestellten Ärzte, Spitalsärztebelange, 

postpromotionelle Ausbildung und Arztprüfung, 

Disziplinar- und Schlichtungswesen, Organisation 

spezieller Projekte

 · Mag. Carmen FUCHS, Tel. 0512/52058-186,             

Abteilungsleiterin 

 · Mag. Beate BARBIST, Tel. 0512/52058-180, Recht-

liche Belange der Kurie der angestellten Ärzte

 · Nina DÜRNBERGER, Tel. 0512/52058-183, 

Postpromotionelle Ausbildung

 · Andreas GAHR, Tel. 0512/52058-147,  

Postpromo tionelle Ausbildung, Disziplinarwesen 

 · Nicole KUPRIAN, Tel. 0512/52058-160,  

Postpromo tionelle Ausbildung

 · Gudrun SITZENFREY, Tel. 0512/52058-151, 

Postpromotionelle Ausbildung, Anerkennung 

Ausbildungsstätte

Abteilung Wohlfahrtsfonds

Umlagen- und Beitragsangelegenheiten, Pensions- 

und Leistungsverrechnung, Vermögensverwaltung, 

Verwaltungsausschuss, Versicherungsrahmen verträge

 · Mag. Markus SCHMARL, Tel. 0512/52058-163, 

Abteilungsleiter

 · Mag. Lucas HOCHENEGGER, Tel. 0512/52058-165,  

Abteilungsleiter-Stv., Pensionsberechnungen, 

Umlagen- und Beitragsangelegenheiten 

 · Gundel KIENPOINTNER-ENNA,  

Tel. 0512/52058-139, Pensionsberechnungen

 · Katharina KRÖSBACHER, Tel. 0512/52058-127, 

Umlagen- und Beitragsan gelegenheiten, 

Krankenunterstützung

 · Peter ZÖHRER, Tel. 0512/52058-137,  

Umlagen- und Beitragsvorschreibungen

Abteilung Wohlfahrtsfonds  
– Immobilien

 · Mag. Elvira FALCH, Abteilungsleiterin (in Karenz)

 · Ing. Andreas GEISLER, Tel. 0512/52058-123, 

Abteilungsleiter-Stv., Immobilienverwaltung

 · Ulrike NACHTMANN, Tel. 0512/52058-125, 

Buchhaltung

 · Ing. Julia ROSAM, Tel. 0512/52058-145, 

Immobilienverwaltung

 · Mag. Hansjörg TONI, Tel. 0512/52058-128, 

Immobilienverwaltung, Praktikant

Servicestelle Recht

Alle Rechtsfragen, Mitgliederinformation, Begutach-

tung von Gesetzen, Verord nungen und EU-Rechtsakten, 

rechtliche Unterstützung der anderen Abteilungen

 · Mag. Christian FÖGER, Tel. 0512/52058-148, 

Abteilungsleiter

Servicestelle Rechnungswesen

 · Daniela BRUGGER, Tel. 0512/52058-140, 

Abteilungsleiterin, Buchhaltung, 

Pensionsauszahlungen

 · Sarah AUER, Tel. 0512/52058-162,  

Buchhaltung

 · Hannes WITTING, Tel. 0512/52058-143, 

Buchhaltung

 · Christa WOLF, Tel. 0512/52058-129,  

Buchhaltung, Reisekosten

Servicestelle EDV

Ansprechstelle für EDV-Belange, Entwicklung und 

Wartung der eigenen Programme, Konzeption EDV- 

Infrastruktur, Auswertungen und Statistiken, Ent-

wicklung und Wartung der Internet-Präsenz

 · Konrad HELL, Tel. 0512/52058-146, 

Abteilungsleiter

 · Thomas ARLT, Tel. 0512/52058-47, 

Systemadministration

 · Philipp RADI, BA, Tel. 0512/52058-42,  

Projektmanagement

DAS KAMMERAMT DER ÄRZTEKAMMER FÜR TIROL
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www.aektirol.at


